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Der Apostolische Stuhl

Nr. 20 Botschaft von Papst Franziskus zur Fasten-
zeit 2023: „Askese in der Fastenzeit, ein synodaler 
Weg“

Liebe Brüder und Schwestern!

Die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas be-
richten übereinstimmend von der Begebenheit der Ver-
klärung Jesu. In diesem Ereignis sehen wir die Antwort 
des Herrn auf das Unverständnis, das ihm seine Jünger 
entgegengebracht hatten. Kurz zuvor war es nämlich 
zu einer wirklichen Auseinandersetzung zwischen dem 
Meister und Simon Petrus gekommen, nachdem dieser 
sich zu Jesus als dem Christus, dem Sohn Gottes, be-
kannt hatte, dann aber seine Ankündigung von Leiden 
und Kreuz zurückgewiesen hatte. Jesus hatte ihn scharf 
getadelt: „Tritt hinter mich, du Satan! Ein Ärgernis bist 
du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 
sondern was die Menschen wollen“ (Mt 16, 23). Und 
„sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und 
dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf ei-
nen hohen Berg“ (Mt 17, 1).

Das Evangelium der Verklärung wird jedes Jahr am 
zweiten Fastensonntag verkündet. Tatsächlich nimmt 
uns der Herr in dieser liturgischen Zeit beiseite, damit 
wir mit ihm kommen. Auch wenn unsere gewöhnli-
chen Pflichten von uns verlangen, an den angestamm-
ten Orten zu bleiben und ein manchmal langweiliges 
Alltagsleben mit vielen Wiederholungen zu führen, 
sind wir in der Fastenzeit eingeladen, gemeinsam mit 
Jesus „auf einen hohen Berg zu steigen“, um mit dem 

heiligen Gottesvolk eine besondere Erfahrung von As-
kese zu machen.

Die Askese in der Fastenzeit ist ein – stets von der Gna-
de beseeltes – Bestreben, unseren Mangel an Glauben 
und unseren Widerstand gegen die Nachfolge Jesu auf 
dem Weg des Kreuzes zu überwinden. Genau das, was 
Petrus und die anderen Jünger nötig hatten. Um unsere 
Kenntnis des Meisters zu vertiefen, um das Geheim-
nis des göttlichen Heils, das sich in der vollkommenen 
Selbsthingabe aus Liebe verwirklicht, voll zu verstehen 
und anzunehmen, muss man sich von ihm beiseite und 
in die Höhe führen lassen und sich von Mittelmäßigkeit 
und Eitelkeit befreien. Man muss sich auf den Weg ma-
chen, einen ansteigenden Weg, der Anstrengung, Opfer 
und Konzentration erfordert, so wie bei einer Bergwan-
derung. Diese Voraussetzungen sind auch wichtig für 
den synodalen Weg, den zu beschreiten wir uns als 
Kirche vorgenommen haben. Es wird uns guttun, über 
diese Beziehung zwischen der Askese in der Fastenzeit 
und der synodalen Erfahrung nachzudenken.

Zu den „Exerzitien“ auf dem Berg Tabor nimmt Jesus 
drei Jünger mit, die erwählt wurden, um Zeugen eines 
einzigartigen Ereignisses zu sein. Er möchte, dass diese 
Erfahrung der Gnade nicht eine einsame, sondern eine 
gemeinsame ist, wie unser ganzes Glaubensleben. Jesus 
folgt man gemeinsam nach. Und gemeinsam, als pil-
gernde Kirche durch die Zeit, leben wir das Kirchenjahr 
und in ihm die Fastenzeit, indem wir gemeinsam mit 
denen gehen, die uns der Herr als Weggefährten zur 
Seite gestellt hat. In Analogie zum Aufstieg Jesu und 
der Jünger auf den Berg Tabor können wir sagen, dass 
unser Weg in der Fastenzeit „synodal“ ist, denn wir ge-
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hen ihn gemeinsam und auf demselben Weg, als Jünger 
des einzigen Meisters. Ja wir wissen, dass er selbst der 
Weg ist, und deshalb tut die Kirche sowohl im Vollzug 
der Liturgie wie auch der Synode nichts anderes, als 
immer tiefer und voller in das Geheimnis Christi, des 
Erlösers, einzutreten.

Und so kommen wir zum Höhepunkt. Das Evangelium 
berichtet, dass Jesus „vor ihnen verwandelt [wurde]; 
sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider 
wurden weiß wie das Licht“ (Mt 17, 2). Das ist also der 
„Gipfel“, das Ziel des Weges. Am Ende des Aufstiegs, 
als sie mit Jesus auf dem hohen Berg stehen, wird den 
drei Jüngern die Gnade zuteil, ihn in seiner Herrlichkeit 
zu schauen, in einem übernatürlichen Licht, das nicht 
von außen kam, sondern von ihm selbst ausstrahlte. Die 
göttliche Schönheit dieses Anblicks war unvergleich-
lich größer als jede Anstrengung, die die Jünger beim 
Aufstieg auf den Tabor hätten unternehmen können. 
Wie bei jeder anstrengenden Bergwanderung muss man 
beim Aufstieg den Blick fest auf den Pfad gerichtet hal-
ten, doch das Panorama, das sich am Ende eröffnet, 
überrascht und entschädigt durch seine Pracht. Auch 
der synodale Prozess erscheint oft beschwerlich und 
manchmal könnten wir den Mut verlieren. Aber was 
uns am Ende erwartet, ist zweifellos etwas Wunderba-
res und Überraschendes, das uns helfen wird, Gottes 
Willen und unseren Auftrag im Dienst an seinem Reich 
besser zu verstehen.

Die Erfahrung der Jünger auf dem Berg Tabor wird noch 
weiter angereichert, als neben dem verklärten Jesus 
Mose und Elija erscheinen, die für das Gesetz bezie-
hungsweise die Propheten stehen (vgl. Mt 17, 3). Die 
Neuheit Christi ist die Erfüllung des alten Bundes und 
der Verheißungen; sie ist untrennbar mit der Geschich-
te Gottes mit seinem Volk verbunden und offenbart 
deren tiefe Bedeutung. Im analogen Sinn ist auch der 
synodale Weg in der Tradition der Kirche verwurzelt und 
gleichzeitig offen für das Neue. Die Tradition ist Quelle 
der Inspiration für die Suche nach neuen Wegen, wobei 
die gegensätzlichen Versuchungen der Unbeweglich-
keit und des improvisierten Experimentierens vermieden 
werden müssen.

Der asketische Weg der Fastenzeit und in ähnlicher 
Weise der synodale Weg haben beide das Ziel einer 
Verklärung, sowohl auf der persönlichen als auch auf 
der kirchlichen Ebene. Einer Verwandlung, die in bei-
den Fällen ihr Vorbild in der Verklärung Jesu findet 
und durch die Gnade seines österlichen Geheimnis-
ses bewirkt wird. Damit sich eine solche Verklärung 
in diesem Jahr in uns verwirklicht, möchte ich zwei 

„Pfade“ vorschlagen, die wir beschreiten können, um 
gemeinsam mit Jesus aufzusteigen und mit ihm das 
Ziel zu erreichen.

Der erste bezieht sich auf die Aufforderung, die Gott-
vater an die Jünger auf dem Tabor richtet, während 
sie den verklärten Jesus schauen. Die Stimme aus der 
Wolke sagt: „Auf ihn sollt ihr hören“ (Mt 17, 5). Der 
erste Hinweis ist also ganz klar: auf Jesus hören. Die 
Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade in dem Maße, in dem 
wir auf ihn hören, der zu uns spricht. Und wie spricht er 
zu uns? Vor allem im Wort Gottes, das uns die Kirche in 
der Liturgie schenkt: Lassen wir es nicht ins Leere fallen; 
wenn wir nicht immer an der Messe teilnehmen kön-
nen, so lasst uns doch Tag für Tag die biblischen Lesun-
gen, auch mit Hilfe des Internets, lesen. Über die Heili-
gen Schriften hinaus spricht der Herr zu uns in unseren 
Brüdern und Schwestern, vor allem in den Gesichtern 
und Geschichten derer, die der Hilfe bedürfen. Aber 
ich möchte noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, 
der im synodalen Prozess sehr wichtig ist: Das Hören 
auf Christus geschieht auch über das Hören auf unsere 
Brüder und Schwestern in der Kirche, jenes gegenseitige 
Zuhören, das in manchen Phasen das Hauptziel ist, das 
aber immer unverzichtbar bleibt in der Methode und im 
Stil einer synodalen Kirche.

Als sie die Stimme des Vaters hörten, warfen sich die 
Jünger „mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten 
sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und 
sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht! Und als sie 
aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein“ 
(Mt 17, 6–8). Hier ist der zweite Hinweis für diese Fas-
tenzeit, der darin besteht, nicht Zuflucht in einer Re-
ligiosität zu suchen, die nur aus außergewöhnlichen 
Ereignissen, aus eindrucksvollen Erfahrungen besteht, 
weil man Angst hat, sich der Realität mit ihren täg-
lichen Mühen, Nöten und Widersprüchen zu stellen. 
Das Licht, das Jesus den Jüngern zeigt, ist ein Vorge-
schmack auf die österliche Herrlichkeit, und auf die-
se geht man zu, indem man „ihm allein“ folgt. Die 
Fastenzeit ist auf Ostern ausgerichtet: Die „Exerzitien“ 
sind kein Selbstzweck, sondern bereiten uns darauf 
vor, das Leiden und das Kreuz mit Glaube, Hoffnung 
und Liebe zu leben, um zur Auferstehung zu gelangen. 
Auch der synodale Weg darf uns keine falschen Hoff-
nungen machen, wir seien angekommen, wenn Gott 
uns die Gnade einiger starker Gemeinschaftserfahrun-
gen schenkt. Auch dort sagt uns der Herr: „Steht auf 
und fürchtet euch nicht“. Lasst uns in die Ebene hinab-
steigen, und möge die Gnade, die wir erfahren haben, 
uns dabei helfen, an der Synodalität im Alltagsleben 
unserer Gemeinschaften zu arbeiten.
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Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist möge 
uns in dieser Fastenzeit bei Aufstieg mit Jesus beseelen, 
damit wir seinen göttlichen Glanz erfahren und – sol-
chermaßen im Glauben gestärkt – unseren Weg ge-
meinsam mit ihm fortsetzen können, der der Ruhm 
seines Volkes und das Licht aller Völker ist.

Rom, St. Johannes im Lateran,  Franziskus

25. Januar 2023,

Fest der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus

Nr. 21 Botschaft von Papst Franziskus zum 
57. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel 
(10. September 2023): „Mit dem Herzen sprechen. 
‚Von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen‘ 
(Eph 4, 15)“

Liebe Brüder und Schwestern!

Nachdem wir in den vergangenen Jahren über die Ver-
ben „hingehen und sehen“ und „zuhören“ als Voraus-
setzungen für eine gute Kommunikation nachgedacht 
haben, möchte ich in dieser Botschaft zum LVII. Welt-
tag der sozialen Kommunikationsmittel das „Sprechen 
mit dem Herzen“ thematisieren. Es ist das Herz, das 
uns dazu bewegt, hinzugehen, zu sehen und zuzu-
hören, und es ist das Herz, das uns zu einer offenen 
und einladenden Kommunikation bewegt. Nachdem 
wir uns im Zuhören geübt haben, was Warten und 
Geduld sowie den Verzicht auf eine vorurteilsbehaftete 
Behauptung unseres Standpunkts erfordert, können 
wir in die Dynamik des Dialogs und des Austauschs 
eintreten, die gerade darin besteht, herzlich zu kom-
munizieren. Wenn wir dem anderen mit reinem Herzen 
zugehört haben, werden wir auch in der Lage sein, die 
Wahrheit in Liebe zu sagen (vgl. Eph 4, 15). Wir brau-
chen uns nicht uns davor zu fürchten, die Wahrheit 
zu verkünden, auch wenn sie manchmal unbequem 
ist, sondern davor, dies ohne Nächstenliebe zu tun, 
ohne Herz. Denn „das Programm des Christen ist – 
wie Benedikt XVI. schrieb – das ‚sehende Herz‘“1. Ein 
Herz, das mit seinem Pochen die Wahrheit unseres 
Seins offenbart und deshalb gehört werden sollte. Das 
führt dazu, dass sich der Zuhörende auf dieselbe Wel-
lenlänge einstellt, so dass er im eigenen Herzen auch 
das Schlagen des anderen spüren kann. Dann kann 
das Wunder der Begegnung geschehen, das uns dazu 
bringt, aufeinander mit Mitgefühl zu schauen und die 
Schwächen des anderen mit Respekt zu betrachten, 
anstatt nach dem Hörensagen zu urteilen und Zwie-
tracht und Spaltungen zu säen.

1 Enzyklika Deus caritas est, 31 b).

Jesus gibt uns zu Bedenken, dass jeder Baum an sei-
nen Früchten zu erkennen ist (vgl. Lk 6, 44): „Der gute 
Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens 
das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem 
bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz über-
fließt, davon spricht sein Mund“ (V. 45). Um in der Lage 
zu sein, wahrheitsgemäß in Liebe zu kommunizieren, 
muss das eigene Herz gereinigt werden. Nur wenn wir 
mit reinem Herzen zuhören und sprechen, können wir 
über den Schein hinaussehen und das vage Rauschen 
überwinden, das uns, auch im Bereich der Information, 
nicht dabei hilft, in der Komplexität der Welt, in der 
wir leben, Unterscheidungen zu treffen. Der Aufruf, mit 
dem Herzen zu sprechen, ist eine radikale Herausforde-
rung für unsere Zeit, die so sehr zu Gleichgültigkeit wie 
zu Empörung neigt, manchmal auch auf der Grundlage 
von Desinformation, die die Wahrheit verfälscht und 
instrumentalisiert.

Herzlich kommunizieren

Eine herzliche Kommunikation bedeutet, dass diejeni-
gen, die uns lesen oder zuhören, unsere Anteilnahme 
an den Freuden und Ängsten, Hoffnungen und Leiden 
der Frauen und Männer unserer Zeit nachvollziehen 
können. Wer so spricht, liebt den anderen, weil er 
oder sie sich um ihn oder sie sorgt und seine Freiheit 
schützt, ohne sie zu verletzen. Wir können diesen Stil 
bei dem geheimnisvollen Wanderer erkennen, der sich 
nach der Tragödie auf Golgota mit den Jüngern auf 
ihrem Weg nach Emmaus unterhält. Der auferstande-
ne Jesus spricht zu ihnen mit dem Herzen, er begleitet 
respektvoll den Weg ihres Schmerzes, er bietet sich an, 
statt sich aufzudrängen, und öffnet ihnen liebevoll den 
Blick für den tieferen Sinn des Geschehenen. Tatsächlich 
können sie hinterher voll Freude ausrufen, dass ihnen 
das Herz in der Brust brannte, als er sich mit ihnen auf 
dem Weg unterhielt und ihnen die Schriften erklärte 
(vgl. Lk 24, 32).

In einer Zeit der Geschichte, die von Polarisierungen 
und Gegensätzen geprägt ist – wovor leider auch die 
kirchliche Gemeinschaft nicht gefeit ist –, betrifft die 
Verpflichtung zu einer Kommunikation „mit offenem 
Herzen und offenen Armen“ nicht nur diejenigen, die 
im Bereich der Information arbeiten, sondern liegt in 
der Verantwortung eines jeden. Wir alle sind dazu auf-
gerufen, die Wahrheit zu suchen und zu sagen, und 
zwar in Liebe. Gerade wir Christen werden immer wie-
der ermahnt, unsere Zunge vor dem Bösen zu hüten 
(vgl. Ps 34, 14), denn mit ihr können wir, wie die Schrift 
lehrt, im gleichen Augenblick den Herrn preisen und die 
Menschen, die doch nach dem Bild und Gleichnis Got-
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tes geschaffen sind, verfluchen (vgl. Jak 3, 9). Ein böses 
Wort sollte nicht aus unserem Mund kommen, „son-
dern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut 
und denen, die es hören, Nutzen bringt!“ (Eph 4, 29).

Manchmal öffnet ein liebevolles Wort selbst in den 
verhärtetsten Herzen eine Bresche. Auch in der Litera-
tur finden wir Spuren davon. Ich denke an jene denk-
würdige Seite in Kapitel XXI der Promessi Sposi (Die 
Verlobten), in der Lucia mit ihrem Herzen zum Unge-
nannten spricht, bis dieser, entwaffnet und bewegt 
von einer heilsamen inneren Krise, der sanften Macht 
der Liebe nachgibt. Wir erleben sie im bürgerlichen Zu-
sammenleben, wo Freundlichkeit nicht nur eine Frage 
der „Etikette“ ist, sondern ein echtes, richtiggehendes 
Gegenmittel zur Grausamkeit, die leider die Herzen und 
die Beziehungen vergiften kann. Wir brauchen sie in 
den Medien, damit die Kommunikation nicht eine die 
Gemüter erregende Missgunst schürt und zu Wut und 
Konfrontation führt, sondern den Menschen hilft, in 
Ruhe nachzudenken und die Realität, in der sie leben, 
kritisch und stets respektvoll zu erschließen.

Kommunikation von Herz zu Herz: „Es genügt, 
richtig zu lieben, um gut zu sprechen“

Eines der leuchtendsten und auch heute noch faszinie-
renden Beispiele für das „Sprechen mit dem Herzen“ ist 
der heilige Kirchenlehrer Franz von Sales, dem ich kürz-
lich, 400 Jahre nach seinem Tod, das Apostolische Sch-
reiben Totum amoris est gewidmet habe. Neben diesem 
wichtigen Jahrestag möchte ich bei dieser Gelegenheit 
an einen weiteren erinnern, der in dieses Jahr 2023 fällt: 
den hundertsten Jahrestag seiner Proklamation zum Pa-
tron der katholischen Journalisten durch Pius XI. mit der 
Enzyklika Rerum omnium perturbationem. Franz von 
Sales, ein brillanter Intellektueller, produktiver Schrift-
steller und tiefgründiger Theologe, war zu Beginn des 
17. Jahrhunderts Bischof von Genf – in schwierigen Jah-
ren, die von heftigen Auseinandersetzungen mit den 
Calvinisten geprägt waren. Seine milde Haltung, seine 
Menschlichkeit, seine Bereitschaft zum geduldigen Dia-
log mit allen und besonders mit denen, die sich ihm wi-
dersetzten, machten ihn zu einem außergewöhnlichen 
Zeugen der barmherzigen Liebe Gottes. Man könnte 
von ihm sagen: „Eine süße Rede vermehrt Freunde und 
eine redegewandte Zunge vermehrt, was willkommen 
ist“ (Sir 6, 5). Eine seiner berühmtesten Aussagen, „das 
Herz spricht zum Herzen“, hat Generationen von Gläu-
bigen inspiriert, darunter auch den heiligen John Henry 
Newman, der sie zu seinem Motto Cor ad cor loqui-
tur machte. „Es genügt, richtig zu lieben, um gut zu 
sprechen“, war eine seiner Überzeugungen. Das zeigt, 

dass Kommunikation aus seiner Sicht niemals auf einen 
Kunstgriff, auf eine – wie wir heute sagen würden – 
Marketingstrategie reduziert werden darf, sondern dass 
sie der Spiegel der Seele ist, die sichtbare Oberfläche 
eines für die Augen unsichtbaren Kerns der Liebe. Für 
den heiligen Franz von Sales findet gerade „im Herzen 
und durch das Herz jener feine und intensive Prozess 
statt, durch den der Mensch Gott erkennt“.2 Indem 
er „richtig liebte“, konnte der heilige Franz sich mit 
dem taubstummen Martin verständigen und zu seinem 
Freund werden; daher gilt er auch als Schutzpatron von 
Menschen mit Kommunikationsstörungen.

Von diesem „Kriterium der Liebe“ ausgehend, erinnert 
uns der heilige Bischof von Genf in seinen Schriften 
und mit seinem Lebenszeugnis daran, dass „wir sind, 
was wir kommunizieren“. Dies ist heutzutage eine un-
konventionelle Lektion, in einer Zeit, in der, wie wir be-
sonders in den sozialen Netzwerken erleben, die Kom-
munikation oft instrumentalisiert wird, damit die Welt 
uns so sieht, wie wir gerne wären und nicht so, wie wir 
sind. Der heilige Franz von Sales verbreitete zahlreiche 
Exemplare seiner Schriften in der Genfer Gemeinschaft. 
Diese „journalistische“ Intuition verschaffte ihm einen 
Ruf, der schnell über die Grenzen seiner Diözese hinaus-
ging und bis heute anhält. Seine Schriften sind, wie der 
heilige Paul VI. feststellte, „eine äußerst angenehme, 
lehrreiche und anregende Lektüre“.3 Wenn wir uns die 
heutige Kommunikationslandschaft anschauen: Sind 
das nicht genau die Merkmale, über die ein Artikel, eine 
Reportage, ein Radio- oder Fernsehbeitrag oder ein Post 
in den sozialen Medien verfügen sollte? Mögen sich die, 
die im Bereich der Kommunikation tätig sind, von die-
sem Heiligen der Zärtlichkeit inspirieren lassen, indem 
sie mutig und frei die Wahrheit suchen und sagen, aber 
der Versuchung widerstehen, plakative und aggressive 
Ausdrücke zu verwenden.

Mit dem Herzen sprechen im synodalen Prozess

Wie ich bereits Gelegenheit hatte, zu betonen, ist es 
„auch in der Kirche dringend […] notwendig, zuzuhö-
ren und aufeinander zu hören. Es ist das wertvollste 
und fruchtbarste Geschenk, das wir einander machen 
können“.4 Aus einem unvoreingenommenen, aufmerk-
samen und bereitwilligen Zuhören entsteht ein Spre-
chen gemäß dem Stil Gottes, das von Nähe, Mitgefühl 
und Zärtlichkeit genährt wird. Wir brauchen in der 
Kirche dringend eine Kommunikation, die die Herzen 

2 Apostolisches Schreiben Totum amoris est (28. Dezember 2022).
3 Apostolisches Schreiben Sabaudiae gemma zum 400. Jahrestag der 
Geburt des heiligen Kirchenlehrers Franz von Sales (29. Januar 1967).
4 Botschaft zum LVI. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel (24. 
Januar 2022).
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entzündet, die Balsam auf die Wunden ist und die den 
Weg unserer Brüder und Schwestern erhellt. Ich träume 
von einer kirchlichen Kommunikation, die es versteht, 
sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, freundlich und 
zugleich prophetisch; die es versteht, neue Formen und 
Wege für die wunderbare Botschaft zu finden, die in 
das dritte Jahrtausend weiterzutragen sie berufen ist. 
Von einer Kommunikation, die sich auf die Beziehung 
zu Gott und zum Nächsten, insbesondere zu den Be-
dürftigsten, konzentriert und die es versteht, das Feu-
er des Glaubens zu entfachen, anstatt die Asche einer 
selbstbezogenen Identität aufzubewahren. Von einer 
Kommunikation, deren Grundlage demütiges Zuhören 
und die parresia beim Sprechen ist, welche niemals die 
Wahrheit von der Liebe trennt.

Die Herzen entwaffnen durch die Förderung einer 
Sprache des Friedens

„Sanfte Zunge bricht Knochen“, heißt es im Buch der 
Sprichwörter (25, 15). Es ist heute notwendiger denn 
je, mit dem Herzen zu sprechen, um dort, wo Krieg 
herrscht, eine Kultur des Friedens zu fördern und dort, 
wo Hass und Feindschaft wüten, Wege für Dialog und 
Versöhnung zu öffnen. Im dramatischen Kontext glo-
baler Konflikte, den wir derzeit erleben, ist es dringend 
notwendig, eine nicht feindselige Kommunikation zu 
fördern. Es ist notwendig, die Gewohnheit zu über-
winden, „den Gegner schnell zu diskreditieren und 
mit demütigenden Schimpfwörtern zu versehen, an-
statt sich einem offenen und respektvollen Dialog zu 
stellen“5. Wir brauchen dialogbereite Kommunikato-
ren, die für eine ganzheitliche Abrüstung eintreten und 
sich für den Abbau der Kriegspsychose engagieren, die 
sich in unsere Herzen einnistet, so wie es der heilige 
Johannes XXIII. in der Enzyklika Pacem in Terris pro-
phetisch angemahnt hat: „Der wahre Friede kann nur 
durch gegenseitiges Vertrauen fest und sicher beste-
hen“ (vgl. Nr. 61). Ein Vertrauen, das Kommunikatoren 
braucht, die sich nicht verschanzen, sondern die mutig 
und kreativ sind, bereit dazu, Risiken einzugehen, um 
eine gemeinsame Basis zu finden, auf der man einander 
begegnen kann. Wie vor sechzig Jahren leben wir heute 
in einer dunklen Stunde, in der die Menschheit eine 
Eskalation des Krieges befürchtet, welche so schnell wie 
möglich eingedämmt werden muss, auch im Bereich 
der Kommunikation. Man kann nur bestürzt darüber 
sein, wie leichtfertig zur Zerstörung von Völkern und 
Gebieten aufgerufen wird. Das sind Worte, die leider 
oft in kriegerische Handlungen von abscheulicher Ge-
walt münden. Deshalb ist jede Kriegsrhetorik abzuleh-
nen, ebenso wie jede Form von Propaganda, die die 

5 Enzyklika Fratelli tutti (3. Oktober 2020), 201.

Wahrheit manipuliert und zu ideologischen Zwecken 
verbiegt. Stattdessen sollte auf allen Ebenen eine Kom-
munikation gefördert werden, die dazu beitragen kann, 
die Bedingungen für die Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen den Völkern zu schaffen.

Als Christen wissen wir, dass für das Schicksal des 
Friedens die Bekehrung des Herzens entscheidend ist, 
denn der Virus des Krieges kommt aus dem Inneren 
des menschlichen Herzens.6 Aus dem Herzen kommen 
die richtigen Worte, um die Schatten einer verschlosse-
nen und geteilten Welt zu vertreiben und eine bessere 
Zivilisation aufzubauen als die, die wir übernommen 
haben. Es handelt sich um eine Anstrengung, die von 
jedem von uns verlangt wird, die aber vor allem das 
Verantwortungsbewusstsein der im Bereich der Kom-
munikation Tätigen erfordert, damit sie ihren Beruf als 
Sendung verstehen.

Möge der Herr Jesus, das reine Wort, das aus dem Her-
zen des Vaters kommt, uns dabei helfen, unsere Kom-
munikation frei, sauber und herzlich zu gestalten.

Möge der Herr Jesus, das fleischgewordene Wort, uns 
helfen, auf das Klopfen der Herzen zu hören, uns als 
Brüder und Schwestern wiederzuentdecken und die 
Feindseligkeit, die spaltet, abzubauen.

Möge der Herr Jesus, das Wort der Wahrheit und der 
Liebe, uns dabei helfen, die Wahrheit in Liebe zu sa-
gen, damit wir uns untereinander als Hüter des anderen 
fühlen.

Rom, St. Johannes im Lateran,  Franziskus

24. Januar 2023,

Gedenktag des heiligen Franz von Sales

Nr. 22 Botschaft von Papst Franziskus zum 97. Welt-
missionssonntag (22. Oktober 2023): „Brennende 
Herzen und bewegte Schritte (vgl. Lk 24, 13–35)“

Liebe Brüder und Schwestern!

Für den diesjährigen Weltmissionssonntag habe ich ein 
Thema gewählt, das von dem Bericht über die Emmaus-
jünger im Lukasevangelium (vgl. 24, 13–35) ausgeht: 
„Brennende Herzen und bewegte Schritte“. Die beiden 
Jünger waren verwirrt und enttäuscht, aber die Begeg-
nung mit Christus im Wort und im gebrochenen Brot 
entfachte in ihnen den Enthusiasmus, erneut nach Je-
rusalem aufzubrechen und zu verkünden, dass der Herr 
wirklich auferstanden war. Im Bericht des Evangeliums 

6 Vgl. Botschaft zum 56. Weltfriedenstag, 1. Januar 2023.
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erkennen wir die Verwandlung der Jünger an einigen 
eindrucksvollen Bildern: Brennende Herzen angesichts 
der von Jesus erklärten Schrift, aufgetane Augen als 
sie ihn erkennen und, als Höhepunkt, bewegte Schrit-
te. Indem wir über diese drei Aspekte nachdenken, die 
den Weg missionarischer Jünger skizzieren, können wir 
unseren Eifer für die Verkündigung des Evangeliums in 
der Welt von heute erneuern.

1. Brennende Herzen „als er uns den Sinn der 
Schriften eröffnete“. Das Wort Gottes erleuchtet 
und verwandelt das Herz in der Mission.

Auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren die 
Herzen der beiden Jünger traurig – wie man an ihren 
Gesichtern erkennen konnte – wegen des Todes Jesu, 
an den sie geglaubt hatten (vgl. V. 17). Angesichts des 
Scheiterns des gekreuzigten Meisters ist ihre Hoffnung, 
dass er der Messias sei, zusammengebrochen (vgl. V. 21).

Doch „es geschah, während sie redeten und ihre Ge-
danken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging 
mit ihnen.“ (V. 15). Wie zu Beginn der Berufung der 
Jünger, so ergreift der Herr auch jetzt, im Augenblick ih-
rer Verwirrung, die Initiative, sich den Seinen zu nähern 
und an ihrer Seite zu gehen. In seiner großen Barmher-
zigkeit wird er nie müde, bei uns zu sein, trotz unserer 
Fehler, Zweifel und Schwächen, trotz des Umstands, 
dass Traurigkeit und Pessimismus uns dazu bringen, 
„unverständig und trägen Herzens“ (V. 25) zu werden, 
Menschen mit geringem Glauben.

Heute wie damals ist der auferstandene Herr seinen 
missionarischen Jüngern nahe und geht an ihrer Seite, 
besonders dann, wenn sie verwirrt sind, entmutigt und 
verängstigt durch das Geheimnis des Unrechts um sie 
herum, das sie ersticken will. Deshalb „lassen wir uns 
die Hoffnung nicht nehmen!“ (Apostolisches Schreiben 
Evangelii gaudium, 86). Der Herr ist größer als unsere 
Probleme, vor allem, wenn sie uns bei der Verkündigung 
des Evangeliums in der Welt begegnen, denn diese Mis-
sion ist schließlich die Seine und wir sind nur seine de-
mütigen Mitarbeiter, „unnütze Knechte“ (vgl. Lk 17, 10).

Ich drücke allen Missionarinnen und Missionaren in der 
Welt meine Verbundenheit in Christus aus, besonders 
denen, die eine schwierige Zeit durchmachen. Der auf-
erstandene Herr, liebe Freunde, ist immer bei euch und 
sieht eure Großzügigkeit und eure Opfer für die Mission 
der Verkündigung des Evangeliums an fernen Orten. 
Nicht alle Tage des Lebens sind voller Sonnenschein, 
aber lasst uns immer an die Worte Jesu, des Herrn, den-
ken, die er vor seinem Leidensweg an seine Freunde 

richtete: „In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt 
Mut: Ich habe die Welt besiegt.“ (Joh 16, 33).

Nachdem er den beiden Jüngern auf dem Weg nach 
Emmaus zugehört hatte, legte ihnen der auferstande-
ne Jesus „dar, ausgehend von Mose und allen Prophe-
ten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben 
steht.“ (Lk 24, 27). Und den Jüngern wurde warm ums 
Herz, wie sie einander dann auch gestehen: „Brannte 
nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns rede-
te und uns den Sinn der Schriften eröffnete?“ (V. 32). 
Denn Jesus ist das lebendige Wort, das allein das Herz 
zum Brennen bringen und es erleuchten und verwan-
deln kann.

So verstehen wir die Aussage des heiligen Hieronymus 
besser: „Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht 
kennen“ (In Is., Prolog). „Ohne den Herrn, der uns in 
die Heilige Schrift einführt, ist es unmöglich, sie in ihrer 
Tiefe zu verstehen. Das Gegenteil ist aber ebenso wahr: 
Ohne die Heilige Schrift sind die Ereignisse der Sendung 
Jesu und seiner Kirche in der Welt nicht zu verstehen“ 
(Apostolisches Schreiben Aperuit illis, 1). Deshalb ist 
die Kenntnis der Heiligen Schrift für das Leben eines 
Christen wichtig und noch wichtiger für die Verkün-
digung Christi und seines Evangeliums. Was gibt man 
ansonsten an andere weiter, als seine eigenen Ideen 
und Pläne? Und wird ein kaltes Herz jemals das eines 
anderen zum Brennen bringen können?

Lassen wir uns deshalb immer vom auferstandenen 
Herrn begleiten, der uns die Bedeutung der Schriften er-
klärt. Lassen wir zu, dass er unsere Herzen zum Brennen 
bringt, uns erleuchtet und verwandelt, damit wir der 
Welt sein Heilsgeheimnis mit der Kraft und der Weisheit 
verkünden können, die von seinem Geist kommen.

2. Augen, die sich beim Brechen des Brotes „auf-
taten und ihn erkannten“. Der in der Eucharistie 
gegenwärtige Jesus ist Höhepunkt und Quelle der 
Mission.

Die Herzen, die für das Wort Gottes brannten, dräng-
ten die Emmausjünger dazu, den geheimnisvollen Wan-
derer zu bitten, bei ihnen zu bleiben als es Abend wird. 
Und um den Tisch herum wurden ihre Augen aufgetan 
und sie erkannten ihn, als er das Brot brach. Das ent-
scheidende Element, das den Jüngern die Augen auf-
tut, ist die Abfolge der Handlungen, die Jesus vollzieht: 
Das Brot nehmen, es segnen, es brechen und ihnen 
geben. Dies sind gewöhnliche Gesten eines jüdischen 
Familienoberhauptes, die aber, von Jesus Christus mit 
der Gnade des Heiligen Geistes vollzogen, für die bei-
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den Tischgenossen das Zeichen der Brotvermehrung 
und vor allem das der Eucharistie wieder in Erinnerung 
rufen, des Sakraments des Kreuzesopfers. Doch genau 
in dem Moment, als sie Jesus in demjenigen erken-
nen, der das Brot bricht, „entschwand er ihren Blicken“ 
(Lk 24, 31). Diese Tatsache lässt uns eine wesentliche 
Wirklichkeit unseres Glaubens verstehen: Christus, der 
das Brot bricht, wird nun zum gebrochenen Brot, das 
mit den Jüngern geteilt und so von ihnen verzehrt wird. 
Er ist unsichtbar geworden, weil er nun in die Herzen 
der Jünger eingedrungen ist, um sie noch mehr bren-
nen zu lassen und sie zu drängen, sich unverzüglich 
wieder auf den Weg zu machen, um allen die einzig-
artige Erfahrung der Begegnung mit dem Auferstan-
denen zu vermitteln! So ist der auferstandene Christus 
derjenige, der das Brot bricht, und zugleich das für 
uns gebrochene Brot. Und so ist jeder missionarische 
Jünger dazu aufgerufen, wie Jesus und in ihm, dank 
des Wirkens des Heiligen Geistes, zu demjenigen zu 
werden, der das Brot bricht und zu demjenigen, der 
gebrochenes Brot für die Welt ist.

In diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass 
bereits ein einfaches Brechen von materiellem Brot mit 
den Hungernden im Namen Christi eine christliche mis-
sionarische Handlung ist. Umso mehr ist das Brechen 
des eucharistischen Brotes, das Christus selbst ist, die 
missionarische Handlung schlechthin, denn die Eucha-
ristie ist die Quelle und der Höhepunkt des Lebens und 
der Sendung der Kirche.

Daran hat Papst Benedikt XVI. erinnert: Wir können 
„die Liebe, die wir im Sakrament [der Eucharistie] feiern, 
nicht für uns behalten. Sie verlangt von ihrem Wesen 
her, an alle weitergegeben zu werden. Was die Welt 
braucht, ist die Liebe Gottes – Christus zu begegnen 
und an ihn zu glauben. Darum ist die Eucharistie nicht 
nur Quelle und Höhepunkt des Lebens der Kirche, son-
dern auch ihrer Sendung: „Eine authentisch eucharisti-
sche Kirche ist eine missionarische Kirche“„ (Apostoli-
sches Schreiben Sacramentum caritatis, 84).

Um Frucht zu bringen, müssen wir mit ihm verbunden 
bleiben (vgl. Joh 15, 4–9). Und diese Verbindung wird 
durch das tägliche Gebet erreicht, besonders in der 
Anbetung, im stillen Verweilen in der Gegenwart des 
Herrn, der in der Eucharistie bei uns bleibt. Indem er 
diese Gemeinschaft mit Christus liebevoll pflegt, kann 
der missionarische Jünger zu einem Mystiker in Aktion 
werden. Möge sich unser Herz immer nach der Gesell-
schaft Jesu sehnen und die brennende Bitte der beiden 
Emmausjünger ausstoßen, besonders wenn es Abend 
wird: „Bleibe bei uns, Herr!“ (vgl. Lk 24, 29).

3. Bewegte Schritte, in der Freude, vom auferstan-
denen Christus zu erzählen. Die ewige Jungend ei-
ner Kirche, die immer nach draußen geht.

Nachdem sie die Augen aufgetan hatten und Jesus im 
„Brechen des Brotes“ erkannten, „brachen sie auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück“ (vgl. Lk 24, 33). Dieses 
eilige Gehen, um die Freude über die Begegnung mit 
dem Herrn mit anderen zu teilen, zeigt: „Die Freude 
des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Le-
ben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von 
ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der 
Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Verein-
samung. Mit Jesus Christus kommt immer – und immer 
wieder – die Freude“ (Apostolisches Schreiben Evangelii 
gaudium, 1). Man kann dem auferstandenen Jesus nicht 
wirklich begegnen, ohne von dem Wunsch beseelt zu 
sein, dies allen zu erzählen. Die erste und wichtigste 
Ressource für die Mission sind daher diejenigen, die den 
auferstandenen Christus in der Heiligen Schrift und in 
der Eucharistie erkannt haben und die sein Feuer in 
ihren Herzen und sein Licht in ihren Augen tragen. Sie 
können Zeugnis geben von dem Leben, das niemals 
stirbt, selbst in den schwierigsten Situationen und den 
dunkelsten Momenten.

Das Bild der „bewegten Schritte“ erinnert uns noch 
einmal an die immerwährende Gültigkeit der missio ad 
gentes, des Auftrags, den der auferstandene Herr der 
Kirche gegeben hat, jedem Menschen und jedem Volk 
bis an die Enden der Erde das Evangelium zu verkünden. 
Heute braucht die Menschheit, die durch so viel Un-
gerechtigkeit, Spaltung und Krieg verwundet ist, mehr 
denn je die Frohe Botschaft des Friedens und der Erlö-
sung in Christus. Deshalb nutze ich diese Gelegenheit, 
um zu bekräftigen: „Alle haben das Recht, das Evange-
lium zu empfangen. Die Christen haben die Pflicht, es 
ausnahmslos allen zu verkünden, nicht wie jemand, der 
eine neue Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, 
der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, 
ein erstrebenswertes Festmahl anbietet“ (ebd., 14). Die 
missionarische Bekehrung bleibt das wichtigste Ziel, das 
wir uns als Einzelne und als Gemeinschaft setzen müs-
sen, denn „das missionarische Handeln [ist] das Para-
digma für alles Wirken der Kirche“ (ebd., 15).

Wie der Apostel Paulus sagt, zieht uns die Liebe Christi 
in ihren Bann und drängt uns (vgl. 2 Kor 5, 14). Hier 
geht es um die doppelte Liebe: die Liebe Christi zu uns, 
die unsere Liebe zu ihm hervorruft, inspiriert und an-
facht. Und es ist diese Liebe, die die nach draußen ge-
hende Kirche immer jung hält, mit all ihren Gliedern in 
der Mission, um das Evangelium Christi zu verkünden, 
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in der Überzeugung, dass er „für alle gestorben [ist], 
damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern 
für den, der für sie starb und auferweckt wurde“ (V.15). 
Alle können zu dieser Missionsbewegung beitragen: mit 
Gebet und Tat, mit den Opfergaben des Geldes und 
des Leidens, mit dem eigenen Zeugnis. Die Päpstlichen 
Missionswerke sind das bevorzugte Instrument, um die-
se missionarische Zusammenarbeit auf geistlicher und 
materieller Ebene zu fördern. Deshalb ist die Kollekte 
des Weltmissionssonntags für das Päpstliche Werk der 
Glaubensverbreitung bestimmt.

Die Dringlichkeit des missionarischen Handelns der Kir-
che bringt natürlich eine immer engere missionarische 
Zusammenarbeit aller ihrer Mitglieder auf allen Ebenen 
mit sich. Dies ist ein wesentliches Ziel des synodalen We-
ges, den die Kirche mit den Stichworten Gemeinschaft, 
Teilhabe, Sendung beschreitet. Dieser Weg ist gewiss 
keine Selbstbeschäftigung der Kirche mit sich selbst; er 
ist kein Prozess der Volksbefragung, um – wie in einem 
Parlament – zu entscheiden, was nach menschlichen 
Vorlieben geglaubt und praktiziert werden soll oder 
nicht. Es geht vielmehr darum, wie die Emmausjünger 
aufzubrechen, die auf den auferstandenen Herrn hören, 
der immer in unsere Mitte kommt, um uns die Bedeu-
tung der Heiligen Schrift zu erklären und das Brot für 
uns zu brechen, damit wir seine Sendung in der Welt 
mit der Kraft des Heiligen Geistes weiterführen können.

So wie die beiden Jünger den anderen erzählten, was 
auf dem Weg geschehen war (vgl. Lk 24, 35), so wird 
auch unsere Verkündigung ein freudiges Erzählen über 
Christus den Herrn sein, über sein Leben, sein Leiden, 
seinen Tod und seine Auferstehung, über die Wunder, 
die seine Liebe in unserem Leben bewirkt hat.

Machen auch wir uns also wieder auf den Weg, erleuch-
tet durch die Begegnung mit dem Auferstandenen und 
belebt durch seinen Geist. Machen wir uns auf den Weg 
mit brennenden Herzen, offenen Augen und bewegten 
Schritten, um andere Herzen brennen zu lassen durch 
das Wort Gottes, andere Augen aufzutun für Jesus in 
der Eucharistie und alle einzuladen, gemeinsam auf dem 
Weg des Friedens und des Heils unterwegs zu sein, den 
Gott der Menschheit in Christus geschenkt hat.

Heilige Maria, die du mit uns unterwegs bist, Mutter der 
missionarischen Jünger Christi und Königin der Missio-
nen, bitte für uns!

Rom, St. Johannes im Lateran,  Franziskus

6. Januar 2023,

dem Hochfest der Erscheinung des Herrn

Der Bischof von Limburg

Nr. 23 Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 2023: 
„‚Bedenke, Mensch ...“ Soziale Herausforderungen 
und christliches Menschenbild“

Was ist der Mensch? Die Lesungen des ersten Fasten-
sonntags nehmen diese Frage in den Blick: die biblische 
Erzählung von Größe und Fall des Menschen (Gen 2), 
der Zusammenhang von Sünde und Tod im Römerbrief 
(Röm 5) und die Versuchung Jesu in der Wüste (Mt 
4, 1–11). Sie alle gehen der Frage nach, was den Men-
schen ausmacht.

Die Frage nach dem Wesen des Menschen bewegt die 
Theologie, die Philosophie, die Naturwissenschaften, 
die Kunst und die Politik. Denn das Menschenbild und 
damit die Grundannahmen über unser Menschsein be-
stimmen nahezu alle gesellschaftlichen Debatten und 
Entscheidungen. Denken wir an die Fragen um Lebens-
anfang und Lebensende.

Was macht einen Menschen aus? Die Frage stellt sich 
jedem persönlich in Krisen, Entscheidungssituationen 
und in ganz konkreten Situationen im Alltag, zu denen 
wir uns verhalten müssen. Sie stellt sich dann beson-
ders, wenn Menschen in ihrer Würde verletzt werden, 
zum Zweck ausgenutzt, an den Rand gedrängt wer-
den. In Nöten ist die Frage nach dem Menschsein keine 
abstrakte Frage mehr, sie wird zum Prüfstein unseres 
Glaubens und Gewissens. 

Menschen als Beziehungswesen

Der Mensch ist geprägt von den Beziehungen zu Gott 
und seinen Mitmenschen. Wir sind immer auf andere 
angewiesen und mit ihnen verbunden – von Beginn an. 
Nur in Beziehungen kann sich das Ich, das, was uns ein-
zeln ausmacht, überhaupt erst bilden. „Das Ich wird am 
Du“ – wie es der jüdische Philosoph Martin Buber for-
mulierte. Als ein Beziehungswesen stehen wir in unseren 
Beziehungen in einer Verantwortung. In diesem Wort 
steckt „antworten“, denn wir sind angefragt, Antworten 
zu finden und allzu einfache Antworten zu hinterfragen.

Verantwortung ist ein wesentliches Merkmal unserer 
Beziehungen. Die Gottesebenbildlichkeit, das Wissen 
um Gut und Böse, das im Schöpfungsbericht mit dem 
Baum der Erkenntnis verbunden ist, bringt Verant-
wortung mit sich. Meine Entscheidungen haben Kon-
sequenzen für andere, und wir finden uns ebenso in 
Strukturen und Verflechtungen vor, die wir gar nicht 
selbst verursacht haben. 
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Der Sünde, die für Paulus den eigentlichen Tod dar-
stellt, steht die Gnade Gottes gegenüber, die durch 
Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Wir sind also 
bei unserem Handeln nicht nur auf uns angewiesen, 
sondern können auf seine Hilfe und seine Gerechtig-
keit hoffen. Gottesliebe, Selbst- und Nächstenliebe 
gehören untrennbar zusammen. Das Handeln aus 
diesem Glauben heraus verbindet sich mit vielen, die 
mit Solidarität, Mitgefühl und Empathie anderen hel-
fen – aus ganz verschiedenen Gründen und mit gro-
ßem Engagement. 

Wohin andere Entscheidungen und Menschenbilder 
führen, lehrt uns nicht nur die Geschichte in grausa-
mer Deutlichkeit, sondern auch die Gegenwart – wenn 
wir an den zerstörerischen Russland-Ukraine-Krieg in 
Europa und die vielen weiteren brutalen Kriege und 
Krisen weltweit denken und an Menschen, die getö-
tet, gefoltert, verwundet, zurückgelassen, traumatisiert 
werden. Auch in der Kirche wurde jahrzehntelang sol-
chen, die am meisten Schutz bedurft hätten, Kindern 
und Jugendlichen, Gewalt angetan. Und nicht nur das: 
Missbrauchstaten wurden vertuscht, Täter gedeckt, Be-
troffene nicht gehört.

Mensch und Schöpfung 

Beim egoistischen Streben nach Macht, Erfolg, Ruhm 
und Reichtum gerät nicht nur unser Verhältnis zum 
Du aus den Fugen, sondern auch unser Verhältnis zur 
Schöpfung. Spätestens im 20. Jahrhundert hat sich das 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu einer ein-
seitig ausbeuterischen Beziehung entwickelt. Zu Recht 
könnte man den Menschen hier als „beziehungsun-
fähig“ bezeichnen. Auf das Konto der letzten beiden 
Generationen geht ein unvorstellbar großer „Welt-
verbrauch“, ein Raubbau an der Natur, wie ihn alle 
Generationen von Menschen zuvor zusammen nicht 
betrieben haben. 

Eine schon lange bekannte Folge unseres wenig nach-
haltigen Handelns ist die Klimaerwärmung. Und was wir 
mitunter vergessen: Während wir die Natur brauchen, 
braucht die Natur uns nicht. Bei unseren Bemühungen 
um Klima- und Umweltschutz geht es ja nicht um den 
zweckfreien Erhalt der Schöpfung, was ebenso wün-
schenswert wäre, sondern zuallererst um den Erhalt un-
seres eigenen Lebensraums – vor allem für die nächsten 
Generationen. 

Manchmal scheint es mir, als ob wir in der ersten Reihe 
unseres eigenen Weltuntergangsfilms sitzen, wobei wir 
Menschen nicht nur die (Mit-)Welt, sondern uns selbst 

auslöschen: Wir sehen den Krieg in Europa, in dem im-
mer wieder die latente Drohung mit atomaren, biolo-
gischen und chemischen Waffen im Raum steht. Wir 
sehen weltweit Kriege um Land, Rohstoffe und Macht, 
Menschen, denen Folter und Mord drohen, wenn sie für 
Menschenwürde, Gleichberechtigung und Grundrechte 
auf die Straße gehen wie im Iran oder in Afghanistan. 
Wir sehen sich aufrüstende Länder, Atomwaffen in den 
Händen von Mächten, die man kaum als verantwor-
tungsvoll bezeichnen kann. 

Wir sehen verheerende Dürren mit Hungersnöten un-
vorstellbaren Ausmaßes. Wir sehen Überflutungen mit 
hunderten Toten und abertausenden Menschen, die ihr 
Zuhause verloren haben. Wir sehen Wirbelstürme, die 
ganze Städte vernichten, Waldbrände, die außer Kon-
trolle geraten, Erdrutsche, die Dörfer mitreißen, Flüsse 
und Seen, die vor unseren Augen austrocknen. Wir se-
hen weltweite Seuchen, die Menschen bedrohen und 
traumatisieren. Wir sehen, dass jeden Tag Arten von 
Tieren und Pflanzen aussterben und das Ökosystem aus 
den Fugen gerät. Und auch Deutschland wird von den 
Folgen dieses Raubbaus eingeholt – die schreckliche Flut 
an Ahr und Erft war offensichtlich auch eine Folge des 
Klimawandels.

Und wir sehen 80 Millionen Menschen, die wegen all 
dieser Horrorszenarien weltweit auf der Flucht sind. 
Das ist keine Fiktion, es ist die Realität unserer Gegen-
wart. Wir müssen wohl einsehen, dass viele unserer 
Antworten und tatenloses Zusehen in der Vergan-
genheit großen Schaden angerichtet haben. Unser 
Handeln zu hinterfragen, Veränderungen anzugehen 
– das sind kontinuierliche Herausforderungen unseres 
Menschseins, die uns nicht immer leicht fallen. Was 
also tun?

Menschen haben eine Chance zur Umkehr 

Im besten Fall fangen wir jetzt an, verantwortungsvoll 
zu handeln. Zuschauer, Beschwörer und Verschwörer, 
Ignoranten, Zyniker, Gleichgültige oder allzu Gelasse-
ne gibt es schon genug. Es braucht nachhaltige Ant-
worten auf die anstehenden Herausforderungen. Na-
türlich gehören dazu auch Lösungen technischer Art, 
beispielsweise in Bezug auf den Klimaschutz. Vor allem 
aber braucht es Umkehr, die in uns beginnt: Menschen 
haben die Chance umzukehren und sich zu verändern. 
Wir haben es selbst in der Hand, unsere Gewohnhei-
ten zu durchbrechen. Das Totschlagargument „Das ha-
ben wir immer schon so gemacht“ führt sich jedenfalls 
selbst ad absurdum, wenn wir schauen, wohin uns das 
sture Festhalten an Gewohnheiten geführt hat. Unsere 
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Kultur ist nicht gut eingeübt, mit etwas vermeintlich 
Erfolgreichem aufzuhören. Das widerspricht der lange 
tradierten Vorstellung von Fortschritt und Wachstum. 
Schließlich verdanken wir unserem so geprägten Han-
deln der vergangenen Jahrzehnte Wohlstand, Freiheit 
und Bildung. Die Grundsätze „höher, schneller, wei-
ter“, „immer mehr“ und „jederzeit sofort verfügbar“ 
haben viele Vorzüge gebracht. Unsere Prägung macht 
uns eine andere Einschätzung schwer. Dennoch wächst 
zu Recht das Unbehagen angesichts der vielen men-
schengemachten Krisen und Katastrophen. 

Wenn wir nun die österliche Bußzeit beginnen, dann 
wollen wir uns auf einen Weg der Umkehr und Er-
neuerung machen. 40 Tage wie Jesus in der Wüste 
stellen wir uns den Herausforderungen. Im Kleinen 
vollziehen wir im Kirchenjahr im Zugehen auf das Os-
terfest, was als große Transformation nötig ist. Oft 
dachte ich schon, dass z. B. die alte kirchliche Regel des 
Fastens, des Fleischverzichts an bestimmten Tagen und 
jede Woche am Freitag gut für unsere Zeit passt. Was 
braucht es wirklich? Wovon sind wir abhängig? Auch 
wenn die Motivation und Herleitung unterschiedlich 
sein mögen, könnten sich hier Menschen in einem 
gemeinsamen guten Anliegen finden. Denn Fasten ist 
nie Selbstzweck. Es kann ein Weg sein zu Gott, zu grö-
ßerer Nähe zu den Mitmenschen und zur Schöpfung 
und zu unserem eigenen Inneren. Verzicht wird so zum 
Gewinn für viele. 

Füreinander da sein…

Die alte Frage „Was ist der Mensch?“ verändert sich 
bei mir im Nachdenken über die Frage „Was für ein 
Mensch will ich sein?“ Unter dieser Perspektive kann 
ich über neue Möglichkeiten, aber auch über Grenzen 
nachdenken. Und genau das tun ja viele. Wenn ich 
dabei nicht die Augen verschließe, die Wirklichkeit an 
mich heranlasse, dann wird es eben nicht nur um mich 
selbst gehen und um den eigenen Vorteil. 

Gemeinsam können wir viel bewirken. Das haben 
wir doch erlebt, 2015/16 und erneut seit Februar 
letzten Jahres: Die große Solidarität mit geflüchte-
ten Menschen aus Afrika, dem vorderen Orient und 
der Ukraine hat es doch eindrücklich gezeigt. Etliche 
Nachbarschaftshilfen und das große ehrenamtliche 
Engagement von so vielen Menschen, nicht nur bei 
uns im karitativen Bereich, auch im Vereinsleben, das 
alles ist nicht hoch genug zu schätzen. Die Reichweite 
unseres Füreinander-da-Seins erstreckt sich nicht nur 
auf die unmittelbare Nachbarschaft, sondern geht weit 
darüber hinaus. Das erlebe ich selbst immer wieder 

bei meinen Besuchen in unserem Bistum und deutsch-
landweit.

… wenn die Not wächst

Dabei stehen wir in schweren Zeiten: Da ist die Coro-
na-Pandemie zu nennen, die uns über drei Jahre stark 
beeinflusst und bei vielen physische und psychische Lei-
den hinterlassen hat. Dazu die enorme Teuerung durch 
Inflation. Lebensmittel und andere Güter des täglichen 
Bedarfs sind so teuer geworden, dass sich arme und 
armutsgefährdete Menschen derzeit wortwörtlich nicht 
mehr ihr tägliches Brot leisten können. Die Lebenshal-
tungskosten, darunter auch Energiekosten, steigen 
rasant an. Viele werden sich angesichts dieser Entwick-
lung verständlicherweise fragen: „Wie soll ich mich um 
die Schöpfung kümmern, wenn ich nicht mehr weiß, 
wie ich meine Kinder gut versorgen oder die Nebenkos-
tenabrechnung bezahlen soll?“ 

Es braucht Antworten – längerfristige als Unterstüt-
zungspakete und zeitlich begrenzte „Preisbremsen“, 
die ja in den letzten Monaten politisch entschieden 
wurden. Und es braucht das Engagement von Christin-
nen und Christen, den Einsatz der Caritas und anderer 
Organisationen. Denn allein in Deutschland müssen 
13,8 Millionen Menschen – das sind beinahe 17 Pro-
zent der Bevölkerung – derzeit zu den Armen gerechnet 
werden. 600.000 mehr als vor der Pandemie. Beson-
ders Erwerbslose, Alleinerziehende, Alleinlebende und 
Menschen mit Migrationshintergrund sind gefährdet, 
in besonders hohem Maße auch Kinder und Jugend-
liche. Eine weitere Gruppe, deren Armutsrisiko in den 
vergangenen Jahren am stärksten gestiegen ist, ist die 
Gruppe der Senioren. 

Mit Recht können wir von einer sozialen Schiefla-
ge sprechen, wenn die Ärmsten und Schwächsten, 
wenn die Jüngeren und die Älteren einer Gesellschaft 
zu wenig im Blick sind. Die Entlastungspakete der Re-
gierung waren wichtig, aber es braucht noch einen 
viel gezielteren Einsatz für die am meisten belasteten 
Gruppen, um sie passgenau zu unterstützen. Zwar 
gibt es bereits viele konkrete, für viele Menschen 
existenziell wichtige Hilfsangebote von Kirchen und 
Wohlfahrtsverbänden, aber strukturelle, systemische 
Änderungen bewirken, dazu braucht es politische Ent-
scheidungen. Es sollte ein starkes Handeln erkennbar 
sein, die ökonomische Ungleichheit zu verringern und 
Kinder- und Altersarmut entschieden entgegenzuwir-
ken. Denn Armut ist mehr als finanziell benachteiligt 
zu sein. Armut hat weitreichende Konsequenzen und 
erwiesenermaßen Auswirkungen auf Bildung und die 
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psychische und physische Gesundheit. Kinder, die in 
Armut aufwachsen, leiden mitunter ihr ganzes Leben 
an den Folgen.

 Aber nicht nur die Politik, jeder und jede Einzelne 
trägt Verantwortung für ein gutes und solidarisches 
Miteinander. Gerade diejenigen, denen es finanziell 
gut geht, können mit einer ressourcenschonenden 
Lebensweise dazu beitragen, das gemeinsame Haus 
der Schöpfung zu bewahren. Es gilt ganz konkret, den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren und nachhaltiger zu leben. 
Das betrifft unseren Konsum und Lebensstil insgesamt. 
Sich hier auf den Weg zu machen, ist gelebte sozia-
le und ökologische Verantwortung. Allerdings dürfen 
Sozialfürsorge und Klimaschutz keinesfalls gegenei-
nander ausgespielt werden. Sie müssen zusammen 
entwickelt werden. Bei beidem geht es um eine gute 
Zukunft. 

Seht, der Mensch! (Joh 19, 5)

Was für ein Mensch will ich sein? Mit der Johannes-
Passion, die am Karfreitag gelesen wird, bekommt diese 
Frage eine konkrete Richtung. Pilatus führt der Menge 
den gefolterten Jesus vor mit der Bemerkung: „Seht, 
der Mensch.“ Ja, wahrhaftig: Jesus hat uns gezeigt, 
was Menschsein bedeutet. Und es ist häufig so anders 
als das, was angesehen und üblich ist. Das ist ja die 
Herausforderung für alle, die sich auf die Nachfolge 
Jesu eingelassen haben. Was zeigt uns Jesus über un-
ser Menschsein? 

Vor einigen Jahren sah man bei vielen Jugendlichen 
Armbänder mit den Buchstaben WWJT – Was würde 
Jesus tun? Vielleicht ist das eine Form, die alte Frage 
„Was ist der Mensch?“ christlich zu formulieren. Und 
nur gemeinsam werden wir uns dieser Frage stellen 
können – im Gebet, im Hören auf das Wort Gottes, 
im Gespräch und im Handeln. Wir sind dabei nicht 
allein.

Für gute Schritte zu gelingendem Menschsein in der 
österlichen Bußzeit wünsche ich Ihnen viele anregende 
Ideen und erbitte Ihnen den Segen Gottes, des + Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ihr Bischof
+ Georg

Nr. 24 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fasten-
aktion Misereor

Liebe Schwestern und Brüder,

die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zu-
gefügt haben. Es braucht Mutige und Engagierte, die 
sich für eine Überwindung der Missstände einsetzen. 
Oft sind es Frauen, die solche Veränderungen bewirken: 
Im gesellschaftlichen und politischen Leben entwickeln 
sie Visionen, sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und 
sie prägen auch die Kirche durch ihr Engagement in 
Pfarreien, Verbänden und Netzwerken.

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem 
Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung.“ Mit der Fasten-
aktion setzt sich Misereor dafür ein, dass Frauen gleich-
berechtigt am Wandel mitwirken können. Beispielhaft 
zeigen das die Partner in Madagaskar, wo Frauen mutig 
für eigene Landrechte kämpfen, wo sie als Kleinbäuerin-
nen die Ernährung der Dorfgemeinschaft sichern oder 
als Lehrerinnen den Kindern Ausbildung ermöglichen. In 
einem Land, das als eines der ärmsten Länder weltweit 
gilt, ist der Einsatz dieser Frauen überlebensnotwendig. 

Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das groß-
artige Engagement der Misereor-Partnerorganisationen 
weltweit. Stellen wir uns an die Seite aller, die sich für 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein-
setzen. Bleiben wir wachsam für jedes Unrecht, setzen 
wir uns gegen die Zerstörung von Gottes Schöpfung 
ein. Nutzen wir die Wochen der Fastenzeit für eine Ver-
änderung hin zu einer gerechteren Welt ohne Krieg, 
ohne Hunger und ohne Ausgrenzung. 

Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unsere 
Hoffnungen, unsere Gebete und unser Engagement. 
Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige 
Spende für Misereor.

Fulda, 29. September 2022 + Dr. Georg Bätzing

Für das Bistum Limburg  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, 19. März 2023, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verle-
sen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 
26. März 2023, ist ausschließlich für das Bischöfliche 
Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.

Fulda, 20. Februar 2023  Wolfgang Rösch

Az.: 367C/62102/22/02/1  Generalvikar
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Nr. 25 Änderung der „Ordnung für das Verfahren 
zur Anerkennung des Leids“ (UKA-Ordnung-Än-
derungsG)

Gesetz zur Änderung der „Ordnung für das Verfah-
ren zur Anerkennung des Leids“ (UKA-Ordnung-
ÄnderungsG)

Artikel 1 – Änderung der „Ordnung für das Verfahren 
zur Anerkennung des Leids“

Die „Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des 
Leids“ (UKA-Ordnung) vom 7. Dezember 2020 (Amts-
blatt des Bistums Limburg 2020, S. 213 ff.), zuletzt 
geändert am 17. Mai 2021 (Amtsblatt des Bistums 
Limburg 2021, S. 317) wird nach Beratung und Be-
schlussfassung im Ständigen Rat am 23. Januar 2023 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Die Angabe zu 12. wird wie folgt neu gefasst:

„12. Widerspruch, erneute Befassung und Vorbrin-
gen neuer Informationen“

2. Abschnitt 6 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

Folgender Satz wird angefügt:

„Sofern eine gemeinsame Entscheidung über das 
Ergebnis der Plausibilitätsprüfung nicht herbeige-
führt werden kann, trifft die Unabhängige Kom-
mission für Anerkennungsleistungen die Plau-
sibilitätsentscheidung in Gesamtsitzung gemäß 
Abschnitt 4 c (4).“

3. Abschnitt 12 wird wie folgt neu gefasst:

„12. Widerspruch, erneute Befassung und Vorbrin-
gen neuer Informationen

(1) Gegen die Festsetzung der Leistungshöhe 
der Unabhängigen Kommission für Aner-
kennungsleistungen nach Abschnitt 8 kön-
nen die Betroffenen einmalig schriftlich über 
die Ansprechpersonen oder die zuständige 
kirchliche Institution (beide im Folgenden „je-
weilige Stelle“) Widerspruch einlegen. Der 
Widerspruch bedarf keiner Begründung. Für 
die Einlegung des Widerspruchs gilt eine Frist 
von 12 Monaten ab Bekanntgabe der Leis-
tungsentscheidung durch die Geschäftsstelle 

der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen gem. Abschnitt 11 Absatz 3. 
Für bereits abgeschlossene Verfahren gilt eine 
Frist bis zum 31.März 2024.

Über den Widerspruch entscheidet die Unab-
hängige Kommission für Anerkennungsleis-
tungen. Richtet sich der Widerspruch gegen 
eine Kammerentscheidung, so wird eine an-
dere Kammer mit der Entscheidung über den 
Widerspruch befasst; die Zuständigkeit der 
verschiedenen Kammern ist in der Geschäfts-
ordnung der UKA zu regeln. Ist der Berichter-
statter der angefochtenen Entscheidung auch 
Mitglied der zur Entscheidung über den Wi-
derspruch berufenen Kammer, so bearbeitet 
den Widerspruch ein anderer Berichterstatter. 
Im Fall der Anfechtung einer Entscheidung des 
Plenums bearbeitet den Widerspruch ein an-
derer Berichterstatter als in der angefochtenen 
Ausgangsentscheidung. Für das Verfahren ist 
ggf. gemäß den Bestimmungen in den Ab-
schnitten 4c, 6 bis 9 zu verfahren.

Wollen Betroffene ihren Widerspruch be-
gründen, können sie zugleich mit Einlegen 
des Widerspruchs formlos einen Antrag auf 
Einsicht in die dem UKA-Berichterstatter zur 
Vorbereitung seines Berichts für die Sitzung, 
in der die angefochtene Entscheidung gefallen 
ist, zur Verfügung stehende Akte stellen. Die 
Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommissi-
on für Anerkennungsleistungen stellt die Pa-
pierakte unter Wahrung der schutzwürdigen 
Rechte Dritter zum Zweck der Akteneinsicht 
der jeweiligen Stelle zur Verfügung, über die 
der Antrag auf Akteneinsicht gestellt wurde. 
Die Einsicht des Betroffenen in die Papierakte 
erfolgt bei der jeweiligen Stelle in Anwesen-
heit einer von der jeweiligen Stelle hierfür vor-
gesehenen Person. 

Der Widerspruch kann innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab dem Datum der Einsicht-
nahme in die angeforderte Papierakte begrün-
det werden. Er wird über die jeweilige Stelle 
an die Unabhängige Kommission für Anerken-
nungsleistungen übermittelt.

Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstel-
lende Person, die kirchliche Institution sowie 
die jeweilige Stelle über die Widerspruchsent-
scheidung.



- 46 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 3/2023

(2) Unabhängig von dem Widerspruchsrecht ge-
mäß Absatz 1 steht es den Betroffenen frei, 
über die Ansprechpersonen oder zuständige 
kirchliche Institution den Antrag nach Ab-
schluss des Verfahrens mit neuen Informa-
tionen der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen zur erneuten Prü-
fung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern 
notwendig, gemäß den Bestimmungen in 
den Abschnitten 6 bis 9 zu verfahren. Über 
das Ergebnis der Prüfung wird der Betroffene 
unterrichtet.“

Artikel 2 – Inkrafttreten

Dieses Änderungsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 
2023 in Kraft. 

Limburg, 8. Februar 2023 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 557O/67435/23/01/2  Bischof von Limburg

Thomas Schön

Notar der Kurie

Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des 
Leids

Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz am 24. November 2020 beschlossen. 
Sie berücksichtigt die Änderungen des Ständigen Rats 
vom 26. April 2021 und vom 23. Januar 2023.

Präambel

Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen.1 Sexueller 
Missbrauch an Minderjährigen sowie an schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen – gerade wenn Kleriker, 
Ordensleute oder Beschäftigte im kirchlichen Dienst 
solche Taten begehen –, erschüttert nicht selten bei 
den Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Nahe-
stehenden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in 
die Menschen und in Gott.2 In jedem Fall besteht die 
Gefahr schwerer physischer und psychischer Schädigun-
gen. Erlittenes Leid kann nicht ungeschehen gemacht 
werden.

1 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Statement zur Vor-
stellung der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch 
katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 
in Fulda.
2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in 
geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die 
gewählte Form schließt alle Geschlechter ein.

Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der Erkenntnisse 
der MHG-Studie und in Weiterentwicklung des Verfah-
rens zur Anerkennung des Leids ergeht deshalb diese 
Ordnung für das Verfahren Anerkennung des Leids, 
die die bisher geltenden Regelungen zum Verfahren zu 
Leistungen in Anerkennung zugefügten Leids ablösen.

Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den 
Betroffenen zum Ausdruck gebracht werden, dass die 
deutschen Bistümer Verantwortung für erlittenes Un-
recht und Leid übernehmen. Die primäre Verantwortung 
zur Erbringung von Leistungen liegt beim Täter. Überdies 
gibt es auch eine Verantwortung der kirchlichen Institu-
tionen über den einzelnen Täter hinaus. Die Leistungen 
in Anerkennung des Leids werden durch die Diözesen 
in Deutschland als freiwillige Leistungen und unabhän-
gig von Rechtsansprüchen erbracht. Dies geschieht als 
Zeichen der institutionellen Mitverantwortung und zur 
Sicherstellung von Leistungen an Betroffene ohne eine 
gerichtliche Geltendmachung und insbesondere, wenn 
nach staatlichem Recht vorgesehene Ansprüche gegen-
über dem Beschuldigten wegen Verjährung oder Tod 
nicht mehr geltend gemacht werden können.

Die Regelungen der „Ordnung für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige 
Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung bleiben durch diese Ordnung unberührt.

1. Begriffsbestimmungen

(1) Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids 
sind Geldzahlungen nach Maßgabe des Ab-
schnitts 8 dieser Ordnung.

(2) Kosten für Therapie und Paarberatung sind Leis-
tungen nach Abschnitt 9 dieser Ordnung.

(3) Betroffene im Sinne dieser Ordnung sind Minder-
jährige und Personen nach Abschnitt 1 Abs. 5, zu 
deren Lasten eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 
begangen wurde.

(4) Ein kirchlicher Kontext im Sinne dieser Ordnung ist 
gegeben, wenn eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 
begangen wurde von Klerikern der Diözese Lim-
burg oder von
 - Ordensangehörigen in einem Gestellungsver-

hältnis im Jurisdiktionsbereich des Diözesan-
bischofs

 - Kandidaten für das Weiheamt im Bereich der 
Diözese Limburg
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 - Kirchenbeamten der Diözese Limburg
 - Mitarbeitern eines der verfassten Kirche im Be-

reich der Diözese zugehörenden Rechtsträgers
 - zu ihrer Berufsausbildung tätigen Personen 

eines der verfassten Kirche im Bereich der Di-
özese zugehörenden Rechtsträgers

 - nach dem Bundesfreiwilligengesetz (BFDG) 
oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz 
(JFDG) oder in vergleichbaren Diensten täti-
gen Personen sowie Praktikanten eines der 
verfassten Kirche im Bereich der Diözese zu-
gehörenden Rechtsträgers

 - Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit ei-
nes der verfassten Kirche im Bereich der Diö-
zese zugehörenden Rechtsträgers

im Rahmen der Erfüllung ihres dienstliches Auftrags.

(5) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne 
dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des 
§ 225 Abs. 1 2. Alt. StGB3. Diesen Personen ge-
genüber tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst 
eine besondere Verantwortung, entweder weil sie 
ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil 
bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfe-
bedürftigkeit eine besondere Gefährdung im Sin-
ne dieser Ordnung besteht. Weiterhin sind darun-
ter Personen zu verstehen, die einem besonderen 
Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis unter-
worfen sind. Ein solches besonderes Macht- und/
oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im seel-
sorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen.

(6) Ansprechpersonen sind die nach Abschnitt 4 der 
„Ordnung für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebe-
dürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige 
Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ in der Diözese 
Limburg beauftragten Personen.

2. Persönlicher Anwendungsbereich

Diese Ordnung findet Anwendung auf Anträge auf 
materielle Leistungen in Anerkennung des erlittenen 
Leids von Betroffenen, die in der Diözese Limburg als 
Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Erwach-
sene sexuellen Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im 
kirchlichen Kontext erlitten haben.

3 Wer eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, 
die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand 
angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen 
worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnis-
ses untergeordnet ist, (…). (StGB § 225 Abs. 1)

3. Sachlicher Anwendungsbereich

Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen so-
wohl des kirchlichen als auch des staatlichen Rechts. 
Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ord-
nung umfasst sowohl strafbare als auch nicht strafbare 
sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich
a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des 

Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB) 
sowie weitere sexualbezogene Straftaten,

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Ver-
bindung mit Art. 6 § 1 SST4, nach can. 1387 CIC 
in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch 
nach Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 
1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen oder 
an Personen, deren Vernunftgebrauch habituell 
eingeschränkt ist, begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1a) des Motu 
proprio „Vos estis lux mundi“,

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der 
Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen 
oder erzieherischen sowie im betreuenden, 
beratenden oder pflegenden Umgang mit 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen eine sexualbezogene 
Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuel-
len Übergriff darstellen.

4. Unabhängige Kommission für Anerkennungsleis-
tungen

Über die Höhe materieller Leistungen in Anerkennung 
des Leids entscheidet eine zentrale und unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen.

a) Mitgliedschaft

(1) Der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen (UKA) gehören mindestens sie-
ben Personen an.

(2) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission sol-
len über psychiatrische/trauma-psychologische, (so-
zial-)pädagogische, juristische, medizinische oder 
theologische Ausbildungsabschlüsse und Berufs-

4 Papst Johannes Paul II., Motu proprio Sacramentorum sanctitatis 
tutela (SST) vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben angekün-
digte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als Normae de 
gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. (Diese Normen werden 
zitiert unter Nennung des entsprechenden Artikels und unter Zufü-
gung des Kürzels für das Bezugsdokument: SST.)
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erfahrung verfügen. Mindestens ein Mitglied muss 
die Befähigung zum staatlichen Richteramt besit-
zen. Sie sollen in keinem Arbeits- oder Beamten-
verhältnis zu einem kirchlichen Rechtsträger stehen 
oder in der Vergangenheit gestanden haben.

(3) Die Mitglieder werden durch den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz im Benehmen mit 
der Deutschen Ordensobernkonferenz nach Be-
stätigung durch den Ständigen Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz für die Amtszeit von vier Jahren 
ernannt. Eine Wiederernennung ist möglich. Die 
Namen der Mitglieder werden auf der Webseite 
der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht.

(4) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Sie erhalten eine angemessene 
Aufwandsentschädigung, Erstattung der Reise-
kosten sowie Angebote zur Supervision.

(5) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen sind von Weisungen un-
abhängig und nur an diese Ordnung und ihr Ge-
wissen gebunden. Die Mitglieder der Unabhängi-
gen Kommission haben über die Angelegenheiten 
und Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehö-
rigkeit zu diesem Gremium bekannt geworden 
sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch 
nach ihrem Ausscheiden aus der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen.

(6) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen wählen mit der Mehr-
heit von Zweidritteln der Mitglieder für die jewei-
lige Amtszeit ein Mitglied zum Vorsitzenden und 
ein weiteres Mitglied als Stellvertreter.

(7) Ein Mitglied der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen kann jederzeit ohne An-
gabe von Gründen seine Mitgliedschaft beenden. 
Dies ist dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-
konferenz schriftlich mitzuteilen.

(8) Die Mitgliedschaft in der Unabhängigen Kom-
mission für Anerkennungsleistungen kann bei 
unüberbrückbaren Differenzen, die eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Unabhän-
gigen Kommission für Anerkennungsleistungen 
unmöglich erscheinen lassen, durch Beschluss der 
Unabhängigen Kommission beendet werden. Die 
Entscheidung hierzu muss durch eine 5/7 Mehr-
heit der Mitglieder erfolgen.

(9) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit vor-
zeitig aus, erfolgt eine Nachbenennung für die 
restliche Amtszeit nach Maßgabe der Bestimmun-
gen in den Absätzen 2 und 3.

b) Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen

(1) Bei der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen wird eine Geschäftsstelle einge-
richtet. Der Verband der Diözesen Deutschlands 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist Träger 
der Geschäftsstelle. Diese wird in dem für die Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Umfang personell, 
finanziell und sächlich ausgestattet.

(2) Die Kommunikation mit den kirchlichen Institu-
tionen und den Ansprechpersonen erfolgt aus-
schließlich über die Geschäftsstelle.

(3) Die Geschäftsstelle unterstützt die Unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen in enger 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden bei der Erledi-
gung seiner Aufgaben. Zu den Aufgaben der Ge-
schäftsstelle gehören insbesondere:
 - die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der 

Unabhängigen Kommission,
 - die Entgegennahme von durch kirchliche Insti-

tutionen oder Ansprechpersonen übersandten 
Anträgen auf Anerkennung des Leids,

 - die das einzelne Verfahren betreffende Kom-
munikation mit den betroffenen kirchlichen 
Institutionen,

 - die Aufbereitung der Anträge zur Entschei-
dung und die notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten,

 - die Dokumentation der Entscheidungen der 
Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen,

 - die Anweisung der Auszahlung von festgeleg-
ten materiellen Leistungen,

 - die Aufbewahrung der Anträge unter Wah-
rung des staatlichen und kirchlichen Daten-
schutz- und Archivrechts.

(4) Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen Wei-
sungen des Vorsitzenden der Unabhängigen Kom-
mission.

(5) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über 
die Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen 
aufgrund ihrer Mitarbeit bekannt geworden 
sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch 
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nach ihrem Ausscheiden aus der Geschäftsstel-
le.

c) Arbeitsweise der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen

(1) Die Sitzungen der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen sollen mindestens viertel-
jährlich stattfinden, bei Bedarf auch häufiger. Die 
Geschäftsstelle terminiert die Sitzungen in Abstim-
mung mit dem Vorsitzenden und lädt hierzu recht-
zeitig ein. Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle nimmt 
an den Sitzungen der Unabhängigen Kommission 
als Protokollführer ohne Stimmrecht teil, soweit die 
Unabhängige Kommission nichts anderes beschließt.

(2) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen tagt nicht-öffentlich.

(3) Durch die Unabhängige Kommission für Aner-
kennungsleistungen erfolgen keine Anhörungen 
der Antragstellenden. Eigene Recherchen führt 
die Unabhängige Kommission nicht durch. Sofern 
der Berichterstatter jedoch grundlegende Fragen 
zu dem vorgelegten Fall hat, deren Beantwortung 
er als notwendig und maßgeblich im Hinblick auf 
die Gesamtbewertung befindet, so leitet die Ge-
schäftsstelle diese Fragen an die zuständige An-
sprechperson oder kirchliche Institution weiter.

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen trifft ihre Entscheidungen grundsätz-
lich in Sitzungen. Sie ist beschlussfähig, wenn 
mindestens fünf ihrer Mitglieder anwesend sind. 
Die Unabhängige Kommission kann für grund-
sätzlich geklärte Fallkonstellationen einstimmige 
Entscheidungen durch mindestens drei Mitglieder 
in ihrer Geschäftsordnung regeln. Sie trifft ihre 
Entscheidungen durch Beschluss, wobei Einstim-
migkeit angestrebt wird. Ist Einstimmigkeit nicht 
erreichbar, werden die Entscheidungen mit einfa-
cher Mehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ent-
scheidet der Vorsitzende. Enthaltungen werden 
als nicht abgegebene Stimme gewertet.

(5) Wenn alle Mitglieder der Unabhängigen Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen einverstanden 
sind, können Sitzungen auch als Telefon- oder Vi-
deokonferenzen stattfinden; Beschlüsse sind un-
verzüglich zu dokumentieren.

(6) Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen bestimmt für jeden 

zu bearbeitenden Antrag ein Mitglied als Bericht-
erstatter.

(7) Die Mitglieder erhalten Einsicht in die Unterlagen.

(8) Zur Organisation der Arbeit und zur Bestimmung 
der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle kann 
sich die Unabhängige Kommission für Anerken-
nungsleistungen eine Geschäftsordnung geben.

5. Antragstellung

(1) Personen, die angeben, als Minderjährige oder 
schutz- und hilfebedürftige Erwachsene sexuellen 
Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im kirch-
lichen Kontext erlitten zu haben, können einen 
Antrag auf materielle Leistungen in Anerkennung 
des Leids und/oder Übernahme von Kosten für 
Therapie oder Paarberatung stellen.

(2) Für die Entgegennahme von Anträgen auf ma-
terielle Leistungen gemäß dieser Ordnung sind 
in aller Regel die Ansprechpersonen der betrof-
fenen kirchlichen Institutionen, in dessen Dienst 
der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt beschäftigt 
war, zuständig, die den Antragstellern, sofern 
von diesen gewünscht, auch Hilfestellung bei der 
Antragstellung leisten. Es sind die von der Deut-
schen Bischofskonferenz und der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen vorge-
sehenen Formulare zu verwenden. Die Richtig-
keit aller Angaben ist an Eides statt zu versichern.

(3) Der Antrag kann ausnahmsweise auch unmittel-
bar an die Unabhängige Kommission für Aner-
kennungsleistungen übermittelt werden, wenn 
die verantwortliche kirchliche Trägerinstitution 
nicht mehr existiert und es keinen Rechtsnachfol-
ger gibt. Die Geschäftsstelle der Unabhängigen 
Kommission koordiniert in diesem Fall die wei-
tere Bearbeitung und Prüfung der Plausibilität. 
Sofern Anträge direkt an die Unabhängige Kom-
mission gestellt werden und die verantwortliche 
kirchliche Institution noch existiert oder es einen 
Rechtsnachfolger gibt, leitet die Geschäftsstelle 
diese an die zuständige kirchliche Institution wei-
ter.

(4) Im Falle eines laufenden staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens soll die Bearbeitung des 
Antrags solange ruhen, bis in Abstimmung mit 
den Ermittlungsbehörden eine Anhörung des Be-
schuldigten im Rahmen der Plausibilitätsprüfung 
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ohne Beeinträchtigung der staatsanwaltlichen Er-
mittlungen möglich ist.

6. Prüfung der Plausibilität

(1) Die Ansprechpersonen prüfen mit der vom Antrag 
betroffenen kirchlichen Institution die Plausibilität 
der von der antragstellenden Person erhobenen 
Beschuldigungen. Die Plausibilität einer Tatschil-
derung, beispielsweise zu Beschuldigtem, Tatort, 
Tatzeit und Tathergang, als Voraussetzung für den 
Erhalt von materiellen Leistungen ist dann gege-
ben, wenn sie objektiven Tatsachen nicht wider-
spricht und im Übrigen bei Würdigung aller Um-
stände eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für 
ihre Richtigkeit spricht.

(2) Einer Plausibitätsprüfung bedarf es nicht, wenn 
die geschilderte Tat bereits durch ein kirchliches 
oder staatliches Strafverfahren rechtskräftig fest-
gestellt wurde oder im Rahmen einer kirchlichen 
Voruntersuchung oder eines staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungsverfahrens in objektiver Hinsicht 
tatbestandlich festgestellt wurde, aber aufgrund 
von Verfolgungsverjährung eingestellt wurde.

(3) Nach Abschluss der Plausbilitätsprüfung wird der 
originale und vollständige Antrag von den An-
sprechpersonen oder der kirchlichen Institution an 
die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommissi-
on weitergeleitet. Dem Antrag ist ein Votum zur 
Plausibilität beizufügen, das durch die Ansprech-
person und die kirchliche Institution erstellt wur-
de.

(4) Die Geschäftsstelle prüft die Angaben zur Plau-
sibilitätsprüfung. Sie prüft auch, ob die an-
tragsstellende Person bereits einen Antrag auf 
Anerkennung des Leids gestellt hat. Liegen der 
Geschäftsstelle relevante Informationen vor, die 
der Ansprechperson oder kirchlichen Institution 
offensichtlich nicht bekannt waren, übermittelt 
sie diese, soweit rechtlich zulässig, an die kirch-
liche Institution. Die Ansprechperson und die 
kirchliche Institution können auf dieser Grundla-
ge ihr Votum überarbeiten.

(5) Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur 
Plausibilitätsprüfung stellt die Geschäftsstelle 
Rückfragen an die den Antrag betreffende An-
sprechperson oder kirchliche Institution. In diesem 
Fall sollen diese innerhalb von vier Wochen ihre 
Angaben präzisieren, vervollständigen oder doku-

mentieren, warum keine weiteren Angaben mög-
lich sind. Der Vorgang wird durch die Geschäfts-
stelle dokumentiert.

(6) Kommt die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen zu dem Ergebnis, dass 
das Votum zur Plausibilität nicht nachvollziehbar 
ist, nimmt die Geschäftsstelle Kontakt zur An-
sprechperson oder kirchlichen Institution auf und 
übermittelt die Begründung. Die Ansprechperson 
oder kirchliche Institution können hierzu innerhalb 
von vier Wochen Stellung nehmen. Anschließend 
ist zwischen der kirchlichen Institution und dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen eine gemeinsame Ent-
scheidung über das Ergebnis der Plausibilitätsprü-
fung herbeizuführen. Sofern eine gemeinsame 
Entscheidung über das Ergebnis der Plausibilitäts-
prüfung nicht herbeigeführt werden kann, trifft 
die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen die Plausibilitätsentscheidung in Ge-
samtsitzung gemäß Abschnitt 4 c (4).

(7) Sofern die Plausibilität abschließend verneint wur-
de, erfolgt eine Information über diese Entschei-
dung an die Ansprechperson und die kirchliche 
Institution. Diese wiederum informieren den An-
tragssteller. In diesem Fall endet die Befassung 
durch die Unabhängige Kommission für Anerken-
nungsleistungen und der Antrag wird bei der Ge-
schäftsstelle gemäß Abschnitt 14 verwahrt.

(8) Sofern die Plausibilität bejaht wurde, ist gemäß 
Abschnitt 8 zu verfahren.

7. Kriterien für die Leistungsbemessung im konkreten 
Einzelfall

Orientierungspunkte für die Höhe der materiellen Leis-
tung können insbesondere sein:
 - die Häufigkeit des Missbrauchs,
 - das Alter des Betroffenen zum Zeitpunkt des Miss-

brauchs,
 - die Zeitspanne in Fällen fortgesetzten Missbrauchs,
 - die Anzahl der Täter,
 - die Art der Tat,
 - die Anwendung oder die Androhung von körperli-

cher Gewalt beim sexuellen Missbrauch,
 - der Einsatz von Alkohol, Drogen oder Waffen,
 - ein bestehendes Abhängigkeitsverhältnis und Kon-

trolle (zum Beispiel: Heim, Internat) zum Zeitpunkt 
der Tat,
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 - die Ausnutzung der besonderen Hilfsbedürftigkeit 
des Betroffenen,

 - der Ort des Missbrauchs (zum Beispiel: sakraler 
Kontext),

 - die Art der körperlichen und seelischen Beeinträch-
tigungen sowie weitere Folgen für den Betroffe-
nen,

 - die Ausnutzung eines besonderen Vertrauensver-
hältnisses im kirchlichen Bereich,

 - das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat,
 - ein institutionelles Versagen durch kirchliche 

Verantwortungsträger, sofern es ursächlich oder 
mitursächlich für den Missbrauch war oder diesen 
begünstigt oder nicht verhindert hat.

8. Festsetzung der Leistungshöhe bei Leistungen in 
Anerkennung des Leids

(1) Die Leistungshöhe im Einzelfall wird durch die 
Unabhängige Kommission für Anerkennungsleis-
tungen auf der Grundlage des von der Deutschen 
Bischofskonferenz beschlossenen finanziellen 
Zahlungsrahmens, der sich am oberen Bereich der 
durch staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen 
zuerkannten Schmerzensgelder orientiert, festge-
legt. Dieser Zahlungsrahmen sieht Leistungen bis 
50.000 Euro vor.

(2) Die Leistungen werden grundsätzlich als Einmal-
zahlungen ausgezahlt. Dabei kann in begründe-
ten Einzelfällen auch eine Leistungsauszahlung in 
monatlichen oder jährlichen Raten erfolgen, wenn 
dies aus bestätigter therapeutischer Sicht im Inte-
resse des Betroffenen angezeigt ist oder der Be-
troffene dies wünscht. Eine zusätzlich beantragte 
Erstattung von Kosten für Therapie und/oder Paar-
beratung bleibt davon unberührt.

(3) In Ausnahmen können in besonders schweren 
Härtefällen höhere Leistungen oder anderweitige 
Unterstützungen durch die Unabhängige Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen mit Zustimmung 
der kirchlichen Institution festgelegt werden.

9. Übernahme von Kosten für Therapie und Paarbe-
ratung

(1) Die Prüfung der Voraussetzungen einer Kosten-
erstattung, die Leistungsfestsetzung und Auszah-
lung der Kosten für Therapie und Paarberatung 
erfolgt unmittelbar und selbstständig durch die 
betroffene kirchliche Institution.

(2) Auf der Grundlage eines von einem approbierten 
Psychotherapeuten vorgelegten Behandlungsplans 
werden Behandlungskosten (max. 50 Sitzungen) 
bis zur Höhe des Stundensatzes erstattet, der bei 
einer verhaltenstherapeutischen Behandlung ent-
sprechend der Gebührenordnung für Psychothe-
rapeuten (GOP) gezahlt wird, sofern die Kranken-
kasse oder ein anderer Kostenträger diese nicht 
übernimmt. Die Psychotherapeuten können eine 
Kostenübernahmezusage erhalten. Gegen Vorlage 
der von Psychotherapeut und Patient abgezeichne-
ten Rechnung werden die Kosten erstattet.

(3) Auf der Grundlage des von einem Paarberater, der 
Psychologe oder Psychotherapeut sein muss, vor-
gelegten Behandlungsplans werden 25 Sitzungen 
für einen Stundensatz in Höhe von max. 125 Euro 
übernommen. Der Paarberater kann eine Kosten-
übernahmezusage erhalten. Gegen Vorlage der 
von dem Paarberater und den Klienten abgezeich-
neten Rechnung werden die Kosten erstattet.

(4) Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche Bi-
schofskonferenz – vorerst bis zum 31. Dezember 
2023 – am Ergänzenden Hilfesystem (EHS) für Be-
troffene sexuellen Missbrauchs, durch das Betrof-
fene Unterstützung und Linderung von Folgewir-
kungen erhalten können, wenn Leistungen nicht 
von bestehenden Hilfesystemen übernommen 
werden. Die Anträge sind über die Geschäftsstelle 
des Fonds Sexueller Missbrauch zu stellen.

10. Antragstellung bei abgeschlossenen Verfahren zur 
Anerkennung des Leids

(1) Auch Personen, die bereits vor dem 1. Januar 
2021 Leistungen in Anerkennung des Leids erhal-
ten haben, sind antragsberechtigt. Die Anträge 
sind mit dem dafür vorgesehenen Formular in der 
Regel bei den Ansprechpersonen der zuständigen 
kirchlichen Institution zu stellen.

(2) In aller Regel verzichtet die kirchliche Institution 
zugunsten des Betroffenen auf eine erneute Prü-
fung der Plausibilität. Sofern nach Einschätzung 
der kirchlichen Institution eine erneute Prüfung 
der Plausibilität notwendig ist, sollen die zu erhe-
benden Informationen möglichst durch Auswer-
tung der bestehenden Akten eingeholt werden. 
Auf erneute Gespräche mit dem Betroffenen so-
wie alle Handlungen, die eine Retraumatisierung 
herbeiführen können, ist nach Möglichkeit zu ver-
zichten.
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(3) Die kirchliche Institution bestätigt anschließend 
das bereits durchgeführte Verfahren zur Aner-
kennung des Leids, vermerkt die Höhe der bereits 
ausgezahlten Leistungen an den Betroffenen und 
leitet den Antrag nebst dem Votum über die ggf. 
durchgeführte Plausibilitätsprüfung an die Ge-
schäftsstelle der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen weiter.

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen bestimmt die neue Leistungshöhe un-
ter Berücksichtigung der ergangenen Empfehlung 
der Zentralen Koordinierungsstelle im bis zum 31. 
Dezember 2020 gültigen Verfahren zur Anerken-
nung des Leids.

(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch 
eine kirchliche Institution oder den Beschuldigten 
werden auf die festgelegte materielle Leistung 
angerechnet. Dies gilt nicht für Zahlungen im Zu-
sammenhang mit einer Therapie wegen des durch 
einen sexuellen Missbrauch verursachten Leids.

11. Leistungsinformation und Auszahlung

(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der kirch-
lichen Institutionen in Anerkennung des erlittenen 
Leids ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige 
kirchliche Institution sowie die zuständige An-
sprechperson schriftlich über die festgelegte Leis-
tungshöhe.

(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellen-
de Person anschließend schriftlich über die festge-
legte Leistungshöhe und weist auf die Freiwillig-
keit der Leistung nach Absatz 1 hin.

(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die 
Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen. Die kirchliche Insti-
tution stellt die notwendigen finanziellen Mittel 
zur Verfügung.

12. Widerspruch, erneute Befassung und Vorbringen 
neuer Informationen

(1) Gegen die Festsetzung der Leistungshöhe der Un-
abhängigen Kommission für Anerkennungsleistun-
gen nach Abschnitt 8 können die Betroffenen ein-
malig schriftlich über die Ansprechpersonen oder 
die zuständige kirchliche Institution (beide im Fol-

genden „jeweilige Stelle“) Widerspruch einlegen. 
Der Widerspruch bedarf keiner Begründung. Für die 
Einlegung des Widerspruchs gilt eine Frist von 12 
Monaten ab Bekanntgabe der Leistungsentschei-
dung durch die Geschäftsstelle der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen gem. 
Abschnitt 11 Absatz 3. Für bereits abgeschlossene 
Verfahren gilt eine Frist bis zum 31. März 2024.

Über den Widerspruch entscheidet die Unabhän-
gige Kommission für Anerkennungsleistungen. 
Richtet sich der Widerspruch gegen eine Kamme-
rentscheidung, so wird eine andere Kammer mit 
der Entscheidung über den Widerspruch befasst; 
die Zuständigkeit der verschiedenen Kammern ist 
in der Geschäftsordnung der UKA zu regeln. Ist der 
Berichterstatter der angefochtenen Entscheidung 
auch Mitglied der zur Entscheidung über den Wi-
derspruch berufenen Kammer, so bearbeitet den 
Widerspruch ein anderer Berichterstatter. Im Fall der 
Anfechtung einer Entscheidung des Plenums bear-
beitet den Widerspruch ein anderer Berichterstatter 
als in der angefochtenen Ausgangsentscheidung. 
Für das Verfahren ist ggf. gemäß den Bestimmun-
gen in den Abschnitten 4c, 6 bis 9 zu verfahren.

Wollen Betroffene ihren Widerspruch begründen, 
können sie zugleich mit Einlegen des Widerspruchs 
formlos einen Antrag auf Einsicht in die dem UKA-
Berichterstatter zur Vorbereitung seines Berichts für 
die Sitzung, in der die angefochtene Entscheidung 
gefallen ist, zur Verfügung stehende Akte stellen. 
Die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen stellt die Papierakte 
unter Wahrung der schutzwürdigen Rechte Dritter 
zum Zweck der Akteneinsicht der jeweiligen Stelle 
zur Verfügung, über die der Antrag auf Aktenein-
sicht gestellt wurde. Die Einsicht des Betroffenen 
in die Papierakte erfolgt bei der jeweiligen Stelle in 
Anwesenheit einer von der jeweiligen Stelle hierfür 
vorgesehenen Person.

Der Widerspruch kann innerhalb einer Frist von 
vier Wochen ab dem Datum der Einsichtnahme in 
die angeforderte Papierakte begründet werden. Er 
wird über die jeweilige Stelle an die Unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen übermit-
telt.

Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende 
Person, die kirchliche Institution sowie die jeweilige 
Stelle über die Widerspruchsentscheidung.
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(2) Unabhängig von dem Widerspruchsrecht gemäß 
Absatz 1 steht es den Betroffenen frei, über die An-
sprechpersonen oder zuständige kirchliche Institu-
tion den Antrag nach Abschluss des Verfahrens mit 
neuen Informationen der Unabhängigen Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen zur erneuten Prü-
fung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern notwen-
dig, gemäß den Bestimmungen in den Abschnitten 
6 bis 9 zu verfahren. Über das Ergebnis der Prüfung 
wird der Betroffene unterrichtet.

13. Berichtswesen

Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für Aner-
kennungsleistungen jährlich einen schriftlichen Tätig-
keitsbericht. Der Bericht wird veröffentlicht.

14. Datenschutz und Aufbewahrung

(1) Soweit diese Ordnung auf personenbezogene Da-
ten einschließlich deren Verarbeitung anzuwen-
den ist, geht sie den Vorschriften des Gesetzes 
über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie 
der Anordnung über die Sicherung und Nutzung 
der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche 
Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren Da-
tenschutzniveau nicht unterschreitet. Im Übrigen 
gelten das KDG, die zu seiner Durchführung er-
lassene Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche 
Archivordnung (KAO).

(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen 
aus Anträgen auf Anerkennung des Leids dürfen 
nur verarbeitet werden, sofern die Betroffenen 
jeweils ihre schriftliche Einwilligung in die Verar-
beitung personenbezogener und besonderer Ka-
tegorien personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Antragsbearbeitung und der Erfüllung der 
Aufgaben der Unabhängigen Kommission für An-
erkennungsleistungen ausdrücklich erteilt haben.

Nr. 26 Ausführungsbestimmungen zur Rahmen-
ordnung über die Führung von Personalakten und 
Verarbeitung von Personalaktendaten von Kleri-
kern und Kirchenbeamten (Personalaktenordnung) 
für Ausbildungsakten von Alumnen in den Pries-
terseminaren

Vorbemerkung:

Die folgenden Ausführungsbestimmungen zur Personal-
aktenordnung (PAO) in ihrer jeweils geltenden Fassung 

dienen der Sicherstellung einer einheitlichen und rechts-
sicheren Führung von Ausbildungsakten der Alumnen 
und der Transparenz der Ausbildung in den diözesanen 
oder überdiözesanen Priesterseminaren.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für alle Seminaristen als Kandidaten gem. § 3 
lit.  b) PAO, einschließlich aller Bewerber für den 
priesterlichen Dienst, die in ein Propädeutikum 
aufgenommen wurden, ist nach § 4 Abs. 1 und 2 
PAO eine Personalakte zu führen. 

(2) Sie ist nach § 4 PAO in der Personalabteilung der 
zuständigen (Erz-)Diözese zu führen, in welcher der 
Bewerber als Alumnus durch den Diözesanbischof 
in das Priesterseminar aufgenommen wurde. 

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) „Bewerber“ sind Personen, die die Aufnahme als 
Alumnus in das Priesterseminar beantragt haben. 

(2) „Seminaristen“ sind Bewerber, die als Alumnus 
durch den Diözesanbischof oder seinen Beauf-
tragten in das Priesterseminar oder in die entspre-
chende Ausbildungseinrichtung aufgenommen 
sind bis zur Aufnahme in den Klerikerstand. 

(3) „Ausbildungsakte“ ist eine Teilakte der Personal-
akte gem. § 7 Abs. 5 PAO für den Zeitraum bis zur 
Priesterweihe. 

(4) ¹Akten, die im Rahmen der Ausbildung nach der 
Priesterweihe bis zum Pfarrexamen oder dem Ab-
schluss der Ausbildung (II. Dienstprüfung) geführt 
werden, sind ebenfalls Teilakten der Personalakte 
gem. § 7 Abs. 5 PAO. 2Sie sind von diesen Ausfüh-
rungsbestimmungen nicht erfasst, für sie gelten 
die Bestimmungen der PAO. 

§ 3 Aufnahme als Alumnus

(1) Jeder Bewerber als Alumnus hat einen schriftli-
chen Antrag auf Aufnahme ins Priesterseminar an 
den jeweiligen Diözesanbischof zu stellen. 

(2) ¹Wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der Bewerber 
seinen Verpflichtungen zur Angabe von bereits 
erfolgten Bewerbungen oder der Entlassung aus 
bzw. dem Abbruch der Ausbildung in einem an-
deren Seminar nicht nachgekommen ist, darf der 
Diözesanbischof oder sein Bevollmächtigter bei den 
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anderen Priesterseminaren, Ordensinstituten, Ge-
sellschaften des apostolischen Lebens, einem Säku-
larinstitut oder einer sonstigen geistlichen Gemein-
schaft im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 
Nachforschungen anstellen und hat ein Zeugnis 
anzufordern*5. 2Der Bewerber ist in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Antragstellung auf Auf-
nahme in das Priesterseminar schriftlich darüber zu 
informieren, dass sowohl alle Bewerber, die nach 
ausführlicher Prüfung abgelehnt werden, als auch 
Seminaristen, die ihre Ausbildung abbrechen, gem. 
can. 241 § 3 CIC mit Namen und Geburtsdatum so-
wie Ablehnungs- bzw. Abbruchsgrund gespeichert 
werden. 3Alle weiteren vom abgelehnten Bewerber 
eingesandten Unterlagen sind zu vernichten oder 
dem Bewerber zurückzusenden. 

(3) Die Aufnahme in das Priesterseminar erfolgt durch 
Dekret des Diözesanbischofs oder seines Bevoll-
mächtigten. 

(4) In einem Begleitschreiben soll auf die Geltung der 
Personalaktenordnung und der Ausführungsbe-
stimmungen für Ausbildungsakten hingewiesen 
werden.

§ 4 Führung der Ausbildungsakte

(1) ¹Von der Aufnahme in das Priesterseminar an wird 
für den Seminaristen während der Ausbildung im 
Priesterseminar eine Ausbildungsakte als Teilakte 
der Personalakte im Priesterseminar geführt. 2Die 
Führung der Ausbildungsakte ist nach § 7 Abs. 5 
Satz 3 PAO in der Hauptpersonalakte der zustän-
digen (Erz-)Diözese nach § 1 zu vermerken.

(2) Verantwortliche Person gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 
PAO zur Führung der Ausbildungsakte ist bis zum 
Ende der Ausbildung der Regens des Priesterse-
minars.

(3) ¹Die Regelungen der PAO in ihrer jeweils geltenden 
Fassung sind einzuhalten. 2Besonders zu verweisen 
ist auf die Verpflichtung zur Paginierung ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der PAO (§§ 5 Abs. 6, 
23 Abs. 2 PAO), sowie die Anhörungspflicht (§ 12 
PAO), das Einsichtsrecht (§ 13 PAO), die Regelun-
gen zur Auskunft an Dritte (§ 15 PAO) und zur Ent-
fernung von Personalaktendaten (§ 16 PAO).

* Siehe Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz über 
die Aufnahme ins Seminar (Konvikt) von Priesterkandidaten, die zuvor 
in anderen Seminaren (Konvikten), Ordensinstituten oder sonstigen 
kirchlichen Gemeinschaften waren, vom 14. März 2000, rekognos-
ziert am 5. Mai 2000 vom Apostolischen Stuhl.

(4) ¹Weitergehende Notizen und Aufzeichnungen 
des Regens, welche dieser während der Ausbil-
dung als Gedächtnisstützen im Hinblick auf den 
Zweck der Ausbildung benötigt, sind als solche 
zu kennzeichnen und gesondert vom Regens zu 
verwahren. 2Sie sind umgehend datenschutzkon-
form zu vernichten, sobald dieser Zweck erfüllt ist, 
spätestens vor Überführung der Ausbildungsakte 
in die Personalakte der zuständigen (Erz-)Diözese 
zur Priesterweihe. 

§ 5 Überdiözesane Priesterausbildung

(1) In überdiözesanen Priesterseminaren ist vergleich-
bar wie in § 14 PAO für die auswärtige Tätigkeit 
definiert zu verfahren:

a) Personalaktenführende Stelle bleibt die 
zuständige (Erz-)Diözese nach § 1.

b) Diese stellt dem überdiözesanen Priester-
seminar eine Kopie der Personalakte zur 
Verfügung. 

c) Das überdiözesane Priesterseminar stellt 
sicher, dass alle personalaktenrelevanten 
Dokumente und Vorgänge für die Dauer 
der Ausbildung unverzüglich an die zu-
ständige (Erz-)Diözese oder den Inkardi-
nationsverband übermittelt werden. 

d) Auch die zuständige (Erz-)Diözese stellt 
sicher, dass dem überdiözesanen Semi-
nar ausbildungsrelevante Unterlagen zur 
Verfügung gestellt werden.

(2) Bei Abschluss der Ausbildung oder bei Beendi-
gung des Ausbildungsabschnitts im überdiöze-
sanen Priesterseminar wird die gesamte Ausbil-
dungsakte an die zuständige (Erz-)Diözese oder 
den Inkardinationsverband gesandt. 

§ 6 Inhalt der Ausbildungsakte

(1) Der Inhalt der Ausbildungsakte richtet sich nach 
den §§ 7 und 9 PAO. 

(2) So ist gem. § 7 Abs. 2 lit. j) PAO in der Ausbildungs-
akte nur ein Vermerk zur Einleitung einer Plausi-
bilitätsprüfung aufzunehmen, mit einem Hinweis 
darüber, wo diese Vorgangsakten zu finden sind 
sowie gem. § 7 Abs. 2 lit. g) PAO abschließende 
Dekrete oder Urteile einer kanonischen Vorun-
tersuchung eines Disziplinar- oder Strafprozesses 
(ggf. in Kopie) mit einem Vermerk darüber, wo die 
vollständigen Unterlagen zu diesen Verfahren zu 
finden sind. 
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(3) Semester- und Jahresgespräche sind zu protokol-
lieren, dem Seminaristen zur Kenntnis zu geben 
und von ihm gegenzuzeichnen, und in die Perso-
nalakte aufzunehmen, siehe §§ 7, 10 PAO.

(4) Schriftliche Prüfungsarbeiten sind gem. § 7 Abs. 3 
PAO nicht Teil der Ausbildungsakte. 

(5) Mentoren/innen und Gutachter/innen im Rahmen 
der Ausbildung erhalten vom Regens einen Hin-
weis, dass ihre Gutachten in die Ausbildungsakte 
eingehen und der Seminarist nach § 13 PAO ein 
Einsichtsrecht besitzt. 

(6) ¹Psychologische Begutachtungen und eignungs-
diagnostische Verfahren jeder Art im Rahmen des 
Aufnahmeverfahrens und der Ausbildung sind nach 
§ 7 Abs. 2 lit. f) PAO besonders gesichert in der Aus-
bildungsakte zu verwahren. 2Eine mündliche Bera-
tung des Regens durch den Ersteller/die Erstellerin 
eines psychologischen Gutachtens darf in Ausnah-
mefällen erfolgen und bedarf stets der schriftlichen 
Einwilligung des Bewerbers bzw. des Seminaristen, 
die ebenfalls in der Ausbildungsakte abzulegen ist. 
3Dabei hat der Seminarist das Recht, auf eigenen 
Wunsch an einem Gespräch mit dem Gutachter/ 
der Gutachterin und dem Regens teilzunehmen. 

§ 7 Ende der Ausbildung

(1) Mit der Priesterweihe wird die Ausbildungsakte 
in die Personalakte der zuständigen (Erz-)Diözese 
überführt. 

(2) Im Fall des Ausscheidens des Alumnus aus dem 
Seminar vor der Diakonenweihe geht die Ausbil-
dungsakte gem. § 17 Abs. 1, 2 und 4 PAO nach 
Ablauf von fünf Jahren ins Archiv der zuständigen 
(Erz-)Diözese über. Das Entlassungsdekret wird der 
Ausbildungsakte beigefügt.

(3) Im Fall des Ausscheidens des Klerikers vor der 
Priesterweihe wird die Ausbildungsakte ebenfalls 
an die zuständige (Erz-)Diözese überführt. 

(4) Ein Personalstammblatt mit dem Hinweis, dass die 
Personalakte in der zuständigen (Erz-)Diözese wei-
tergeführt wird, verbleibt im Priesterseminar.

§ 8 Inkrafttreten

(1) Die vorstehenden Ausführungsbestimmungen 
sind vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an auf Se-

minaristen anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt 
ihre Ausbildung in einem Seminar beantragen. 

(2) ¹Alle Regelungen dieser Bestimmung finden mit 
dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unmittelbare 
Anwendung auch auf Ausbildungsakten der Se-
minaristen, die bereits aufgenommen wurden. 2Es 
ist zum Stichtag des Inkrafttretens eine deutliche 
Zäsur einzufügen und die Ausbildungsakte ab die-
sem Zeitpunkt nach Satz 1 zu führen.

(3) Hiermit setze ich die vorstehenden Ausführungs-
bestimmungen zur Rahmenordnung über die 
Führung von Personalakten und Verarbeitung von 
Personalaktendaten von Klerikern und Kirchenbe-
amten (Personalaktenordnung) für Ausbildungs-
akten von Alumnen in den Priesterseminaren für 
das Bistum Limburg zum 1. Februar 2023 in Kraft.

Limburg, 16. Januar 2023 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 012F/55911/22/03/1  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen

Kanzler der Kurie

Nr. 27 Beschluss der KODA vom 23. November 
2023: § 9 AVO

A) § 9 AVO wird um einen neuen Absatz 3b mit folgen-
dem Wortlaut ergänzt:

Ansprüche auf Schadensersatz oder Entschädigung we-
gen Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot sind 
gemäß § 15 Abs. 4 AGG innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten schriftlich geltend zu machen.

B) Inkrafttreten:

Die Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Limburg, 10. Januar 2023 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 565AH/62656/23/01/1  Bischof von Limburg

Nr. 28 Beschluss der KODA vom 23. November 
2023: § 11 AVO – Arbeitsversäumnis

A) § 11 AVO erhält folgenden Wortlaut:

§ 11 Arbeitsversäumnis

(1) Ein Fernbleiben vom Dienst ist nur mit vorheriger 
Erlaubnis des Arbeitgebers zulässig.
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(2) Bei Krankheit und anderen unvorhergesehenen 
Fällen sind Beschäftigte verpflichtet, dem Arbeit-
geber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.

(3) Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Ka-
lendertage, haben Beschäftigte eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen der Arbeits-
unfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer 
spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag 
vorzulegen. Der Arbeitgeber ist im begründeten 
Einzelfall berechtigt, die Vorlage der ärztlichen 
Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die 
Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheini-
gung angegeben, sind die Beschäftigten ver-
pflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vor-
zulegen.

(3a) Absatz 3 gilt nicht für Beschäftigte, die Versicherte 
einer gesetzlichen Krankenkasse sind. Beschäftig-
te, die Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse 
sind, sind verpflichtet, zu den in Absatz 3 genann-
ten Zeitpunkten, das Bestehen einer Arbeitsunfä-
higkeit sowie deren voraussichtliche Dauer fest-
stellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach 
Absatz 3 aushändigen zu lassen. Absatz 3a Satz 
1 und 2 gelten nicht in Fällen der Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt.

(4) Halten sich Beschäftigte bei Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit im Ausland auf, so sind sie verpflichtet, dem 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraus-
sichtliche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort 
in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mit-
zuteilen. Die durch die Mitteilung entstehenden Kos-
ten hat der Arbeitgeber zu tragen. Kehren arbeitsun-
fähig erkrankte Beschäftigte in das Inland zurück, so 
sind sie verpflichtet, dem Arbeitgeber und der Kran-
kenkasse ihre Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.

(5) Die Beschäftigten sind verpflichtet, sich bei be-
gründetem Anlass auf Verlangen des Arbeitgebers 
bei einer oder einem von diesem beauftragten 
Vertrauensärztin oder Vertrauensarzt für eine ar-
beitsmedizinische Untersuchung vorzustellen.

(6) Bei unbegründetem Arbeitsversäumnis kann die 
Vergütung entsprechend gekürzt werden.

Fußnote zu Abs. 4:

Weitere Verpflichtungen der Beschäftigten gegenüber 

der Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern er-
geben sich aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz.

B) Inkrafttreten:

Die Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Limburg, 10. Januar 2023 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 565AH/62656/23/01/2  Bischof von Limburg

Nr. 29 Beschluss der KODA vom 23. November 
2023: AVO Anlage 15 – Fort- und Weiterbildungs-
ordnung

§ 6 der Fort- und Weiterbildungsordnung (Anlage 15 
zur AVO) wird wie folgt geändert: 

A) In § 6 Abs. 1 werden neue Sätze 2, 3 und 4 mit 
folgendem Wortlaut eingefügt:

2Findet die Fortbildung an einem Wochentag statt, an 
dem die oder der Fortbildungswillige keinen persönli-
chen Arbeitstag hat, gilt die Zeit der Fortbildung ein-
schließlich Reisezeit als Arbeitszeit. 3Je Fortbildungstag 
werden maximal 1/5 der durchschnittlichen wöchentli-
chen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten berücksichtigt. 
4Diese Fortbildungstage werden auf die Tage gemäß der 
Sätze 1 und 2 angerechnet. 

B) Die bisherigen Sätze 2,3 und 4 werden zu Sätze 5,6 
und 7.

C) Inkrafttreten:

Die Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Limburg, 10. Januar 2023 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 565AH/62656/23/01/2  Bischof von Limburg

Nr. 30 Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (hessischer Anteil)

Für den im Lande Hessen gelegenen Anteil der Diözese 
Limburg wird folgende Kirchensteuerordnung erlassen:

A. Kirchensteuerpflicht

§ 1

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der 
röm.-kath. Kirche, die in der Diözese Limburg im 
Bereich des Landes Hessen ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 
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der Abgabenordnung vom 16.03.1976 haben und 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind.

(2) Als Katholik gilt jeder, der durch die Taufe in der 
katholischen Kirche oder durch Übertritt von einer 
anderen Kirche oder christlichen Religionsgemein-
schaft oder nach empfangener Taufe durch Ein-
tritt oder durch Rücktritt der katholischen Kirche 
angehört und nicht nach den Bestimmungen des 
Staatsrechts sich von ihr losgesagt hat (aus der Kir-
che ausgetreten ist).

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche 
Maßnahmen, welche die kirchlichen Rechte von 
Steuerpflichtigen einschränken, nicht berührt.

B. Diözesan-Kirchensteuer

§ 2

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchenge-
meinden, der Diözese, des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen 
Werke und Einrichtungen, des überdiözesanen 
Finanzbedarfs sowie sonstiger kirchlicher Zwecke 
wird eine Diözesankirchensteuer erhoben.

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder ne-
beneinander erhoben als
a) Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 

Kapitalertragsteuer),
b) Zuschlag zur Vermögenssteuer,
c) besonderes Kirchgeld im Sinne des § 2 Abs. 1 

Nr. 5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes.

(3) Der Hundertsatz der Diözesankirchensteuer wird 
vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums Lim-
burg und vom Bischof der Diözese Limburg ge-
mäß der Satzung des Diözesankirchensteuerrates 
des Bistums Limburg festgesetzt. Das besondere 
Kirchgeld (Abs. 2 lit. c) wird nach Maßgabe der 
Tabelle erhoben, die als Anlage dieser Kirchen-
steuerordnung zugefügt ist und damit einen Be-
standteil dieser Ordnung bildet.

(4) Der Diözesankirchensteuerbeschluss wird nach 
Genehmigung durch die Staatsbehörde im Amts-
blatt der Diözese Limburg veröffentlicht. Der Diö-
zesankirchensteuerbeschluss bleibt in Kraft, bis er 
durch einen neuen Beschluss abgeändert wird.

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme 
oder Wiederaufnahme der in die kath. Kirche Auf-

genommenen oder Wiederaufgenommenen den 
staatlichen und gemeindlichen Steuer- und Meld-
ebehörden mitzuteilen; sie haben ferner die in die 
Kirche aufgenommenen oder wiederaufgenom-
menen Lohnsteuerpflichtigen anzuhalten, den 
Religionsvermerk bei den zuständigen staatlichen 
Stellen berichtigen zu lassen.

(6) Übersteigt die als Zuschlag zur Einkommensteuer 
oder auf Grund eines besonderen Steuertarifs nach 
dem Einkommen zu zahlende Kirchensteuer 4 % 
des gemeinsam zu versteuernden Einkommens 
gemäß § 2 Abs. 5 EStG in Verbindung mit § 51a 
EStG in der jeweils geltenden Fassung, so wird der 
Mehrbetrag auf Antrag erstattet. Der Antrag kann 
nur schriftlich und erst nach Eintritt der Rechtskraft 
des Steuerbescheides beim Bischöflichen Ordinariat 
Limburg gestellt werden, und zwar innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren, die mit dem Tag beginnt, an 
dem der Steuerbescheid rechtskräftig wird.

Diese Regelung (Kappung) gilt nicht für das Kirch-
geld gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 und für das besondere 
Kirchgeld (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
oder Lebenspartnerschaft) gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 
des Hess. Kirchensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. November 2014 GVBl. 
Nr. 21 S. 283 ff..

§ 3

(1) Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird 
entsprechend dem Budget der Diözese auf die Di-
özesanverwaltung, die Kirchengemeinden und die 
sonstigen Zwecke im Sinne von § 2 Abs. 1 aufgeteilt.

(2) Über einen notwendigen Finanzausgleich zwi-
schen der Diözese Limburg und den anderen Di-
özesen, in denen Diözesankirchensteuer erhoben 
wird, einigen sich unter Voraussetzung der Ge-
genseitigkeit die Bischöfliche Behörde der Diözese 
Limburg und die anderen Diözesen.

C. Ortskirchensteuer

§ 4

(1) Die Kirchengemeinden der Diözese Limburg sind 
berechtigt, von den Katholiken, die der Kirchen-
gemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer zu er-
heben. Zur Ortskirchensteuer nach Maßgabe der 
Grundsteuermessbeträge können alle Katholiken 
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herangezogen werden, die von einer Gemeinde 
zur Grundsteuer veranlagt werden.

(2) Von dieser Erhebung kann mit Zustimmung des 
Bischofs Gebrauch gemacht werden, soweit die 
Zuweisungen aus Diözesankirchensteuern und die 
sonstigen Einnahmen zur Deckung des ortskirchli-
chen Finanzbedarfs nicht ausreichen.

(3) Bestehen in einer politischen Gemeinde mehrere 
Kirchengemeinden, so sollen die Hundertsätze 
vom Grundsteuermessbetrag und das Kirchgeld 
in gleicher Höhe für die einzelnen Kirchengemein-
den festgesetzt werden.

§ 5

Die Ortskirchensteuer kann einzeln oder nebeneinander 
erhoben werden als

a) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit einem 
festen Hundertsatz der Grundsteuermessbe-
träge, soweit diese auf Grundbesitz in Hessen 
entfallen,

b) festes oder gestaffeltes Kirchgeld, unbescha-
det des besonderen Kirchgeldes in glaubens-
verschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft 
gemäß § 2 Abs. 2 lit. c.

§ 6

(1) Art und Höhe der Ortskirchensteuer werden durch 
Beschluss des Verwaltungsrates der Kirchengemein-
de festgesetzt. Der Ortskirchensteuerbeschluss be-
darf der Genehmigung der Bischöflichen Behörde 
und, soweit er die allgemein genehmigten Sätze 
oder die Sätze des Vorjahres überschreitet, der Ge-
nehmigung des Regierungspräsidenten. Er bleibt so 
lange in Kraft, bis er durch einen neuen Beschluss 
ersetzt wird. Auch die Bischöfliche Behörde kann 
anstelle von Einzelgenehmigungen die Ortskirchen-
steuerbeschlüsse aller Kirchengemeinden, die sich 
im Rahmen der staatlich allgemein genehmigten 
Sätze bewegen, durch Bekanntmachung im Amts-
blatt der Diözese allgemein genehmigen.

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluss ist in 
ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

D. Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer

§ 7

Die Veranlagung und Erhebung der Diözesankirchen-

steuer (§ 2 Abs. 2 lit. a, b, c) erfolgt nach den Vorschrif-
ten des Kirchensteuergesetzes des Landes Hessen und 
den dazu ergangenen Durchführungsverordnungen in 
der jeweils geltenden Fassung.

§ 8

(1) Es ist zulässig, die Ortskirchensteuer nach dem 
Maßstab der Grundsteuermessbeträge auf das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen (Grund-
steuermessbetrag A) oder auf das sonstige 
Grundvermögen (Grundsteuermessbetrag B) zu 
beschränken, oder diese beiden Vermögensarten 
mit verschieden hohen Hundertsätzen zur Kir-
chensteuer heranzuziehen.

(2) Die Ortskirchensteuer nach dem Maßstab der 
Grundsteuermessbeträge kann auf Antrag der Kir-
chengemeinde, in der der Grundstückseigentümer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
auch von der Kirchengemeinde des Belegenheitsor-
tes des Grundbesitzes verwaltet werden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Kirchengemeinde des Bele-
genheitsortes einer anderen Diözese angehört.

(3) Ist das Grundvermögen mehreren Eigentümern 
zugerechnet, ist Bemessungsgrundlage der 
Bruchteil des Grundsteuermessbetrages, der dem 
Bruchteil des dem Gemeindeglied zugerechneten 
Grundstücksanteils entspricht.

§ 9

(1) Das Kirchgeld wird erhoben von allen Mitgliedern 
der Kirchengemeinde, die bei Beginn des Kalender-
jahres das 18. Lebensjahr vollendet haben und im 
Vorjahr eigene Einkünfte oder Bezüge hatten, die zur 
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet 
waren. Unterhalt bei Tätigkeit im Haushalt oder im 
Betrieb desjenigen, der den Unterhalt gewährt, gilt 
als eigenes Einkommen. Dies gilt nicht für Ehegatten 
oder Lebenspartner ohne eigenes Einkommen.

(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der 
Kirchengemeinde enger als in Abs. 1 vorgesehen 
gefasst werden.

(3) Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im Sin-
ne von § 8 Nr. 1 i. V. m. den §§ 27 ff. SGB XII sind 
von der Entrichtung des Kirchgeldes befreit.

(4) Das Kirchgeld kann als festes Kirchgeld bis zum 
Höchstbetrag von € 6 jährlich erhoben werden. Es 
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kann ferner als gestaffeltes Kirchgeld je nach Höhe 
der Einkünfte oder Bezüge (Abs. 1) oder des zur 
Einkommensteuer herangezogenen Einkommens 
oder nach anderen festen Maßstäben festge-
setzt werden, wobei der Mindestsatz € 3 und der 
Höchstsatz € 30 jährlich nicht übersteigen darf. 
Kirchengemeinden können an Stelle einer Orts-
kirchensteuer, die als Abgabe nach den Grund-
steuermessbeträgen erhoben wird, ein angemes-
sen gestaffeltes, nach festen und gleichmäßigen 
Grundsätzen festgestelltes Kirchgeld erheben, das 
an die Höchstgrenze von € 30 nicht gebunden ist, 
jedoch € 300 jährlich nicht übersteigen darf.

(5) Ehegatten oder Lebenspartner werden jeder für 
sich nach der in ihrer jeweiligen Person gegebenen 
Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld veranlagt.

§ 10

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die 
Grundsätze für die Staffelung in dem Beschluss über das 
Kirchgeld so angegeben werden, dass jeder Kirchgeld-
pflichtige die Höhe seines Kirchgeldes nachprüfen kann.

§ 11

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung 
des Kirchgeldes bei Ehegatten oder Lebenspart-
nern diejenige Kirchengemeinde zuständig, in 
deren Bereich die Familie wohnt, und bei Ledigen 
diejenige Kirchengemeinde, von der aus der Kirch-
geldpflichtige seiner Beschäftigung nachgeht. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Bischöfliche Behörde.

(2) Wechselt ein Kirchgeldpflichtiger während des Jah-
res seinen Wohnsitz innerhalb des Landes Hessen, so 
steht das Kirchgeld für das laufende Jahr derjenigen 
Kirchengemeinde zu, in deren Bereich der Kirchgeld-
pflichtige am 1. April seinen Wohnsitz hatte.

§ 12

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, 
Erhebung und Verwaltung der Kirchensteuer beteilig-
ten Personen sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften verpflichtet.

E. Rechtsmittel

§ 13

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer kann der 

Kirchensteuerpflichtige innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Heranziehungsbescheides Widerspruch er-
heben. Die Erhebung des Widerspruchs, der sich gegen 
die Höhe des Kirchgeldes (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 Kirchensteu-
ergesetz) wegen der noch unbestimmten Höhe des im 
Steuerjahr erzielten Einkommens richtet, ist nach Ende 
des Steuerjahres bis zum Ablauf der allgemeinen Frist 
für die Abgabe der Einkommensteuererklärung zulässig.

§ 14

(1) Widersprüche gegen die Diözesankirchensteuer 
sind beim Finanzamt einzulegen.

(2) Widersprüche gegen die Ortskirchensteuer sind 
beim veranlagenden Verwaltungsrat der Kirchen-
gemeinde oder im Falle der Verwaltung durch die 
Gemeinde bei der Gemeindeverwaltung einzu-
legen. Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde 
legt die Widersprüche der Bischöflichen Behörde 
mit seiner Stellungnahme vor, soweit er Wider-
sprüchen gegen Ortskirchensteuern nicht abhilft.

(3) Die Einlegung des Widerspruchs hat für die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 15

In den in § 14 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet 
über Widersprüche das Finanzamt bzw. die Oberfinanz-
direktion nach Anhörung der Bischöflichen Behörde. In 
den übrigen Fällen entscheidet die Bischöfliche Behörde. 
In den § 14 Abs. 2 aufgeführten Fällen entscheidet über 
Widersprüche im Falle der Verwaltung der Ortskirchen-
steuer durch die Gemeinde die Gemeindeverwaltung 
oder der Stadt- bzw. Kreisrechtsausschuss nach Anhö-
rung des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde und 
der Bischöflichen Behörde. In den übrigen Fällen des 
§ 14 Abs. 2 entscheidet die Bischöfliche Behörde.

§ 16

Gegen die Widerspruchsentscheidung steht dem Steu-
erpflichtigen innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Widerspruchsbescheides die Klage beim Verwal-
tungsgericht zu.

§ 17

(1) Für die Stundung, den Erlass und die Niederschla-
gung sind, unbeschadet der Regelung des § 11 
des Kirchensteuergesetzes, bei der Diözesankir-
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chensteuer die Bischöfliche Behörde, bei der Orts-
kirchensteuer der Verwaltungsrat der Kirchenge-
meinde zuständig.

(2) Die Bischöfliche Behörde hat hinsichtlich der Di-
özesankirchensteuer das Recht, aus Billigkeits-
gründen über die Entscheidung der Finanzämter 
hinausgehende Billigkeitsmaßnahmen zu treffen.

F. Schlussbestimmungen

§ 18

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestimmun-
gen dieser Kirchensteuerordnung finden auf die Gesamt-
verbände sinngemäße Anwendung. Die dem Verwal-
tungsrat der Kirchengemeinde zustehenden Befugnisse 
werden von dem Verbandsausschuss wahrgenommen.

§ 19

Die Kirchensteuerordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Mit gleichem Zeitpunkt wird die Kirchensteuerordnung 
vom 16. Dezember 2014 aufgehoben.

§ 20

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung im 
innerkirchlichen Bereich erforderlichen Bestimmungen 
werden von der Bischöflichen Behörde erlassen.

Limburg, 22. Dezember 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Anlage: Tabelle für das besondere Kirchgeld ge-
mäß 2 Abs. 2 lit. c der Kirchensteuerordnung für 
die Diözese Limburg (hessischer Anteil)

Stufe

Bemessungsgrundlage (gemeinsam zu 

versteuerndes Einkommen unter sinngemäßer 

Anwendung des § 51a Abs. 2 EStG)

jährliches beson-

deres Kirchgeld

Stufenuntergrenze Stufenobergrenze

1 40.000 € 47.499 € 96 €

2 47.500 € 59.999 € 156 €

3 60.000 € 72.499 € 276 €

4 72.500 € 84.999 € 396 €

5 85.000 € 97.499 € 540 €

6 97.500 € 109.999 € 696 €

7 110.000 € 134.999 € 840 €

8 135.000 € 159.999 € 1.200 €

9 160.000 € 184.999 € 1.560 €

10 185.000 € 209.999 € 1.860 €

11 210.000 € 259.999 € 2.220 €

12 260.000 € 309.999 € 2.940 €

13 310.000 € 3.600 €

Staatliche Genehmigung

Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steu-
ern durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), 
genehmige ich nachstehende, vom Bischof von Lim-
burg am 22. Dezember 2021 erlassene Kirchensteuer-
ordnung für das Bistum Limburg (hessischer Anteil):

Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg (hessi-
scher Anteil)

Für den im Lande Hessen gelegenen Anteil der Diözese 
Limburg wird folgende Kirchensteuerordnung erlassen:

A. Kirchensteuerpflicht

§ 1

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der 
röm.-kath. Kirche, die in der Diözese Limburg im 
Bereich des Landes Hessen ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 
der Abgabenordnung vom 16.03.1976 haben und 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind.

(2) Als Katholik gilt jeder, der durch die Taufe in der 
katholischen Kirche oder durch Übertritt von einer 
anderen Kirche oder christlichen Religionsgemein-
schaft oder nach empfangener Taufe durch Ein-
tritt oder durch Rücktritt der katholischen Kirche 
angehört und nicht nach den Bestimmungen des 
Staatsrechts sich von ihr losgesagt hat (aus der Kir-
che ausgetreten ist).

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche 
Maßnahmen, welche die kirchlichen Rechte von 
Steuerpflichtigen einschränken, nicht berührt.

B. Diözesan-Kirchensteuer

§ 2

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchenge-
meinden, der Diözese, des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen 
Werke und Einrichtungen, des überdiözesanen 
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Finanzbedarfs sowie sonstiger kirchlicher Zwecke 
wird eine Diözesankirchensteuer erhoben.

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder ne-
beneinander erhoben als
a) Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 

Kapitalertragsteuer),
b) Zuschlag zur Vermögenssteuer,
c) besonderes Kirchgeld im Sinne des § 2 Abs. 1 

Nr. 5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes.

(3) Der Hundertsatz der Diözesankirchensteuer wird 
vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums Lim-
burg und vom Bischof der Diözese Limburg ge-
mäß der Satzung des Diözesankirchensteuerrates 
des Bistums Limburg festgesetzt. Das besondere 
Kirchgeld (Abs. 2 lit. c) wird nach Maßgabe der 
Tabelle erhoben, die als Anlage dieser Kirchen-
steuerordnung zugefügt ist und damit einen Be-
standteil dieser Ordnung bildet.

(4) Der Diözesankirchensteuerbeschluss wird nach 
Genehmigung durch die Staatsbehörde im Amts-
blatt der Diözese Limburg veröffentlicht. Der Diö-
zesankirchensteuerbeschluss bleibt in Kraft, bis er 
durch einen neuen Beschluss abgeändert wird.

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme 
oder Wiederaufnahme der in die kath. Kirche Auf-
genommenen oder Wiederaufgenommenen den 
staatlichen und gemeindlichen Steuer- und Meld-
ebehörden mitzuteilen; sie haben ferner die in die 
Kirche aufgenommenen oder wiederaufgenom-
menen Lohnsteuerpflichtigen anzuhalten, den 
Religionsvermerk bei den zuständigen staatlichen 
Stellen berichtigen zu lassen.

(6) Übersteigt die als Zuschlag zur Einkommensteu-
er oder auf Grund eines besonderen Steuertarifs 
nach dem Einkommen zu zahlende Kirchensteuer 
4 % des gemeinsam zu versteuernden Einkom-
mens gemäß § 2 Abs. 5 EStG in Verbindung mit 
§ 51a EStG in der jeweils geltenden Fassung, so 
wird der Mehrbetrag auf Antrag erstattet. Der 
Antrag kann nur schriftlich und erst nach Eintritt 
der Rechtskraft des Steuerbescheides beim Bi-
schöflichen Ordinariat Limburg gestellt werden, 
und zwar innerhalb einer Frist von fünf Jahren, die 
mit dem Tag beginnt, an dem der Steuerbescheid 
rechtskräftig wird. 

Diese Regelung (Kappung) gilt nicht für das Kirch-
geld gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 und für das besondere 

Kirchgeld. (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
oder Lebenspartnerschaft) gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 
des Hess. Kirchensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. November 2014 GVBl. 
Nr. 21 S. 283 ff..

§ 3

(1) Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird 
entsprechend dem Budget der Diözese auf die Di-
özesanverwaltung, die Kirchengemeinden und die 
sonstigen Zwecke im Sinne von § 2 Abs. 1 aufgeteilt.

(2) Über einen notwendigen Finanzausgleich, zwi-
schen der Diözese Limburg und den anderen Di-
özesen; in denen Diözesankirchensteuer erhoben 
wird, einigen sich unter Voraussetzung der Ge-
genseitigkeit die Bischöfliche Behörde der Diözese 
Limburg und die anderen Diözesen.

C. Ortskirchensteuer

§ 4
 
(1) Die Kirchengemeinden der Diözese Limburg sind 

berechtigt, von den Katholiken, die der Kirchen-
gemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer zu er-
heben. Zur Ortskirchensteuer nach Maßgabe der 
Grundsteuermessbeträge können alle Katholiken 
herangezogen werden, die von einer Gemeinde 
zur Grundsteuer veranlagt werden.

(2) Von dieser Erhebung kann mit Zustimmung des 
Bischofs Gebrauch gemacht werden, soweit die 
Zuweisungen aus Diözesankirchensteuern und die 
sonstigen Einnahmen zur Deckung des ortskirchli-
chen Finanzbedarfs nicht ausreichen. 

(3) Bestehen in einer politischen Gemeinde mehrere 
Kirchengemeinden, so sollen die Hundertsätze 
vom Grundsteuermessbetrag und das Kirchgeld 
in gleicher Höhe für die einzelnen Kirchengemein-
den festgesetzt werden.

§ 5

Die Ortskirchensteuer kann einzeln oder nebeneinander 
erhoben werden als

a) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit einem 
festen Hundertsatz der Grundsteuermessbe-
träge, soweit diese auf Grundbesitz in Hessen 
entfallen,
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b) festes oder gestaffeltes Kirchgeld, unbescha-
det des besonderen Kirchgeldes in glaubens-
verschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft 
gemäß § 2 Abs. 2 lit. c.

§ 6

(1) Art und Höhe der Ortskirchensteuer werden 
durch Beschluss des Verwaltungsrates der Kir-
chengemeinde festgesetzt. Der Ortskirchensteu-
erbeschluss bedarf der Genehmigung der Bi-
schöflichen Behörde und, soweit er die allgemein 
genehmigten Sätze oder die Sätze des Vorjahres 
überschreitet, der Genehmigung des Regierungs-
präsidenten. Er bleibt so lange in Kraft, bis er 
durch einen neuen Beschluss ersetzt wird. Auch 
die Bischöfliche Behörde kann anstelle von Einzel-
genehmigungen die Ortskirchensteuerbeschlüsse 
aller Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der 
staatlich allgemein genehmigten Sätze bewegen, 
durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Diözese 
allgemein genehmigen.

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluss ist in 
ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

D. Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer

§ 7

Die Veranlagung und Erhebung der Diözesankirchen-
steuer (§ 2 Abs. 2 lit. a, b, c) erfolgt nach den Vorschrif-
ten des Kirchensteuergesetzes des Landes Hessen und 
den dazu ergangenen Durchführungsverordnungen in 
der jeweils geltenden Fassung.

§ 8

(1) Es ist zulässig, die Ortskirchensteuer nach dem 
Maßstab der Grundsteuermessbeträge auf das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen (Grund-
steuermessbetrag A) oder auf das sonstige 
Grundvermögen (Grundsteuermessbetrag B) zu 
beschränken, oder diese beiden Vermögensarten 
mit verschieden hohen Hundertsätzen zur Kir-
chensteuer heranzuziehen.

(2) Die Ortskirchensteuer nach dem Maßstab der 
Grundsteuermessbeträge kann auf Antrag der 
Kirchengemeinde, in der der Grundstückseigen-
tümer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, auch von der Kirchengemeinde des 
Belegenheitsortes des Grundbesitzes verwaltet 

werden. Dies gilt auch dann, wenn die Kirchen-
gemeinde des Belegenheitsortes einer anderen 
Diözese angehört.

(3) Ist das Grundvermögen mehreren Eigentümern 
zugerechnet, ist Bemessungsgrundlage der 
Bruchteil des Grundsteuermessbetrages, der dem 
Bruchteil des dem Gemeindeglied zugerechneten 
Grundstücksanteils entspricht.

§ 9

(1) Das Kirchgeld wird erhoben von allen Mitgliedern 
der Kirchengemeinde, die bei Beginn des Kalender-
jahres das 18. Lebensjahr vollendet haben und im 
Vorjahr eigene Einkünfte oder Bezüge hatten, die zur 
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet 
waren. Unterhalt bei Tätigkeit im Haushalt oder im 
Betrieb desjenigen, der den Unterhalt gewährt, gilt 
als eigenes Einkommen. Dies gilt nicht für Ehegatten 
oder Lebenspartner ohne eigenes Einkommen.

(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der 
Kirchengemeinde enger als in Abs. 1 vorgesehen 
gefasst werden.

(3) Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im Sin-
ne von § 8 Nr. 1 i. V. m. den §§ 27 ff. SGB XII sind 
von der Entrichtung des Kirchgeldes befreit.

(4) Das Kirchgeld kann als festes Kirchgeld bis zum 
Höchstbetrag von € 6 jährlich erhoben werden. Es 
kann ferner als gestaffeltes Kirchgeld je nach Höhe 
der Einkünfte oder Bezüge (Abs. 1) oder des zur 
Einkommensteuer herangezogenen Einkommens 
oder nach anderen festen Maßstäben festge-
setzt werden, wobei der Mindestsatz € 3 und der 
Höchstsatz € 30 jährlich nicht übersteigen darf. 
Kirchengemeinden können an Stelle einer Orts-
kirchensteuer, die als Abgabe nach den Grund-
steuermessbeträgen erhoben wird, ein angemes-
sen gestaffeltes, nach festen und gleichmäßigen 
Grundsätzen festgestelltes Kirchgeld erheben, das 
an die Höchstgrenze von € 30 nicht gebunden ist, 
jedoch € 300 jährlich nicht übersteigen darf. 

(5) Ehegatten oder Lebenspartner werden jeder für 
sich nach der in ihrer jeweiligen Person gegebenen 
Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld veranlagt.

§ 10

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die 
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Grundsätze für die Staffelung in dem Beschluss über das 
Kirchgeld so angegeben werden, dass jeder Kirchgeld-
pflichtige die Höhe seines Kirchgeldes nachprüfen kann.

§ 11

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung 
des Kirchgeldes bei Ehegatten oder Lebenspart-
nern diejenige Kirchengemeinde zuständig, in 
deren Bereich die Familie wohnt, und bei Ledigen 
diejenige Kirchengemeinde, von der aus der Kirch-
geldpflichtige seiner Beschäftigung nachgeht. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Bischöfliche Behörde.

(2) Wechselt ein Kirchgeldpflichtiger während des 
Jahres seinen Wohnsitz innerhalb des Landes Hes-
sen, so steht das Kirchgeld für das laufende Jahr 
derjenigen Kirchengemeinde zu, in deren Bereich 
der Kirchgeldpflichtige am 1. April seinen Wohn-
sitz hatte.

§ 12

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, 
Erhebung und Verwaltung der Kirchensteuer beteilig-
ten Personen sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften verpflichtet.

E. Rechtsmittel

§ 13

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer kann der 
Kirchensteuerpflichtige innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Heranziehungsbescheides Widerspruch er-
heben. Die Erhebung des Widerspruchs, der sich gegen 
die Höhe des Kirchgeldes (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 Kirchensteu-
ergesetz) wegen der noch unbestimmten Höhe des im 
Steuerjahr erzielten Einkommens richtet, ist nach Ende 
des Steuerjahres bis zum Ablauf der allgemeinen Frist 
für die Abgabe der Einkommensteuererklärung zulässig.

§ 14

(1) Widersprüche gegen die Diözesankirchensteuer 
sind beim Finanzamt einzulegen.

(2) Widersprüche gegen die Ortskirchensteuer sind 
beim veranlagenden Verwaltungsrat der Kirchen-
gemeinde oder im Falle der Verwaltung durch die 
Gemeinde bei der Gemeindeverwaltung einzu-
legen. Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde 
legt die Widersprüche der Bischöflichen Behörde 

mit seiner Stellungnahme vor, soweit er Wider-
sprüchen gegen Ortskirchensteuern nicht abhilft.

(3) Die Einlegung des Widerspruchs hat für die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 15

In den in § 14 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet 
über Widersprüche das Finanzamt bzw. die Oberfinanz-
direktion nach Anhörung der Bischöflichen Behörde. In 
den übrigen Fällen entscheidet die Bischöfliche Behörde. 
In den § 14 Abs. 2 aufgeführten Fällen entscheidet über 
Widersprüche im Falle der Verwaltung der Ortskirchen-
steuer durch die Gemeinde die Gemeindeverwaltung 
oder der Stadt- bzw. Kreisrechtsausschuss nach Anhö-
rung des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde und 
der Bischöflichen Behörde. In den übrigen Fällen des § 
14 Abs. 2 entscheidet die Bischöfliche Behörde.

§ 16

Gegen die Widerspruchsentscheidung steht dem Steu-
erpflichtigen innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Widerspruchsbescheides die Klage beim Verwal-
tungsgericht zu.

§ 17

(1) Für die Stundung, den Erlass und die Niederschla-
gung sind, unbeschadet der Regelung des § 11 
des Kirchensteuergesetzes, bei der Diözesankir-
chensteuer die Bischöfliche Behörde, bei der Orts-
kirchensteuer der Verwaltungsrat der Kirchenge-
meinde zuständig.

(2) Die Bischöfliche Behörde hat hinsichtlich der Di-
özesankirchensteuer das Recht, aus Billigkeits-
gründen über die Entscheidung der Finanzämter 
hinausgehende Billigkeitsmaßnahmen zu treffen.

F. Schlussbestimmungen

§ 18

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestim-
mungen dieser Kirchensteuerordnung finden auf die 
Gesamtverbände sinngemäße Anwendung. Die dem 
Verwaltungsrat der Kirchengemeinde zustehenden Be-
fugnisse werden von dem Verbandsausschuss wahrge-
nommen.
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§ 19

Die Kirchensteuerordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Mit gleichem Zeitpunkt wird die Kirchensteuerordnung 
vom 16. Dezember 2014 aufgehoben.

§ 20

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung im 
innerkirchlichen Bereich erforderlichen Bestimmungen 
werden von der Bischöflichen Behörde erlassen. 

Anlage: Tabelle für das besondere Kirchgeld ge-
mäß 2 Abs. 2 lit. c der Kirchensteuerordnung für 
die Diözese Limburg (hessischer Anteil)

Stufe

Bemessungsgrundlage (gemeinsam zu ver-

steuerndes Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG 

in Verbindung mit § 51a EStG in der jeweils 

geltenden Fassung)

jährliches beson-

deres Kirchgeld

Stufenuntergrenze Stufenobergrenze

1 40.000 € 47.499 € 96 €

2 47.500 € 59.999 € 156 €

3 60.000 € 72.499 € 276 €

4 72.500 € 84.999 € 396 €

5 85.000 € 97.499 € 540 €

6 97.500 € 109.999 € 696 €

7 110.000 € 134.999 € 840 €

8 135.000 € 159.999 € 1.200 €

9 160.000 € 184.999 € 1.560 €

10 185.000 € 209.999 € 1.860 €

11 210.000 € 259.999 € 2.220 €

12 260.000 € 309.999 € 2.940 €

13 310.000 € 3.600 €

Wiesbaden, den 10. Mai 2022   In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00193   Dr. Manuel Lösel

Nr. 31 Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (rheinland-pfälzischer Anteil)

Für den im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Anteil der 
Diözese Limburg wird folgende Kirchensteuerordnung 
erlassen:

A. Kirchensteuerpflicht

§ 1

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der 
röm.-kath. Kirche, die in der Diözese Limburg im 
Bereich des Landes Rheinland-Pfalz ihren Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der 
§§ 8 und 9 der Abgabenordnung vom 16.03.1976 
haben und unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig sind.

(2) Als Katholik gilt jeder, der durch die Taufe in der 
katholischen Kirche oder durch Übertritt von einer 
anderen Kirche oder christlichen Religionsgemein-
schaft oder nach empfangener Taufe durch Ein-
tritt oder durch Rücktritt der katholischen Kirche 
angehört und nicht nach den Bestimmungen des 
Staatsrechts sich von ihr losgesagt hat (aus der Kir-
che ausgetreten ist).

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche 
Maßnahmen, welche die kirchlichen Rechte von 
Steuerpflichtigen einschränken, nicht berührt.

B. Diözesan-Kirchensteuer

§ 2

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchenge-
meinden, der Diözese, des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen 
Werke und Einrichtungen, des überdiözesanen 
Finanzbedarfs sowie sonstiger kirchlicher Zwecke 
wird eine Diözesankirchensteuer erhoben.

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder ne-
beneinander erhoben als
a) Kirchensteuer vom Einkommen mit einem fes-

ten Hundertsatz der Einkommensteuer (Lohn-
steuer, Kapitalertragsteuer),

b) Kirchensteuer vom Vermögen mit einem fes-
ten Hundertsatz der Vermögenssteuer,

c) besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflich-
tigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner 
nicht kirchensteuerpflichtig ist.

(3) Der Hundertsatz der Diözesankirchensteuer wird 
vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums Lim-
burg und vom Bischof der Diözese Limburg ge-
mäß der Satzung des Diözesankirchensteuerrates 
des Bistums Limburg festgesetzt. Das besondere 
Kirchgeld (Abs. 2 lit. c) wird nach Maßgabe der 
Tabelle erhoben, die als Anlage dieser Kirchen-
steuerordnung zugefügt ist und damit einen Be-
standteil dieser Ordnung bildet.

(4) Der Diözesankirchensteuerbeschluss wird nach Ge-
nehmigung durch die Staatsbehörde im Amtsblatt 
der Diözese Limburg veröffentlicht. Der Diözesan-
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kirchensteuerbeschluss bleibt in Kraft, bis er durch 
einen neuen Beschluss abgeändert oder durch die 
staatliche Anerkennungsbehörde widerrufen wird.

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme 
oder Wiederaufnahme der in die kath. Kirche Auf-
genommenen oder Wiederaufgenommenen den 
staatlichen und gemeindlichen Steuer- und Meld-
ebehörden mitzuteilen; sie haben ferner die in die 
Kirche aufgenommenen oder wiederaufgenom-
menen Lohnsteuerpflichtigen anzuhalten, den 
Religionsvermerk bei den zuständigen staatlichen 
Stellen berichtigen zu lassen.

§ 3

(1) Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird 
entsprechend dem Budget der Diözese auf die Di-
özesanverwaltung, die Kirchengemeinden und die 
sonstigen Zwecke im Sinne von § 2 Abs. 1 aufge-
teilt.

(2) Über einen notwendigen Finanzausgleich zwi-
schen der Diözese Limburg und den anderen Di-
özesen, in denen Diözesankirchensteuer erhoben 
wird, einigen sich unter Voraussetzung der Ge-
genseitigkeit die Bischöfliche Behörde der Diözese 
Limburg und die anderen Diözesen.

C. Ortskirchensteuer

§ 4

(1) Die Kirchengemeinden der Diözese Limburg sind 
berechtigt, von den Katholiken, die der Kirchen-
gemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer zu er-
heben. Zur Ortskirchensteuer nach Maßgabe der 
Grundsteuermessbeträge können alle Katholiken 
herangezogen werden, die von einer Gemeinde 
zur Grundsteuer veranlagt werden.

(2) Von dieser Erhebung kann mit Zustimmung des 
Bischofs Gebrauch gemacht werden, soweit die 
Zuweisungen aus Diözesankirchensteuern und die 
sonstigen Einnahmen zur Deckung des ortskirchli-
chen Finanzbedarfs nicht ausreichen.

(3) Bestehen in einer politischen Gemeinde mehrere 
Kirchengemeinden, so sollen die Hundertsätze 
vom Grundsteuermessbetrag und das Kirchgeld 
in gleicher Höhe für die einzelnen Kirchengemein-
den festgesetzt werden.

§ 5

Die Ortskirchensteuer kann einzeln oder nebeneinander 
erhoben werden als

a) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit einem fes-
ten Hundertsatz der Grundsteuermessbeträge, 
soweit diese auf Grundbesitz in Rheinland-
Pfalz entfallen,

b) festes oder gestaffeltes Kirchgeld, unbescha-
det des besonderen Kirchgeldes.

§ 6

(1) Art und Höhe der Ortskirchensteuer werden durch 
Beschluss des Verwaltungsrates der Kirchengemein-
de festgesetzt. Der Ortskirchensteuerbeschluss be-
darf der Genehmigung der Bischöflichen Behörde 
und, soweit keine allgemeine staatliche Anerken-
nung vorliegt oder soweit die allgemein anerkann-
ten Sätze überschritten werden, der Anerkennung 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Er bleibt 
so lange in Kraft, bis er durch einen neuen Beschluss 
ersetzt oder durch die staatliche Anerkennungsbe-
hörde widerrufen wird. Auch die Bischöfliche Be-
hörde kann anstelle von Einzelgenehmigungen die 
Ortskirchensteuerbeschlüsse aller Kirchengemein-
den, die sich im Rahmen der staatlich allgemein an-
erkannten Sätze bewegen, durch Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Diözese allgemein genehmigen.

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluss ist in 
ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

D. Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer

§ 7

Die Veranlagung und Erhebung der Diözesankirchensteu-
er (§ 2 Abs. 2 lit. a, b, c) erfolgt nach den Vorschriften 
des Kirchensteuergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz 
vom 24. Februar 1971 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
1971 S. 59) in der jeweils gültigen Fassung und den dazu 
ergangenen Durchführungsvorschriften in der jeweils gel-
tenden Fassung. Für das besondere Kirchgeld gelten die 
Bestimmungen über die Einkommensteuer, soweit sich 
aus dem Kirchensteuergesetz oder aus dieser Kirchen-
steuerordnung nichts anderes ergibt.

§ 8

(1) Es ist zulässig, die Ortskirchensteuer nach dem 
Maßstab der Grundsteuermessbeträge auf das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen (Grund-
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steuermessbetrag A) oder auf das sonstige 
Grundvermögen (Grundsteuermessbetrag B) zu 
beschränken, oder diese beiden Vermögensarten 
mit verschieden hohen Hundertsätzen zur Kir-
chensteuer heranzuziehen.

(2) Die Ortskirchensteuer nach dem Maßstab der 
Grundsteuermessbeträge kann auf Antrag der Kir-
chengemeinde, in der der Grundstückseigentümer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
auch von der Kirchengemeinde des Belegenheitsor-
tes des Grundbesitzes verwaltet werden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Kirchengemeinde des Bele-
genheitsortes einer anderen Diözese angehört.

(3) Die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grund-
steuermessbeträge bemisst sich nach den Grund-
steuermessbeträgen, die einer Grundsteuerschuld 
des Kirchensteuerpflichtigen zugrunde zu legen 
sind. Soweit für mehrere Personen ein Grundsteuer-
messbetrag gemeinsam festzusetzen und ihrer ge-
meinsamen Grundsteuerschuld zugrunde zu legen 
ist, gilt als Grundsteuermessbetrag des einzelnen 
kirchensteuerpflichtigen Beteiligten der Teil des ge-
meinsamen Grundsteuermessbetrages, der auf ihn 
entfällt, wenn der gemeinsame Messbetrag in dem 
Verhältnis aufgeteilt wird, in dem die auf die ein-
zelnen Beteiligten entfallenden Anteile am festge-
stellten Einheitswert des Grundbesitzes zueinander 
stehen. Soweit für Ehegatten oder Lebenspartner, 
die zu Beginn des Steuerjahres beide kirchensteu-
erpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, 
oder für solche Ehegatten oder Lebenspartner und 
noch andere Personen ein Grundsteuermessbetrag 
gemeinsam festzusetzen und ihrer gemeinsamen 
Grundsteuerschuld zugrunde zu legen ist, bemisst 
sich die Kirchensteuer für den einzelnen Ehegatten 
oder Lebenspartner abweichend von Abs. 3 S. 1 
und 2 nach der Hälfte der auf die Ehegatten oder 
Lebenspartner nach Abs. 3 S. 2 insgesamt entfal-
lenden Teil des gemeinsamen Grundsteuermess-
betrages. Die Ehegatten oder Lebenspartner sind 
insoweit Gesamtschuldner. Gehören im Falle des 
Abs. 3 S. 3 die Ehegatten oder Lebenspartner ver-
schiedenen Kirchen an, so kann jeder von ihnen der 
Steuererhebung nach Abs. 3 S. 3 widersprechen 
und beantragen, dass die Kirchensteuer für jeden 
Ehegatten oder Lebenspartner nach Abs. 3 S. 1 und 
2 bemessen wird.

(4) Antragsberechtigte Kirchenbehörde für die Über-
nahme der Verwaltung der Kirchengrundsteuer 
durch die Gemeinden (§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 des 

Kirchensteuergesetzes vom 24. Februar 1971) ist 
das Bischöfliche Ordinariat in Limburg.

§ 9

(1) Das Kirchgeld wird erhoben von allen Mitgliedern 
der Kirchengemeinde, die bei Beginn des Kalender-
jahres das 18. Lebensjahr vollendet haben und im 
Vorjahr eigene Einkünfte oder Bezüge hatten, die zur 
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet 
waren. Unterhalt bei Tätigkeit im Haushalt oder im 
Betrieb desjenigen, der den Unterhalt gewährt, gilt 
als eigenes Einkommen. Dies gilt nicht für Ehegatten 
oder Lebenspartner ohne eigenes Einkommen.

(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der 
Kirchengemeinde enger als in Abs. 1 vorgesehen 
gefasst werden.

(3) Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im Sin-
ne von § 8 Nr. 1 i. V. m. den §§ 27 ff. SGB XII sind 
von der Entrichtung des Kirchgeldes befreit.

(4) Das Kirchgeld kann als festes Kirchgeld bis zum 
Höchstbetrag von € 6 jährlich erhoben werden. Es 
kann ferner als gestaffeltes Kirchgeld je nach Höhe 
der Einkünfte oder Bezüge (Abs. 1) oder des zur 
Einkommensteuer herangezogenen Einkommens 
oder nach anderen festen Maßstäben festge-
setzt werden, wobei der Mindestsatz € 3 und der 
Höchstsatz € 30 jährlich nicht übersteigen darf. 
Kirchengemeinden können an Stelle einer Orts-
kirchensteuer, die als Abgabe nach den Grund-
steuermessbeträgen erhoben wird, ein angemes-
sen gestaffeltes, nach festen und gleichmäßigen 
Grundsätzen festgestelltes Kirchgeld erheben, das 
an die Höchstgrenze von € 30 nicht gebunden ist, 
jedoch € 300 jährlich nicht übersteigen darf.

(5) Ehegatten oder Lebenspartner werden jeder für 
sich nach der in ihrer jeweiligen Person gegebenen 
Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld veranlagt.

§ 10

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die 
Grundsätze für die Staffelung in dem Beschluss über das 
Kirchgeld so angegeben werden, dass jeder Kirchgeld-
pflichtige die Höhe seines Kirchgeldes nachprüfen kann.

§ 11

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung 
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des Kirchgeldes bei Ehegatten oder Lebenspart-
nern diejenige Kirchengemeinde zuständig, in 
deren Bereich die Familie wohnt, und bei Ledigen 
diejenige Kirchengemeinde, von der aus der Kirch-
geldpflichtige seiner Beschäftigung nachgeht. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Bischöfliche Behörde.

(2) Wechselt ein Kirchgeldpflichtiger während des 
Jahres seinen Wohnsitz innerhalb des Landes 
Rheinland-Pfalz, so steht das Kirchgeld für das 
laufende Jahr derjenigen Kirchengemeinde zu, in 
deren Bereich der Kirchgeldpflichtige am 1. April 
seinen Wohnsitz hatte.

§ 12

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, 
Erhebung und Verwaltung der Kirchensteuer beteilig-
ten Personen sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften verpflichtet.

E. Rechtsmittel

§ 13

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer steht dem 
Kirchensteuerpflichtigen der Widerspruch nach Maßga-
be der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.01.1960 
(BGBl I S. 17) in der jeweils geltenden Fassung zu.

§ 14

(1) Widersprüche gegen die Diözesankirchensteuer 
sind beim Finanzamt einzulegen.

(2) Widersprüche gegen die Ortskirchensteuer sind 
beim veranlagenden Verwaltungsrat der Kirchen-
gemeinde oder im Falle der Verwaltung durch die 
Gemeinde bei der Gemeindeverwaltung einzu-
legen. Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde 
legt die Widersprüche der Bischöflichen Behörde 
mit seiner Stellungnahme vor, soweit er Wider-
sprüchen gegen Ortskirchensteuern nicht abhilft.

(3) Die Einlegung des Widerspruchs hat für die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 15

In den in § 14 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet 
über Widersprüche das Finanzamt bzw. das Landesamt 
für Steuern nach Anhörung der Bischöflichen Behörde. In 

den übrigen Fällen entscheidet die Bischöfliche Behörde. 
In den in § 14 Abs. 2 aufgeführten Fällen entscheidet 
über Widersprüche im Falle der Verwaltung der Ortskir-
chensteuer durch die Gemeinde, die Gemeindeverwal-
tung oder der Stadt- bzw. Kreisrechtsausschuss nach 
Anhörung des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde 
und der Bischöflichen Behörde. In den übrigen Fällen des 
§ 14 Abs. 2 entscheidet die Bischöfliche Behörde.

§ 16

Gegen die Widerspruchsentscheidung steht dem Steu-
erpflichtigen innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Widerspruchsbescheides die Klage beim Verwal-
tungsgericht zu.

§ 17

(1) Für die Stundung und den Erlass sind, unbescha-
det der Regelung des § 14 Abs. 4 des Kirchensteu-
ergesetzes, bei der Diözesankirchensteuer die Bi-
schöfliche Behörde, bei der Ortskirchensteuer der 
Verwaltungsrat der Kirchengemeinde zuständig.

(2) Die Bischöfliche Behörde hat hinsichtlich der Di-
özesankirchensteuer das Recht, aus Billigkeits-
gründen über die Entscheidung der Finanzämter 
hinausgehende Billigkeitsmaßnahmen zu treffen.

F. Schlussbestimmungen

§ 18

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestimmun-
gen dieser Kirchensteuerordnung finden auf die Gesamt-
verbände sinngemäße Anwendung. Die dem Verwal-
tungsrat der Kirchengemeinde zustehenden Befugnisse 
werden von dem Verbandsausschuss wahrgenommen.

§ 19

Die Kirchensteuerordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Mit gleichem Zeitpunkt wird die Kirchensteuerordnung 
vom 16. Dezember 2014 aufgehoben.

§ 20

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung im 
innerkirchlichen Bereich erforderlichen Bestimmungen 
werden von der Bischöflichen Behörde erlassen.

Limburg, 22. Dezember 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg
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Anlage: Tabelle zur Erhebung des Besonderen 
Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe gemäß 
§ 2 Abs. 2 lit. c der Kirchensteuerordnung für die 
Diözese Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) (ab 
01.01.2022)

Stufe

Bemessungsgrundlage (gemeinsam zu versteu-

erndes Einkommen unter sinngemäßer Anwen-

dung des § 51a Abs. 2 EStG)*

jährliches 

besonderes 

Kirchgeld
Stufenuntergrenze Stufenobergrenze

1 40.000 € 47.499 € 96 €

2 47.500 € 59.999 € 156 €

3 60.000 € 72.499 € 276 €

4 72.500 € 84.999 € 396 €

5 85.000 € 97.499 € 540 €

6 97.500 € 109.999 € 696 €

7 110.000 € 134.999 € 840 €

8 135.000 € 159.999 € 1.200 €

9 160.000 € 184.999 € 1.560 €

10 185.000 € 209.999 € 1.860 €

11 210.000 € 259.999 € 2.220 €

12 260.000 € 309.999 € 2.940 €

13 310.000 € 3.600 €

* Das nach Maßgabe des § 51a Abs. 2 EStG ermittelte 
gemeinsame zu versteuernde Einkommen erhöht sich 
um die nach § 32d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 EStG geson-
dert besteuerten Kapitalerträge des Kirchensteuerpflich-
tigen, wenn der Kirchensteuerpflichtige die Anrechnung 
der auf die gesondert besteuerten Kapitalerträge ent-
fallenden Kirchensteuer beantragt.

Staatliche Anerkennung

Für den im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Anteil der 
Diözese Limburg wird folgende Kirchensteuerordnung 
erlassen:

A. Kirchensteuerpflicht

§ 1

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der 
röm.-kath. Kirche, die in der Diözese Limburg im 
Bereich des Landes Rheinland-Pfalz ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der 
§§ 8 und 9 der Abgabenordnung vom 16.03.1976 
haben und unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig sind.

(2) Als Katholik gilt jeder, der durch die Taufe in der 
katholischen Kirche oder durch Übertritt von einer 

anderen Kirche oder christlichen Religionsgemein-
schaft oder nach empfangener Taufe durch Ein-
tritt oder durch Rücktritt der katholischen Kirche 
angehört und nicht nach den Bestimmungen des 
Staatsrechts sich von ihr losgesagt hat (aus der Kir-
che ausgetreten ist).

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche 
Maßnahmen, welche die kirchlichen Rechte von 
Steuerpflichtigen einschränken, nicht berührt.

B. Diözesan-Kirchensteuer

§ 2

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchenge-
meinden, der Diözese, des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen 
Werke und Einrichtungen, des überdiözesanen 
Finanzbedarfs sowie sonstiger kirchlicher Zwecke 
wird eine Diözesankirchensteuer erhoben.

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder ne-
beneinander erhoben als
a) Kirchensteuer vom Einkommen mit einem fes-

ten Hundertsatz der Einkommensteuer (Lohn-
steuer, Kapitalertragsteuer),

b) Kirchensteuer vom Vermögen mit einem fes-
ten Hundertsatz der Vermögenssteuer,

c) besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflich-
tigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner 
nicht kirchensteuerpflichtig ist.

(3) Der Hundertsatz der Diözesankirchensteuer wird 
vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums Lim-
burg und vom Bischof der Diözese Limburg ge-
mäß der Satzung des Diözesankirchensteuerrates 
des Bistums Limburg festgesetzt. Das besondere 
Kirchgeld (Abs. 2 lit. c) wird nach Maßgabe der 
Tabelle erhoben, die als Anlage dieser Kirchen-
steuerordnung zugefügt ist und damit einen Be-
standteil dieser Ordnung bildet.

(4) Der Diözesankirchensteuerbeschluss wird nach 
Genehmigung durch die Staatsbehörde im Amts-
blatt der Diözese Limburg veröffentlicht. Der Di-
özesankirchensteuerbeschluss bleibt in Kraft, bis 
er durch einen neuen Beschluss abgeändert oder 
durch die staatliche Anerkennungsbehörde wider-
rufen wird.

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme 
oder Wiederaufnahme der in die kath. Kirche Auf-
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genommenen oder Wiederaufgenommenen den 
staatlichen und gemeindlichen Steuer- und Meld-
ebehörden mitzuteilen; sie haben ferner die in die 
Kirche aufgenommenen oder wiederaufgenom-
menen Lohnsteuerpflichtigen anzuhalten, den 
Religionsvermerk bei den zuständigen staatlichen 
Stellen berichtigen zu lassen.

§ 3

(1) Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird 
entsprechend dem Budget der Diözese auf die Di-
özesanverwaltung, die Kirchengemeinden und die 
sonstigen Zwecke im Sinne von § 2 Abs. 1 aufge-
teilt.

(2) Über einen notwendigen Finanzausgleich zwi-
schen der Diözese Limburg und den anderen Di-
özesen, in denen Diözesankirchensteuer erhoben 
wird, einigen sich unter Voraussetzung der Ge-
genseitigkeit die Bischöfliche Behörde der Diözese 
Limburg und die anderen Diözesen.

C. Ortskirchensteuer

§ 4

(1) Die Kirchengemeinden der Diözese Limburg sind 
berechtigt, von den Katholiken, die der Kirchen-
gemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer zu er-
heben. Zur Ortskirchensteuer nach Maßgabe der 
Grundsteuermessbeträge können alle Katholiken 
herangezogen werden, die von einer Gemeinde 
zur Grundsteuer veranlagt werden.

(2) Von dieser Erhebung kann mit Zustimmung des 
Bischofs Gebrauch gemacht werden, soweit die 
Zuweisungen aus Diözesankirchensteuern und die 
sonstigen Einnahmen zur Deckung des ortskirchli-
chen Finanzbedarfs nicht ausreichen.

(3) Bestehen in einer politischen Gemeinde mehrere 
Kirchengemeinden, so sollen die Hundertsätze 
vom Grundsteuermessbetrag und das Kirchgeld 
in gleicher Höhe für die einzelnen Kirchengemein-
den festgesetzt werden.

§ 5

Die Ortskirchensteuer kann einzeln oder nebeneinander 
erhoben werden als

a) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit einem fes-

ten Hundertsatz der Grundsteuermessbeträge, 
soweit diese auf Grundbesitz in Rheinland-
Pfalz entfallen,

b) festes oder gestaffeltes Kirchgeld, unbescha-
det des besonderen Kirchgeldes.

§ 6

(1) Art und Höhe der Ortskirchensteuer werden 
durch Beschluss des Verwaltungsrates der Kir-
chengemeinde festgesetzt. Der Ortskirchensteu-
erbeschluss bedarf der Genehmigung der Bischöf-
lichen Behörde und, soweit keine allgemeine 
staatliche Anerkennung vorliegt oder soweit die 
allgemein anerkannten Sätze überschritten wer-
den, der Anerkennung der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion. Er bleibt so lange in Kraft, bis 
er durch einen neuen Beschluss ersetzt oder durch 
die staatliche Anerkennungsbehörde widerrufen 
wird. Auch die Bischöfliche Behörde kann anstelle 
von Einzelgenehmigungen die Ortskirchensteu-
erbeschlüsse aller Kirchengemeinden, die sich im 
Rahmen der staatlich allgemein anerkannten Sät-
ze bewegen, durch Bekanntmachung im Amts-
blatt der Diözese allgemein genehmigen.

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluss ist in 
ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

D. Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer

§ 7

Die Veranlagung und Erhebung der Diözesankir-
chensteuer (§ 2 Abs. 2 lit. a, b, c) erfolgt nach den 
Vorschriften des Kirchensteuergesetzes des Landes 
Rheinland-Pfalz vom 24. Februar 1971 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt 1971 S. 59) in der jeweils gültigen 
Fassung und den dazu ergangenen Durchführungs-
vorschriften in der jeweils geltenden Fassung. Für das 
besondere Kirchgeld gelten die Bestimmungen über die 
Einkommensteuer, soweit sich aus dem Kirchensteu-
ergesetz oder aus dieser Kirchensteuerordnung nichts 
anderes ergibt.

§ 8

(1) Es ist zulässig, die Ortskirchensteuer nach dem 
Maßstab der Grundsteuermessbeträge auf das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen (Grund-
steuermessbetrag A) oder auf das sonstige 
Grundvermögen (Grundsteuermessbetrag B) zu 
beschränken, oder diese beiden Vermögensarten 
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mit verschieden hohen Hundertsätzen zur Kir-
chensteuer heranzuziehen.

(2) Die Ortskirchensteuer nach dem Maßstab der 
Grundsteuermessbeträge kann auf Antrag der 
Kirchengemeinde, in der der Grundstückseigen-
tümer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, auch von der Kirchengemeinde des 
Belegenheitsortes des Grundbesitzes verwaltet 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Kirchen-
gemeinde des Belegenheitsortes einer anderen 
Diözese angehört.

(3) Die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grund-
steuermessbeträge bemisst sich nach den Grund-
steuermessbeträgen, die einer Grundsteuerschuld 
des Kirchensteuerpflichtigen zugrunde zu legen 
sind. Soweit für mehrere Personen ein Grundsteuer-
messbetrag gemeinsam festzusetzen und ihrer ge-
meinsamen Grundsteuerschuld zugrunde zu legen 
ist, gilt als Grundsteuermessbetrag des einzelnen 
kirchensteuerpflichtigen Beteiligten der Teil des ge-
meinsamen Grundsteuermessbetrages, der auf ihn 
entfällt, wenn der gemeinsame Messbetrag in dem 
Verhältnis aufgeteilt wird, in dem die auf die ein-
zelnen Beteiligten entfallenden Anteile am festge-
stellten Einheitswert des Grundbesitzes zueinander 
stehen. Soweit für Ehegatten oder Lebenspartner, 
die zu Beginn des Steuerjahres beide kirchensteu-
erpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, 
oder für solche Ehegatten oder Lebenspartner und 
noch andere Personen ein Grundsteuermessbetrag 
gemeinsam festzusetzen und ihrer gemeinsamen 
Grundsteuerschuld zugrunde zu legen ist, bemisst 
sich die Kirchensteuer für den einzelnen Ehegatten 
oder Lebenspartner abweichend von Abs. 3 S. 1 
und 2 nach der Hälfte der auf die Ehegatten oder 
Lebenspartner nach Abs. 3 S. 2 insgesamt entfal-
lenden Teil des gemeinsamen Grundsteuermess-
betrages. Die Ehegatten oder Lebenspartner sind 
insoweit Gesamtschuldner. Gehören im Falle des 
Abs. 3 S. 3 die Ehegatten oder Lebenspartner ver-
schiedenen Kirchen an, so kann jeder von ihnen der 
Steuererhebung nach Abs. 3 S. 3 widersprechen 
und beantragen, dass die Kirchensteuer für jeden 
Ehegatten oder Lebenspartner nach Abs. 3 S. 1 und 
2 bemessen wird.

(4) Antragsberechtigte Kirchenbehörde für die Über-
nahme der Verwaltung der Kirchengrundsteuer 
durch die Gemeinden (§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 des 
Kirchensteuergesetzes vom 24. Februar 1971) ist 
das Bischöfliche Ordinariat in Limburg.

§ 9

(1) Das Kirchgeld wird erhoben von allen Mitgliedern 
der Kirchengemeinde, die bei Beginn des Kalen-
derjahres das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
im Vorjahr eigene Einkünfte oder Bezüge hatten, 
die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder 
geeignet waren. Unterhalt bei Tätigkeit im Haus-
halt oder im Betrieb desjenigen, der den Unterhalt 
gewährt, gilt als eigenes Einkommen. Dies gilt 
nicht für Ehegatten oder Lebenspartner ohne ei-
genes Einkommen.

(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der 
Kirchengemeinde enger als in Abs. 1 vorgesehen 
gefasst werden.

(3) Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im Sin-
ne von § 8 Nr. 1 i. V. m. den §§ 27 ff. SGB XII sind 
von der Entrichtung des Kirchgeldes befreit.

(4) Das Kirchgeld kann als festes Kirchgeld bis zum 
Höchstbetrag von € 6 jährlich erhoben werden. Es 
kann ferner als gestaffeltes Kirchgeld je nach Höhe 
der Einkünfte oder Bezüge (Abs. 1) oder des zur 
Einkommensteuer herangezogenen Einkommens 
oder nach anderen festen Maßstäben festge-
setzt werden, wobei der Mindestsatz € 3 und der 
Höchstsatz € 30 jährlich nicht übersteigen darf. 
Kirchengemeinden können an Stelle einer Orts-
kirchensteuer, die als Abgabe nach den Grund-
steuermessbeträgen erhoben wird, ein angemes-
sen gestaffeltes, nach festen und gleichmäßigen 
Grundsätzen festgestelltes Kirchgeld erheben, das 
an die Höchstgrenze von € 30 nicht gebunden ist, 
jedoch € 300 jährlich nicht übersteigen darf.

(5) Ehegatten oder Lebenspartner werden jeder für 
sich nach der in ihrer jeweiligen Person gegebenen 
Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld veranlagt.

§ 10

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die 
Grundsätze für die Staffelung in dem Beschluss über das 
Kirchgeld so angegeben werden, dass jeder Kirchgeld-
pflichtige die Höhe seines Kirchgeldes nachprüfen kann.

§ 11

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung 
des Kirchgeldes bei Ehegatten oder Lebenspart-
nern diejenige Kirchengemeinde zuständig, in 
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deren Bereich die Familie wohnt, und bei Ledigen 
diejenige Kirchengemeinde, von der aus der Kirch-
geldpflichtige seiner Beschäftigung nachgeht. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Bischöfliche Behörde.

(2) Wechselt ein Kirchgeldpflichtiger während des 
Jahres seinen Wohnsitz innerhalb des Landes 
Rheinland-Pfalz, so steht das Kirchgeld für das 
laufende Jahr derjenigen Kirchengemeinde zu, in 
deren Bereich der Kirchgeldpflichtige am 1. April 
seinen Wohnsitz hatte.

§ 12

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, 
Erhebung und Verwaltung der Kirchensteuer beteilig-
ten Personen sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften verpflichtet.

E. Rechtsmittel

§ 13

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer steht dem 
Kirchensteuerpflichtigen der Widerspruch nach Maßga-
be der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.01.1960 
(BGBl I S. 17) in der jeweils geltenden Fassung zu.

§ 14

(1) Widersprüche gegen die Diözesankirchensteuer 
sind beim Finanzamt einzulegen.

(2) Widersprüche gegen die Ortskirchensteuer sind 
beim veranlagenden Verwaltungsrat der Kirchen-
gemeinde oder im Falle der Verwaltung durch die 
Gemeinde bei der Gemeindeverwaltung einzu-
legen. Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde 
legt die Widersprüche der Bischöflichen Behörde 
mit seiner Stellungnahme vor, soweit er Wider-
sprüchen gegen Ortskirchensteuern nicht abhilft.

(3) Die Einlegung des Widerspruchs hat für die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 15

In den in § 14 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet 
über Widersprüche das Finanzamt bzw. das Landesamt 
für Steuern nach Anhörung der Bischöflichen Behörde. 
In den übrigen Fällen entscheidet die Bischöfliche Be-
hörde. In den in § 14 Abs. 2 aufgeführten Fällen ent-

scheidet über Widersprüche im Falle der Verwaltung der 
Ortskirchensteuer durch die Gemeinde, die Gemeinde-
verwaltung oder der Stadt- bzw. Kreisrechtsausschuss 
nach Anhörung des Verwaltungsrates der Kirchenge-
meinde und der Bischöflichen Behörde. In den übrigen 
Fällen des § 14 Abs. 2 entscheidet die Bischöfliche Be-
hörde.

§ 16

Gegen die Widerspruchsentscheidung steht dem Steu-
erpflichtigen innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Widerspruchsbescheides die Klage beim Verwal-
tungsgericht zu.

§ 17

(1) Für die Stundung und den Erlass sind, unbescha-
det der Regelung des § 14 Abs. 4 des Kirchensteu-
ergesetzes, bei der Diözesankirchensteuer die Bi-
schöfliche Behörde, bei der Ortskirchensteuer der 
Verwaltungsrat der Kirchengemeinde zuständig.

(2) Die Bischöfliche Behörde hat hinsichtlich der Di-
özesankirchensteuer das Recht, aus Billigkeits-
gründen über die Entscheidung der Finanzämter 
hinausgehende Billigkeitsmaßnahmen zu treffen.

F. Schlussbestimmungen

§ 18

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestim-
mungen dieser Kirchensteuerordnung finden auf die 
Gesamtverbände sinngemäße Anwendung. Die dem 
Verwaltungsrat der Kirchengemeinde zustehenden Be-
fugnisse werden von dem Verbandsausschuss wahrge-
nommen.

§ 19

Die Kirchensteuerordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Mit gleichem Zeitpunkt wird die Kirchensteuerordnung 
vom 16. Dezember 2014 aufgehoben.

§ 20

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung im 
innerkirchlichen Bereich erforderlichen Bestimmungen 
werden von der Bischöflichen Behörde erlassen.

Limburg, 22. Dezember 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg
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Anlage: Tabelle zur Erhebung des Besonderen Kirch-
gelds in glaubensverschiedener Ehe gemäß § 2 Abs. 2 
lit. c der Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg 
(rheinland-pfälzischer Anteil) (ab 01.01.2022)

Stufe

Bemessungsgrundlage (gemeinsam zu versteu-

erndes Einkommen unter sinngemäßer Anwen-

dung des § 51a Abs. 2 EStG)*

jährliches 

besonderes 

Kirchgeld
Stufenuntergrenze Stufenobergrenze

1 40.000 € 47.499 € 96 €

2 47.500 € 59.999 € 156 €

3 60.000 € 72.499 € 276 €

4 72.500 € 84.999 € 396 €

5 85.000 € 97.499 € 540 €

6 97.500 € 109.999 € 696 €

7 110.000 € 134.999 € 840 €

8 135.000 € 159.999 € 1.200 €

9 160.000 € 184.999 € 1.560 €

10 185.000 € 209.999 € 1.860 €

11 210.000 € 259.999 € 2.220 €

12 260.000 € 309.999 € 2.940 €

13 310.000 € 3.600 €

* Das nach Maßgabe des § 51a Abs. 2 EStG ermittelte 
gemeinsame zu versteuernde Einkommen erhöht sich 
um die nach § 32d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 EStG geson-
dert besteuerten Kapitalerträge des Kirchensteuerpflich-
tigen, wenn der Kirchensteuerpflichtige die Anrechnung 
der auf die gesondert besteuerten Kapitalerträge ent-
fallenden Kirchensteuer beantragt.

Die vorstehende Kirchensteuerordnung für die Diözese 
Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) vom 22. Dezem-
ber 2021 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG 
vom 24. Februar 1971 (GVBI. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 19. Januar 2022

Ministerium für Wissenschaft  Ministerium der Finanzen

und Gesundheit Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Jana Schneiß  Dr. Stefan Breinersdorfer

Nr. 32 Diözesankirchensteuerbeschluss vom 10. No-
vember 2020 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2021 für das Bistum Limburg (hessischer Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das Rechnungs-
jahr (Kalenderjahr) 2021:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2021.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
der Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des hessi-
schen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Fe-
bruar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (hessischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen Bestandteil 
der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2021 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich genehmigt sind.

Limburg, 10. November 2020 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Genehmigung

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), ge-
nehmige ich folgenden, vom Diözesankirchensteuerrat 
des Bistums Limburg erlassenen Diözesankirchensteu-
erbeschluss für das Bistum Limburg (hessischer Anteil) 
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2021:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2021.
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Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
der Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des hessi-
schen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Fe-
bruar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (hessischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen Bestandteil 
der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2021 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich genehmigt sind.

Wiesbaden, den 30. Dezember 2020  In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00179   Dr. Manuel Lösel

Nr. 33 Genehmigung von Ortskirchensteuer – Be-
schlüsse der Kirchengemeinden im hessischen An-
teil des Bistums Limburg für das Jahr 2021

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (hessi-
scher Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt 
vom 16. Dezember 2014 Ortskirchensteuerbeschlüsse 
der Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der nach-
folgend aufgelisteten staatlich allgemein anerkannten 
Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Ländliche Kirchengemeinden können an Stelle einer 
Ortskirchensteuer, die als Abgabe nach den Grundsteu-
ermessbeträgen erhoben wird, ein gestaffeltes Kirchgeld 
erheben, das 300 Euro jährlich nicht übersteigen darf.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2021.

Limburg, 10. November 2020 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Genehmigung

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), 
genehmige ich für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2021 alle Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden des 
Bistums Limburg (hessischer Anteil), die als Ortskirchen-
steuer die Erhebung eines Kirchgeldes und einer Abga-
be nach den Grundsteuermessbeträgen vorsehen, im 
Rahmen nachstehender Sätze:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Ländliche Kirchengemeinden können an Stelle einer 
Ortskirchensteuer, die als Abgabe nach den Grundsteu-
ermessbeträgen erhoben wird, ein gestaffeltes Kirchgeld 
erheben, das 300 Euro jährlich nicht übersteigen darf.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2021.

Wiesbaden, den 30. Dezember 2020  In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00179  Dr. Manuel Lösel
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Nr. 34 Diözesankirchensteuerbeschluss vom 10. No-
vember 2020 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2021 für das Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer 
Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2021:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2021. 

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Ver-
mögen wird nicht erhoben. 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rhein-
land-pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Feb-
ruar 1971) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (rheinland-pfälzischer Anteil) in der jeweils gülti-
gen Fassung, zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen 
Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2021 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Limburg, 10. November 2020 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Anerkennung

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2021:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2021. 

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Ver-
mögen wird nicht erhoben. 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rhein-
land-pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Feb-
ruar 1971) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (rheinland-pfälzischer Anteil) in der jeweils gülti-
gen Fassung, zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen 
Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2021 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Limburg, 10. November 2020 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Der vorstehende Diözesankirchensteuerbeschluss für 
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2021 für das Bistum 
Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) vom 10. Novem-
ber 2020 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG 
vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, 3. Dezember 2020

Ministerium für Wissenschaft,  Ministerium der Finanzen

Weiterbildung und Kultur  Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Dominik Brill  Dr. Stefan Breinersdorfer
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Nr. 35 Genehmigung von Ortskirchensteuer – Be-
schlüsse der Kirchengemeinden im rheinland-pfäl-
zischen Anteil des Bistums Limburg für das Jahr 
2021

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (rhein-
land-pfälzischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014 Ortskirchensteuerbe-
schlüsse der Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der 
nachfolgend aufgelisteten staatlich allgemein anerkann-
ten Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2021.

Limburg, 10. November 2020 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Anerkennung

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (rhein-
land-pfälzischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014 Ortskirchensteuer-
beschlüsse der Kirchengemeinden, die sich im Rah-
men der nachfolgend aufgelisteten staatlich allgemein 
anerkannten Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall 
genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2021.

Limburg, 10. November 2020 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Die vorstehenden Beschlüsse der Kirchengemeinden im 
rheinland-pfälzischen Anteil des Bistums Limburg für 
das Jahr 2021 vom 10. November 2020 werden hiermit 
gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 KiStG vom 24. Februar 1971 
(GVBl. S. 59) allgemein anerkannt.

Mainz, 3. Dezember 2020

Ministerium für Wissenschaft,  Ministerium der Finanzen

Weiterbildung und Kultur  Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Dominik Brill  Dr. Stefan Breinersdorfer

Nr. 36 Diözesankirchensteuerbeschluss vom 20. No-
vember 2021 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2022 für das Bistum Limburg (hessischer Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das Rechnungs-
jahr (Kalenderjahr) 2022:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2022.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. der 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Einkom-
mensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz 
oder der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a 
Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird 
der Hebesatz auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohn-
steuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Verein-
fachungsregelung nach Nummer 1 des gleich lautenden 
Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer 
vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.
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Das besondere Kirchgeld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des hessi-
schen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Fe-
bruar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (hessischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen Bestandteil 
der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2022 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich genehmigt sind.

Limburg, 20. November 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Genehmigung

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), ge-
nehmige ich folgenden, vom Diözesankirchensteuerrat 
des Bistums Limburg erlassenen Diözesankirchensteu-
erbeschluss für das Bistum Limburg (hessischer Anteil) 
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2022:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2022.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
der Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht. 

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§.2 Abs. 1 Nr. 5 des hessi-
schen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Fe-
bruar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-

burg (hessischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen Bestandteil 
der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2022 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich genehmigt sind.

Wiesbaden, den 12. Juli 2022   In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00189  Dr. Manuel Lösel

Nr. 37 Genehmigung von Ortskirchensteuer – Be-
schlüsse der Kirchengemeinden im hessischen An-
teil des Bistums Limburg für das Jahr 2022

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (hessi-
scher Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt 
vom 16. Dezember 2014 Ortskirchensteuerbeschlüsse 
der Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der nach-
folgend aufgelisteten staatlich allgemein anerkannten 
Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Ländliche Kirchengemeinden können an Stelle einer 
Ortskirchensteuer, die als Abgabe nach den Grundsteu-
ermessbeträgen erhoben wird, ein gestaffeltes Kirchgeld 
erheben, das 300 Euro jährlich nicht übersteigen darf.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2022.

Limburg, 20. November 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Genehmigung

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
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meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), 
genehmige ich für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2022 alle Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden des 
Bistums Limburg (hessischer Anteil), die als Ortskirchen-
steuer die Erhebung eines Kirchgeldes und einer Abga-
be nach den Grundsteuermessbeträgen vorsehen, im 
Rahmen nachstehender Sätze:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Ländliche Kirchengemeinden können an Stelle einer 
Ortskirchensteuer, die als Abgabe nach den Grundsteu-
ermessbeträgen erhoben wird, ein gestaffeltes Kirchgeld
erheben, das 300 Euro jährlich nicht übersteigen darf.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2022

Wiesbaden, den 21. Juli 2022   In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00189  Dr. Manuel Lösel

Nr. 38 Diözesankirchensteuerbeschluss vom 20. No-
vember 2021 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2022 für das Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer 
Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2022:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2022. 

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Ein-

kommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Ver-
mögen wird nicht erhoben. 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rhein-
land-pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Feb-
ruar 1971) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (rheinland-pfälzischer Anteil) in der jeweils gülti-
gen Fassung, zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen 
Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2022 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Limburg, 20. November 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Anerkennung

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2022:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2022. 

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.
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Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Ver-
mögen wird nicht erhoben. 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rhein-
land-pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Feb-
ruar 1971) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (rheinland-pfälzischer Anteil) in der jeweils gülti-
gen Fassung, zuletzt vom 16. Dezember 2014, die einen 
Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2022 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der vorstehende Diözesankirchensteuerbeschluss für 
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2022 für das Bistum 
Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) vom 20. Novem-
ber 2021 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG 
vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 19. Januar 2022

Ministerium für Wissenschaft  Ministerium der Finanzen

und Gesundheit Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Jana Schneiß  Dr. Stefan Breinersdorfer

Nr. 39 Genehmigung von Ortskirchensteuer – Be-
schlüsse der Kirchengemeinden im rheinland-pfäl-
zischen Anteil des Bistums Limburg für das Jahr 
2022

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (rhein-
land-pfälzischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014 Ortskirchensteuer-
beschlüsse der Kirchengemeinden, die sich im Rah-
men der nachfolgend aufgelisteten staatlich allgemein 
anerkannten Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall 
genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2022.

Limburg, 18. Dezember 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Anerkennung

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (rhein-
land-pfälzischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 16. Dezember 2014 Ortskirchensteuer-
beschlüsse der Kirchengemeinden, die sich im Rah-
men der nachfolgend aufgelisteten staatlich allgemein 
anerkannten Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall 
genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2022.

Die vorstehenden Beschlüsse der Kirchengemeinden im 
rheinland-pfälzischen Anteil des Bistums Limburg für 
das Jahr 2022 vom 18. Dezember 2021 werden hiermit 
gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 KiStG vom 24. Februar 1971 
(GVBl. S. 59) allgemein anerkannt.

Mainz, den 31. Januar 2022

Ministerium für Wissenschaft  Ministerium der Finanzen

und Gesundheit Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Jana Schneiß  Dr. Stefan Breinersdorfer
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Nr. 40 Diözesankirchensteuerbeschluss vom 10. De-
zember 2022 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2023 für das Bistum Limburg (hessischer Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das Rechnungs-
jahr (Kalenderjahr) 2023:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2023.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
der Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des hessi-
schen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Fe-
bruar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (hessischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 22. Dezember 2021, die einen Bestandteil 
der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2023 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich genehmigt sind.

Limburg, 10. Dezember 2022 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Genehmigung

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), ge-

nehmige ich folgenden, vom Diözesankirchensteuerrat 
des Bistums Limburg erlassenen Diözesankirchensteu-
erbeschluss für das Bistum Limburg (hessischer Anteil) 
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2023:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2023.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
der Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des hessi-
schen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Fe-
bruar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (hessischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 22. Dezember 2021, die einen Bestandteil 
der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2023 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich genehmigt sind.

Wiesbaden, den 16. Januar 2023   In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00210  Dr. Manuel Lösel

Nr. 41 Genehmigung von Ortskirchensteuer – Be-
schlüsse der Kirchengemeinden im hessischen An-
teil des Bistums Limburg für das Jahr 2023

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (hessi-
scher Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt 
vom 22. Dezember 2021 Ortskirchensteuerbeschlüsse 
der Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der nach-
folgend aufgelisteten staatlich allgemein anerkannten 
Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall genehmigen:
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1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Ländliche Kirchengemeinden können an Stelle einer 
Ortskirchensteuer, die als Abgabe nach den Grund-
steuermessbeträgen erhoben wird, ein gestaffeltes 
Kirchgeld erheben, das 300 Euro jährlich nicht über-
steigen darf.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2023.

Limburg, 10. Dezember 2022 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Genehmigung

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) 
in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBl. S. 146), 
genehmige ich für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2023 alle Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden im 
hessischen Anteil des Bistums Limburg für das Jahr 
2023, die als Ortskirchensteuer die Erhebung eines 
Kirchgeldes und einer Abgabe nach den Grundsteu-
ermessbeträgen vorsehen, im Rahmen nachstehender 
Sätze:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Ländliche Kirchengemeinden können an Stelle einer 
Ortskirchensteuer, die als Abgabe nach den Grundsteu-

ermessbeträgen erhoben wird, ein gestaffeltes Kirchgeld 
erheben, das 300 Euro jährlich nicht übersteigen darf.
Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2023.

Wiesbaden, den 16. Januar 2023   In Vertretung:

Az.: Z.4 – 870.400.000-00210  Dr. Manuel Lösel

Nr. 42 Diözesankirchensteuerbeschluss vom 10. De-
zember 2022 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 
2023 für das Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer 
Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2023:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2023. 

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Ver-
mögen wird nicht erhoben. 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rhein-
land-pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Feb-
ruar 1971) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 
3 Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese 
Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) in der jeweils 
gültigen Fassung, zuletzt vom 22. Dezember 2021, 
die einen Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2023 weiter erhoben, falls zu 
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dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Limburg, 10. Dezember 2022 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Anerkennung

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg er-
lässt folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das 
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2023:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Ein-
kommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2023. 

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den 
Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. In den Fällen der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommen-
steuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkom-
mensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Ein-
kommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der 
Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach 
Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 
(BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Ver-
mögen wird nicht erhoben. 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rhein-
land-pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Feb-
ruar 1971) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Lim-
burg (rheinland-pfälzischer Anteil) in der jeweils gülti-
gen Fassung, zuletzt vom 22. Dezember 2021, die einen 
Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2023 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der vorstehende Diözesankirchensteuerbeschluss für 
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2023 für das Bistum 
Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) vom 10. Dezem-
ber 2022 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG 
vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 3. Januar 2023

Ministerium für Wissenschaft  Ministerium der Finanzen

und Gesundheit Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Dominik Brill  Dr. Stefan Breinersdorfer

Nr. 43 Genehmigung von Ortskirchensteuer – Be-
schlüsse der Kirchengemeinden im rheinland-pfäl-
zischen Anteil des Bistums Limburg für das Jahr 
2023

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (rhein-
land-pfälzischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 22. Dezember 2021 Ortskirchensteuerbe-
schlüsse der Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der 
nachfolgend aufgelisteten staatlich allgemein anerkann-
ten Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,

2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2023.

Limburg, 10. Dezember 2022 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg

Staatliche Anerkennung

Das Bischöfliche Ordinariat kann gemäß § 6 der Kir-
chensteuerordnung für die Diözese Limburg (rhein-
land-pfälzischer Anteil) in der jeweils gültigen Fassung, 
zuletzt vom 22. Dezember 2021 Ortskirchensteuerbe-
schlüsse der Kirchengemeinden, die sich im Rahmen der 
nachfolgend aufgelisteten staatlich allgemein anerkann-
ten Sätze bewegen, weiterhin im Einzelfall genehmigen:

1. Ortskirchensteuer vom Grundbesitz bis zu 20 v. H. 
der Grundsteuermessbeträge,
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2. Ortskirchensteuer als festes Kirchgeld bis zu einem 
Höchstbetrag von 6 Euro jährlich,

3. als gestaffeltes Kirchgeld mit einem Mindestsatz 
von 3 Euro und einem Höchstsatz bis zu 30 Euro 
jährlich.

Die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bedarf 
im Einzelfall einer Genehmigung durch das Bischöfliche 
Ordinariat Limburg.

Die für den jeweiligen Einzelfall erteilte Genehmigung 
gilt nur für das Steuerjahr (Kalenderjahr) 2023.

Die vorstehenden Beschlüsse der Kirchengemeinden im 
rheinland-pfälzischen Anteil des Bistums Limburg für 
das Jahr 2023 vom 10. Dezember 2022 werden hiermit 
gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 KiStG vom 24. Februar 1971 
(GVBl. S. 59) allgemein anerkannt.

Mainz, den 3. Januar 2023

Ministerium für Wissenschaft  Ministerium der Finanzen

und Gesundheit Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz

Im Auftrag   Im Auftrag

Dominik Brill  Dr. Stefan Breinersdorfer

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 44 Aufhebung der Dienstanweisung des Gene-
ralvikars vom 31. Mai 2022 für die Pfarreien zum 
Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) ab 
dem 31. Mai 2022

Mit Termin 15. Februar 2023 wurde die Dienstanwei-
sung des Generalvikars vom 31. Mai 2022 für die Pfar-
reien zum Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
ab dem 31. Mai 2022 außer Kraft gesetzt.

Nr. 45 Allgemeines Ausführungsdekret zum Ein-
trag der Taufe in das Taufbuch in speziellen Fällen 
und zum Erstellen von Taufurkunden und Taufbe-
scheinigungen

Erläuterungen

Im Vorgriff auf den Erlass eines eigenständigen Gesetzes 
für die Führung der Kirchenbücher im Bistum Limburg 
werden mit dem Allgemeinen Ausführungsdekret zum 
Eintrag der Taufe in das Taufbuch in speziellen Fällen 
und zum Erstellen von Taufurkunden und Taufbeschei-

nigungen einige in der Praxis besonders klärungsbe-
dürftiger Fragestellungen einer transparenten Regelung 
zugeführt.

Das Ausführungsdekret beachtet hierbei die Vorgaben 
des Kirchenrechts wie auch des staatlichen Rechts. Ne-
ben Begriffsdefinitionen geht es bei diesen Regelungen 
um den Eintrag der Taufe bei Vorliegen eines Adopti-
onsverhältnisses, den Eintrag der Taufe von Kindern 
gleichgeschlechtlicher Paare, die Eintragungen in die 
Kirchenbücher mit Blick auf Personen, deren Geschlecht 
personenstandsrechtlich geändert wurde sowie von Per-
sonen, die weder dem weiblichen noch dem männlichen 
Geschlecht zugeordnet werden können. Das Ausfüh-
rungsdekret bestimmt weiter, was hinsichtlich des ggf. 
erforderlichen Sperrvermerkes, der Geheimhaltung und 
der Geltung von Schutzfristen zu beachten ist. Für die 
Praxis hilfreich dürften auch die Bestimmungen sein, wie 
mit fehlerhaften Eintragungen in Kirchenbüchern umzu-
gehen ist und wie bei Unklarheiten vorzugehen ist. 

Allgemeines Ausführungsdekret

Auf der Grundlage der Vorgaben des universalen Kir-
chenrechts und unter Berücksichtigung der vorhan-
denen partikularrechtlichen Regelungen sowie unter 
Beachtung des staatlichen Rechts, insbesondere des 
Gesetzes über die religiöse Kindererziehung (RelKErzG), 
werden für die Kirchenbücher in den Pfarreien und den 
Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache (mis-
siones cum cura animarum) des Bistums Limburg zum 
Eintrag der Taufe in das Taufbuch in speziellen Fällen 
und zum Erstellen von Taufurkunden und Taufbeschei-
nigungen nachfolgende Regelungen getroffen: 

Teil A – Begriffsdefinitionen, staatliche Regelungen zum 
Sorgerecht 

§ 1 – Begriffsdefinition

Die Begriffe „Eltern“ und „Elternteil“ bezeichnen die 
leiblichen Eltern. Die Begriffe „Vater“ bzw. „Mutter“ 
bezeichnen ausschließlich den leiblichen Vater oder die 
leibliche Mutter. Sind auch andere Personen, die an El-
tern statt treten können, zu bezeichnen, wird der Be-
griff „sorgeberechtigte Personen“ verwendet; insbeson-
dere muss diesen Personen das Sorgerecht in religiösen 
Angelegenheiten des Kindes zukommen.

§ 2 – Notwendigkeit des Personensorgerechtes

(1) Für die Taufanmeldung muss eine Zustimmungser-
klärung der sorgeberechtigten Personen vorliegen 
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(Vgl. § 1 RelKErzG). Das alleinige Personensorge-
recht ist nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt ent-
weder durch Vorlage einer Urkunde oder durch Er-
klärung gegenüber der Pfarrei bzw. Gemeinde von 
Katholiken anderer Muttersprache. Hat eine Person 
das sog. kleine Sorgerecht „für Angelegenheiten 
des täglichen Lebens des Kindes“ (vgl. § 1687b 
BGB), so genügt dies nicht für die Zustimmung zur 
Taufe – abgesehen vom Fall der Nottaufe.

(2) Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und 
die Pflicht, für das Kind zu sorgen, neben einem 
dem Kinde bestellten Vormund oder Pfleger zu, so 
geht bei einer Meinungsverschiedenheit über die 
Bestimmung des religiösen Bekenntnisses, in dem 
das Kind erzogen werden soll, die Meinung des 
Vaters oder der Mutter vor, es sei denn, dass dem 
Vater oder der Mutter das Recht der religiösen Er-
ziehung auf Grund von § 1666 BGB entzogen ist 
(vgl. § 3 Abs. 1 RelKErzG).

(3) Steht die Sorge für ein Kind einem Vormund oder 
Pfleger allein zu, so hat dieser auch über die reli-
giöse Erziehung des Kindes zu bestimmen. Er be-
darf dazu der Genehmigung des Familiengerichts 
(vgl. § 3 Abs. 2 RelKErzG). Hingegen kann er eine 
schon erfolgte Bestimmung über die religiöse Er-
ziehung nicht ändern.

§ 3 – Urkunden bzw. Bescheinigungen, Definition

(1) Es ist zwischen Taufurkunden (testimonium bap-
tismi) und Taufbescheinigungen (litterae baptis-
males) zu unterscheiden.

Eine Taufurkunde (testimonium baptismi) ist ein 
Auszug aus dem Taufbuch (Extractus e libro bap-
tismorum). Sie muss vollständig sein und ggf. in 
der Spalte „Bemerkungen“ „weitere Angaben 
vorhanden“ (ceteri annotationes adsunt) enthal-
ten. 

Taufbescheinigungen (litterae baptismales) bestä-
tigen amtlich folgende Fakten: Taufdaten (Datum, 
Pfarrei, Kirche [bzw. Ort der Taufe], Taufspender, 
Registernummer des Taufbuchs), Vorname, Name 
und Geburtsdatum des Täuflings. Die Angabe von 
Vornamen Name und Geschlecht des Täuflings 
kann anhand vorliegender staatlicher Urkunden 
erfolgen, sofern eine Identifikation über die Regis-
ternummer des Taufbuchs möglich ist. Auf einer 
Taufbescheinigung ist folgender Text zu dokumen-
tieren: „Diese Urkunde ist kein Ledigenstandsnach-

weis und kein Zeugnis im Sinne des c. 1050 n. 3 
bzw. des c. 645 § 1 CIC.“

(2) Beide Dokumente darf nur das Taufpfarramt oder 
das Pfarramt ausstellen, das einen Eintrag auf-
grund eines Taufnachweises durch Zeugen durch-
geführt hat (anhand des Gesuches „N – Tauf-
nachweis“ unter Angabe des Aktenzeichens des 
Bischöflichen Ordinariates).

Teil B – Eintrag der Taufe von adoptierten Kindern

§ 4 – Partikularnorm Nr. 11 der Deutschen Bischofskon-
ferenz zur Anwendung von c. 877 § 3 CIC

Nach Vorgabe der Partikularnorm Nr. 11 sind bei der 
Taufe eines Adoptivkindes „die Namen der Adoptivel-
tern (als solcher) und – soweit aus öffentlichen Urkun-
den bekannt – auch der leiblichen Eltern in das Taufbuch 
einzutragen. Dem Eintrag ist ein Vermerk hinzuzufügen, 
demgemäß Urkunden oder Bescheinigungen nur mit 
Erlaubnis des Diözesanbischofs ausgestellt werden dür-
fen; gleiches gilt für das Erteilen jeglicher Auskunft“ 
(Amtsblatt Limburg 1996, S. 2).

§ 5 – Vorgehensweise beim Taufeintrag von Adoptiv-
kindern

(1) Die Spalte „Eltern“ bzw. „Vater“ und „Mutter“ 
(je nach Beschaffenheit des Taufbuchs) bleibt den 
leiblichen Eltern vorbehalten; kennt man ein El-
ternteil nicht, bleibt die Spalte unbesetzt. Es wird 
ein Strich („---“) eingetragen.

(2) Wenn ein adoptiertes Kind getauft wird, so sind die 
sorgeberechtigten Personen des Täuflings in das 
Taufbuch in der Spalte „Bemerkungen“ einzutra-
gen unter Hinzufügen von Datum sowie Rechtstitel 
(etwa als Adoptivmutter bzw. Adoptivvater) und 
Aktenzeichen der Behörde, auf die das Sorgerecht 
zurückgeht. Soweit die Eltern des Täuflings aus 
amtlichen Urkunden bekannt sind, sind sie in der 
Spalte „Eltern“ bzw. „Vater“/„Mutter“ (je nach 
Beschaffenheit des konkreten Taufbuchs) einzutra-
gen. Es ist ein Sperrvermerk gemäß § 9 Abs. 2 die-
ses Allgemeinen Ausführungsdekrets einzutragen.

(3) Adoptiveltern und andere sorgeberechtigte Per-
sonen werden in der Spalte „Bemerkungen“ ein-
gefügt: „Adoptivvater“ bzw. „Adoptivmutter“, 
gegebenenfalls „2. Adoptivmutter“ oder „2. Ad-
optivvater“; gegebenenfalls auch eine andere im 
amtlichen Dokument vorgegebene Bezeichnung.
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(4) Wenn die Adoption nach der Taufe erfolgt, so kann 
unter Vorlage der amtlichen Adoptionsunterlagen 
(und ggf. der Namensänderung) der Taufeintrag 
ergänzt werden. Dazu werden die Eintragungen 
wie in Abs. 1 vorgenommen und ein Sperrvermerk 
gemäß § 9 Abs. 2 angebracht.

Teil C – Eintrag der Taufe von Kindern von gleichge-
schlechtlichen Paaren

§ 6 – Vorgehensweise beim Taufeintrag von Kindern 
gleichgeschlechtlicher Paare

(1) Der Begriff der gleichgeschlechtlichen Zivilehe 
umfasst in diesem Paragraphen auch Lebenspart-
nerschaften nach Maßgabe des Lebenspartner-
schaftsgesetzes.

(2) Wenn eine gleichgeschlechtliche Partnerin Mutter 
des zu taufenden Kindes ist, ist sie als Mutter des 
Täuflings in das Taufbuch einzutragen.
a) Wenn die andere gleichgeschlechtliche Part-

nerin für das Kind zum Zeitpunkt der Taufe 
bereits das Sorgerecht hat, ist diese Partnerin 
gem. § 5 als sorgeberechtigte Person (etwa 
als Adoptivmutter) einzutragen. In diesem Fall 
erfolgt kein Sperrvermerk.

b) Wenn die andere gleichgeschlechtliche Partne-
rin für das Kind zum Zeitpunkt der Taufe nicht 
das Sorgerecht hat, unterbleibt eine Eintragung 
dieser Partnerin in das Taufbuch; sie kann auf 
Wunsch nach Erhalt des Sorgerechtes unter 
Vorlage des amtlichen Dokuments als sorge-
berechtigte Person (etwa als Adoptivmutter) 
nachgetragen werden. Auch hier unterbleibt 
die Vornahme eines Sperrvermerks.

(3) Ist keine Partnerin einer gleichgeschlechtlichen Zi-
vilehe Mutter, ist jene Partnerin, die zum Zeitpunkt 
der Taufe das Sorgerecht hat, als sorgeberechtigte 
Person (etwa als Adoptivmutter) einzutragen. Ha-
ben beide bereits das Sorgerecht, ist die andere 
gleichgeschlechtliche Partnerin als zweite sorgebe-
rechtigte Person (etwa als Adoptivmutter) einzu-
tragen. Die Vornahme eines Sperrvermerks unter-
bleibt. Bei den Eintragungen ist § 5 zu beachten.

(4) Die Namen der Eltern des Kindes – gleichgültig ob 
ein Elternteil Partnerin der gleichgeschlechtlichen 
Zivilehe ist oder nicht – sind nur einzutragen, wenn 
diese sich eindeutig aus einer amtlichen Urkunde 
ergeben. Für einen Elternteil des Kindes, der der 
gleichgeschlechtlichen Zivilehe nicht angehört, ist 

ein Sperrvermerk gemäß § 9 Abs. 2 anzubringen.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten analog für einen gleich-
geschlechtlichen Partner und dessen Vaterschaft, 
Adoptivvaterschaft bzw. Sorgeberechtigung.

(6) Für ein nicht in einer gleichgeschlechtlichen Zivil-
ehe aneinander gebundenes gleichgeschlechtli-
ches Paar ist wie bei einem unverheirateten Paar 
vorzugehen.

Teil D – Personen, deren Geschlecht personenstands-
rechtlich geändert wurde, und Personen, die weder 
dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zu-
geordnet werden können

§ 7 – Personen, deren Geschlecht personenstandsrecht-
lich geändert wurde

(1) Die Kongregation für die Glaubenslehre hat im 
Jahr 2002 entschieden, dass der Taufeintrag bei 
Gläubigen, die sich einer operativen Geschlechts-
umwandlung unterzogen haben und deren Um-
wandlung im staatlichen Bereich anerkannt wur-
de, unter Wahrung der ursprünglichen Eintragung 
in der Spalte „Bemerkungen“ um eine entspre-
chende Notiz zu ergänzen ist. Verzeichnet wird 
der neue Vorname, das neue Geschlecht sowie 
Datum und Aktenzeichen der Behörde, die die 
Geschlechtsumwandlung seitens des Staates an-
erkannt hat (vgl. Amtsblatt Limburg 2003, S. 134).

(2) Die Regelungen des vorherigen Absatzes sind 
auch anzuwenden, wenn kein operativer Eingriff 
erfolgte, sondern nur eine staatliche Anerken-
nung der Zugehörigkeit zu einem anderen Ge-
schlecht ausgesprochen wurde.

(3) Jeder Eintrag nach Absätzen 1 oder 2 ist mit einem 
Sperrvermerk gemäß § 9 Abs. 2 zu versehen. Vor 
der Geschlechtsänderung geführte Vornamen dür-
fen ohne Zustimmung des Betroffenen nicht offen-
bart oder ausgeforscht werden, es sei denn, es lie-
gen besondere Gründe des öffentlichen Interesses 
vor. Ein öffentliches Interesse ist insbesondere bei 
Ausstellung einer Taufurkunde wegen einer beab-
sichtigten kirchlichen Eheschließung gegeben. 

§ 8 – Personen, die weder dem weiblichen noch dem 
männlichen Geschlecht eindeutig zugeordnet werden 
können

(1) Ein Kind, das weder dem weiblichen noch dem 
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männlichen Geschlecht eindeutig zugeordnet 
werden kann, ist nach der Taufe ohne Geschlechts-
angabe (Eintrag: „---“) oder mit der Angabe „di-
vers“ in das Taufbuch einzutragen, je nachdem, 
was die staatliche Geburtsurkunde vorgibt.

(2) Dokumentieren staatliche Urkunden zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Zuordnung zu dem weib-
lichen oder männlichen Geschlecht, so ist analog 
zu § 11 vorzugehen.

Teil E – Allgemeines

§ 9 – Sperrvermerk, Geheimhaltung und Sperrfristen 

(1) Das staatliche Recht schreibt vor, dass Tatsachen, 
die geeignet sind, die Adoption und ihre Um-
stände aufzudecken, ohne Zustimmung des An-
nehmenden und des Kindes nicht offenbart oder 
ausgeforscht werden dürfen, es sei denn, dass 
besondere Gründe des öffentlichen Interesses dies 
erfordern (vgl. § 1758 BGB). Ein öffentliches In-
teresse ist insbesondere bei der Ausstellung einer 
Taufurkunde wegen einer beabsichtigten kirchli-
chen Eheschließung gegeben.

(2) Als Sperrvermerk ist folgender Text einzutragen: 
„Die Ausgabe eines Taufscheines ist nur nach vor-
heriger Erlaubnis durch das Bischöfliche Ordinariat 
Limburg möglich, in dessen Akten ein Gegensperr-
vermerk vorliegt.“ Zur Vornahme des Gegensperr-
vermerks übersendet das Taufpfarramt bzw. die 
die Taufe vornehmende Gemeinde von Katholiken 
anderer Muttersprache dem Bischöflichen Ordi-
nariat Limburg (Postanschrift: Roßmarkt 4, 65549 
Limburg) auf dem Postweg eine Taufurkunde mit-
samt dem Sperrvermerk.

(3) Die Personen, die das Taufsakrament spenden 
bzw. deren Eintrag in die Kirchenbücher vorneh-
men oder veranlassen, sind zur Geheimhaltung 
verpflichtet.

(4) Die Daten der Adoption werden nur in das Tauf-
buch des Taufpfarramtes bzw. der die Taufe vor-
nehmenden Gemeinde von Katholiken anderer 
Muttersprache (missio cum cura animarum) in 
Form eines Haupteintrages mit laufender Nummer 
eingetragen.

(5) Bei einer fälligen Weitermeldung an staatliche 
oder kirchliche Behörden (z. B. Wohnortpfarr-
amt), erfolgt die Weitermeldung mit dem Na-

men, den das Kind zum Zeitpunkt der Eintragung 
nach staatlichem Recht trug. Falls auch Namen 
der sorgeberechtigten Personen weiterzumelden 
sind, werden die Namen weitergegeben; bei einer 
gleichgeschlechtlichen Zivilehe ist der Name des 
leiblichen Elternteils unter Mutter bzw. Vater auf-
zunehmen; der andere gleichgeschlechtliche Part-
ner bzw. die andere gleichgeschlechtliche Partne-
rin ist unter Angabe des Rechtstitels in der Spalte 
„Bemerkungen“ einzutragen.

(6) In diesem Zusammenhang sei auf die Sperrfris-
ten zur Nutzung der Kirchenbücher durch Dritte 
verwiesen. Diese beträgt für die Taufbücher 120 
Jahre (vgl. Amtsblatt des Bistums Limburg 2008, 
S.  49). Demnach ist die Vorlage ganzer Matri-
kelbände nicht vor Ablauf der Sperrfrist für den 
jüngsten Eintrag möglich.

§ 10 – Das Ausstellen von Urkunden und Bescheini-
gungen

(1) Den Eltern bzw. sorgeberechtigten Personen des 
Täuflings ist anlässlich der Taufe eine vollständige 
Taufurkunde auszuhändigen. Bei der Übergabe ist 
die Vertraulichkeit zu wahren.

(2) Wird ein Taufnachweis für Erstkommunion, Fir-
mung, Aufnahme in eine kirchliche Schule und 
Bewerbung für den kirchlichen Dienst erbeten, so 
wird eine Taufbescheinigung ausgestellt; hat die 
Person, für die ein Taufnachweis gefordert wird, das 
16. Lebensjahr vollendet (vgl. § 63 Abs. 1 PStG), 
so kann mit deren Einverständnis auch eine Tau-
furkunde ausgestellt werden. In diesem Fall ist be-
sonders auf die Vertraulichkeit bei der Übergabe 
zu achten.

(3) Wird ein Taufnachweis für eine kirchliche Eheschlie-
ßung erbeten, so wird eine Taufurkunde ausgestellt; 
bevorzugt wird diese Urkunde direkt dem Pfarramt 
übermittelt, das die Ehevorbereitung durchführt.

(4) Wird ein Taufnachweis für die Übernahme eines 
Patenamtes benötigt, so kann eine Taufbescheini-
gung ausgestellt werden.

(5) Vor Ausstellen von Urkunden oder Bescheinigungen 
über Einträge mit Sperrvermerk ist das Bischöfliche 
Ordinariat in Limburg um Weisung anzufragen. 
Hierbei ist zu beachten, dass eine Übermittlung per-
sönlicher Daten mittels E-Mail-Verkehr nach gegen-
wärtigem Stand der Technik und gegenwärtiger da-



- 86 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 3/2023

tenschutzrechtlicher Rechtslage zu unterbleiben hat. 
Die Kontaktnahme mit dem Ordinariat erfolgt von 
daher entweder telefonisch, per Fax oder per Brief. 

§ 11 – Fehlerhafte Einträge im Taufbuch

Ist im Taufbuch ein fehlerhafter Eintrag enthalten, so ist 
der falsche Eintrag lesbar zu streichen und der richtige 
Eintrag in geeigneter Form anzubringen. In der Spalte 
„Bemerkungen“ sind das Datum und der Anlass der 
Korrektur zu vermerken sowie der Name der die Korrek-
tur vornehmenden Person. In Taufzeugnissen und Tauf-
bescheinigungen ist die korrigierte Fassung einzutragen, 
ohne Verweis auf den vorher fehlerhaften Eintrag.

§ 12 – Analoge Rechtsanwendung

(1) Diese Ausführungen gelten analog auch für den 
Eintrag der Konversion eines Kindes in das Kon-
versionsverzeichnis.

(2) Sie gelten analog auch für die Taufe von erwach-
senen Personen. Die den Eltern zugeschriebenen 
Rechte entfallen oder werden von den zu Taufen-
den bzw. Neugetauften selbst wahrgenommen.

(3) Personen, die einer Betreuung unterstehen, wer-
den Kindern gleichgestellt.

§ 13 – Vorgehen bei Unklarheiten

Bei Unklarheiten hinsichtlich der Anwendung der Re-
gelung in konkreten Fällen ist das Bischöfliche Ordina-
riat Limburg, Abteilung Kirchliches Recht, anzufragen; 
ebenso bei über die obigen Regelungen hinausgehen-
den Sonderfällen, wie etwa dem Auseinanderfallen von 
leiblicher und biologischer Elternschaft, z. B. im Fall einer 
Leihmutterschaft.

§ 14 – Inkrafttreten, Aufheben von Normen

(1) Das Allgemeine Ausführungsdekret tritt am 
1. März 2023 in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Ausführungsdekretes werden 
alle entgegenstehenden Regelungen zum Eintrag 
von Adoptionen im Bistum Limburg aufgehoben.

Limburg, 8. Februar 2023  Wolfgang Rösch

Az.: 302A/67802/23/02/1  Generalvikar

Prof. Dr. Peter Platen

Kanzler der Kurie

Nr. 46 Verordnung zur Vorbereitung und Durch-
führung der Wahlen für die 15. Amtsperiode der 
synodalen Gremien 2023/2024 im Bistum Limburg

Bischof Dr. Georg Bätzing hat gemäß § 6 Abs. 3 der 
Synodalordnung den Termin für die Wahlen zum Pfarr-
gemeinderat und die Konstituierung der weiteren syn-
odalen Gremien der 15. Amtszeit bestimmt (Amtsblatt 
Nr. 9/2022, S. 624, AZ: 760D/23189/22/01/1). Für die 
Vorbereitung und Durchführung dieser Wahlen wird der 
folgende Terminplan festgelegt:

1. Wahl zum Pfarrgemeinderat

Der Pfarrgemeinderat wählt den Vorbereitenden Wahl-
ausschuss (§ 7 WO PGR) bis spätestens 25. Februar 
2023.

Der Pfarrgemeinderat beschließt über die Aufteilung 
der Pfarrei nach Gebietsteilen (§ 8 WO PGR), außerdem 
legt er für jeden Wahlbezirk ein Wahllokal und des-
sen Öffnungszeiten fest (§ 9 WO PGR) bis spätestens 
25. Mai 2023.

Der Pfarrer trägt Sorge für die Vermeldung des Wahlter-
mins an allen Kirchorten der Pfarrei. Gleichzeitig werden 
die Wahlberechtigten aufgefordert, Wahlvorschläge zu 
machen (§ 10 WO PGR) spätestens ab 9./10. September 
2023.

Die Wahlvorschläge müssen dem Vorbereitenden Wahl-
ausschuss vorliegen (§ 11 WO PGR) bis 7. Oktober 
2023.

Der Pfarrgemeinderat legt gemäß § 16 Abs. 1 Buchst. b 
SynO (§ 1 WO PGR) die Zahl der zu wählenden Mitglie-
der und ggf. die Anzahl der aus jedem Gebietsteil zu 
wählenden Mitglieder des PGR (§ 8 Abs. 2 WO PGR) 
fest bis spätestens 7. Oktober 2023.

Außerhalb der Pfarrei Wohnende weisen in der Pfarrei, 
in der sie aktiv am Pfarreileben teilnehmen und wählen 
wollen, nach, dass sie aus dem Wählerverzeichnis ihrer 
Heimatpfarrei gestrichen werden (§ 1 Abs. 1 Buchst. b 
SynO, § 2 Abs. 1 Buchst. b WO PGR) bis spätestens 
30. September 2023.

Der Vorbereitende Wahlausschuss prüft die Wahlvor-
schläge; die Ablehnung einer Kandidatur muss der be-
troffenen Person mitgeteilt werden (§ 12 WO PGR) bis 
spätestens 14. Oktober 2023.

Der Vorbereitende Wahlausschuss teilt dem Diözesan-
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synodalamt die Kandidatenliste mit (§ 13 Abs. 5 WO 
PGR) bis spätestens 21. Oktober 2023.

Der Pfarrgemeinderat bestellt für jedes Wahllokal einen 
Wahlvorstand (§ 16 WO PGR) bis spätestens 4. Novem-
ber 2023.

Das Diözesansynodalamt hat für die Benachrichtigung 
aller Wahlberechtigten (§ 14 WO PGR) durch eine amt-
liche Wahlbenachrichtigungskarte zu sorgen. Die Be-
nachrichtigung muss die Informationen zur Onlinewahl 
inkl. der persönlichen Zugangsdaten, den Wahltermin, 
das Wahllokal und dessen Öffnungszeiten sowie die In-
formationen zur Beantragung von Briefwahl beinhalten. 
Bis spätestens 6. November 2023.

Wahlzeit(en) und Wahllokal(e) sowie die Kandidatenliste 
sind der Pfarrei bekannt zu geben (Gottesdienstvermel-
dung, Pfarrbrief, Aushang gemäß § 17 WO PGR) spä-
testens ab 28./29. Oktober 2023.

Bei den Vermeldungen in den Gottesdiensten wird 
ebenfalls auf die Wahlzeit(en) und Wahllokal(e) sowie 
die Kandidatenliste hingewiesen, ggf. auch auf eine 
gemeinsame Vorstellung der Kandidatinnen und Kan-
didaten (§ 17 WO PGR) ab dem 28./29. Oktober 2023.

Der Jugendwahlausschuss lädt spätestens am dritten 
Sonntag vor der Wahl des Jugendsprechers bzw. der 
Jugendsprecherin alle Jugendlichen der Gemeinde zu ei-
ner Wahlversammlung ein, also zwischen dem 4./5. No-
vember 2023 und 1. Dezember 2023 .

Anträge auf Briefwahl können gestellt werden (§ 20 
WO PGR) nach dem Erhalt der Wahlbenachrichtigung 
bis zum 23. November 2023.

Wahl des Pfarrgemeinderates 25./26. November 2023.

Der Pfarrer teilt das Ergebnis der Wahl des Pfarrgemein-
derates mit (§ 25 WO PGR) spätestens am  3. Dezember 
2023.

Jede/r Wahlberechtigte hat ein Einspruchsrecht (§ 3 
SynO; § 26 WO PGR) bis spätestens zum 10. Dezem-
ber 2023.

Die Wahlversammlung zur Wahl des Jugendsprechers 
bzw. der Jugendsprecherin findet statt zwischen der 
Pfarrgemeinderatswahl und der konstituierenden Sit-
zung des Pfarrgemeinderates (§ 4 WO J), also zwischen 
27. November 2023 und 22. Dezember 2023.

Konstituierende Sitzung des Pfarrgemeinderates (§ 1 
Konst PGR) spätestens am 23.Dezember 2023.

Der Pfarrgemeinderat teilt dem Diözesansynodalamt 
die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates (Mit-
glieder, Vorstand) mit (§ 6 Konst PGR); ebenso teilt er 
ggf. Name und Anschrift der vom Pfarrgemeinderat 
gewählten Mitglieder des Pastoralausschusses und die 
benannten Kandidaten und Kandidatinnen für andere 
Gremien mit bis spätestens 23. Dezember 2023.

2. Wahl des Verwaltungsrates

Der Pfarrgemeinderat wählt den Verwaltungsrat im Zeit-
raum von vier Monaten nach der Konstituierung des 
Pfarrgemeinderates (§ 1 Abs. 2 WO VRK), spätestens 
also bis zum 23. April 2024.

Im Falle des Verzichts auf den Vorsitz im Verwaltungs-
rat seitens des Pfarrers gemäß § 3 Abs. 2 KVVG muss 
die Genehmigung des Generalvikars vor der Wahl des 
Verwaltungsrates vorliegen.

In Kirchengemeinden mit mehr als 8000 Katholiken be-
schließt der Pfarrgemeinderat bis spätestens 6 Wochen 
vor der Wahl des Verwaltungsrates die Anzahl der zu 
wählenden Verwaltungsratsmitglieder (10, 12, 14 oder 
16 gem. § 4 Abs. 1 KVVG).

Der/die Pfarrgemeinderatsvorsitzende und der Pfarrer 
teilen dem Diözesansynodalamt umgehend die Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrates mit (§ 11 Abs. 3 WO 
VRK), also spätestens am  24. April 2024.

Konstituierung des neuen Verwaltungsrates vier Wo-
chen nach seiner Wahl, also bis spätestens 21. Mai 
2024.

Der/die Vorsitzende des Verwaltungsrates teilt dem Di-
özesansynodalamt mit, wer vom Verwaltungsrat zum/
zur stellvertretenden Vorsitzenden und ggf. zum/zur 
Vorsitzenden gewählt wurde 22. Mai 2024.

Limburg, 26. Januar 2023  Prof. Dr. Hildegard Wustmans

Az.: 760B/60635/23/01/1  Kommissarische Bischöfliche  

  Beauftragte für den synodalen  

  Bereich

Nr. 47 Anpassung der Sanationsformulare

Im Nachgang zur bereits erfolgten Aktualisierung 
des Ehevorbereitungsprotokolls (vgl. Amtsblatt 2022, 
S. 490) wurden inzwischen die diözesanen Gesuche auf 
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Sanation einer bislang ungültigen Ehe unter Berück-
sichtung der Vorgaben des Ehevorbereitungsprotokolls 
angepasst.

Im Unterschied zum Ehevorbereitungsprotokoll handelt 
es sich bei den Sanationsgesuchen um diözesane For-
mulare. 

Die Anpassung des Gesuches auf Sanation einer Ehe 
mit Wissen eines oder beider Partner führt aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung weiter dazu, dass die 
oberhirtliche Verfügung nicht länger in einem eigenen 
Schrei ben ergeht, sondern auf dem Gesuch vorgenom-
men wird, wie dies etwa beim Ehevorbereitungsproto-
koll seit Jahren der Fall ist.

Die neugefassten Sanationsformulare werden in dieser 
Ausgabe des Amtsblattes im Anhang dokumentiert und 
sind ab sofort einzusetzen. Die Pfarreien und Gemein-
den von Katholiken anderer Muttersprache erhalten 
eine Grundausstattung der neuen Formulare. Etwa vor-
handene Restbestände der früheren Formulare können 
noch verwendet werden.

Nr. 48 Hinweise zur Durchführung der Misereor-
Fastenaktion

Die 65. Misereor-Fastenaktion steht 2023 unter dem 
Leitwort „Frau. Macht. Veränderung.“ Sie stellt die 
Gleichstellung von Frauen ins Zentrum – in Madagas-
kar und weltweit. Nur gemeinsam mit allen Menschen 
können wir unsere Welt zum Guten verändern. Hierzu 
gehört vor allem, dass Frauen gleichberechtigt an gesell-
schaftlichen Entscheidungen mitwirken. Die Vereinten 
Nationen greifen dieses Ziel in ihrer Agenda 2030 auf. 
Geschlechtergleichstellung ist nicht nur ein grundlegen-
des Menschenrecht, sondern eine notwendige Grund-
lage für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt. 
Frauen aus Madagaskar bringen dies mit ihren persön-
lichen Lebensgeschichten zum Ausdruck. 

Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, 
dem 26. Februar 2023, in der Diözese Augsburg eröff-
net. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Part-
nern aus Madagaskar sowie Gläubigen aus der Diözese 
feiert Misereor um 10:00 Uhr im Dom zu Augsburg 
einen Gottesdienst, der live in der ARD übertragen wird.

Das Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt die Bäuerin 
Ursule Rasolomanana, die als 12-jährige die Schule ab-
brechen musste, weil ihre Mutter das Schulgeld nicht 
mehr bezahlen konnte. Aufgrund dieser Erfahrung hat 
die 28-jährige den festen Willen, die Situation für ihre 

drei Kinder zu verbessern. Sie möchte eine Dorfschu-
le gründen, damit die Kinder nicht mehr so weit zur 
Schule laufen müssen. Mit Unterstützung der übrigen 
Dorfbewohnerinnen und -bewohner und des Misereor-
Partners Vahatra rückt das Ziel in greifbare Nähe. Bitte 
hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ihrer Gemeinde, 
z. B. im Schaukasten und am Schriftenstand, aus und 
versehen Sie den Opferstock in Ihrer Kirche mit dem 
Misereor-Opferstockschild.

Das neue Misereor-Hungertuch „Was ist uns heilig?“ 
wurde vom nigerianischen Künstler Emeka Udemba 
gestaltet, der heute in Freiburg lebt und arbeitet. Sein 
farbenstarkes Bild ist als Collage aus vielen Schichten 
ausgerissener Zeitungsschnipsel, Kleber und Acryl auf-
gebaut: Nachrichten, Infos, Fakten, Fakes – Schicht um 
Schicht reißt und klebt der Künstler diese Fragmente 
und komponiert aus ihnen etwas Neues. Das Hunger-
tuch lädt zu Reflexion und Auseinandersetzung ein. Es 
ist in zwei Größen zum Aushang im Kirchenraum, Pfarr-
heim oder in der Schule bestellbar.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit. 
Kreuzwege für Kinder und Erwachsene sind separat be-
stellbar.

Der Misereor-Fastenkalender 2023 und das Fastenbre-
vier (fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein, 
die Fastenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu ge-
stalten. Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag, 
dem 26. März 2023, ein Fastenessen zugunsten von 
Misereor-Projekten an.

Die Kinderfastenaktion hält mit Rucky Reiselustig zahl-
reiche Anregungen und Angebote zur Gestaltung der 
Fastenzeit in Kindergarten, Grundschule und Gemeinde 
bereit: kinderfastenaktion.de. 

Am Freitag, dem 24. März 2023, ist bundesweiter Cof-
fee Stop-Aktionstag. Bereiten Sie Ihren Mitmenschen 
eine schöne Pause – schenken Sie fair gehandelten Kaf-
fee aus und sammeln Sie für Misereor-Projekte. 

Am 4. Fastensonntag, dem 19. März 2023, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. 
Legen Sie bitte die Opfertütchen aus oder verteilen Sie 
diese über Ihren Pfarrbrief oder direkt an die Haushalte.

Am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, wird mit 
der Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projekt-
arbeit der Partner in Afrika, Asien, Ozeanien und La-
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teinamerika gebeten. Für spätere Fastenopfer sollte das 
Misereor-Schild am Opferstock bis zum Sonntag nach 
Ostern stehen bleiben. Das „Fastenopfer der Kinder“ 
soll gemeinsam mit der Gemeindekollekte überwiesen 
werden. Es ist ausdrücklicher Wunsch der Bischöfe, 
dass die Kollekte zeitnah und ohne Abzug von den 
Gemeinden über die Bistumskassen an Misereor wei-
tergeleitet wird. Eine pfarreiinterne Verwendung der 
Kollektengelder, z. B. für eigene Partnerschaftsprojekte, 
ist nicht zulässig. Misereor ist den Spendern gegenüber 
rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis Ihrer Kollek-
te vorliegt, geben Sie es bitte der Gemeinde mit einem 
herzlichen Wort des Dankes bekannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet das „Team Fasten-
aktion“ bei Misereor, Tel. 0241 442-445, E-Mail: fasten-
aktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf der 
Misereor-Homepage fastenaktion.misereor.de. Dort ste-
hen viele Materialien zum kostenlosen Download bereit.

Materialien zur Fastenaktion können bestellt werden 
bei: MVG, Tel. 0241 47986100, E-Mail: bestellung@
eine-welt-shop.de und im Internet unter www.misereor-
medien.de.

Nr. 49 Dienstnachrichten

Mit Termin 1. Februar 2023 wird P. John LAZAR CM zum 
Kooperator in der Pfarrei St. Anna Biebertal ernannt.

Mit Termin 1. Dezember 2023 tritt Pfarrer Dr. Dr. Her-
mann-Josef WAGENER in den Ruhestand.
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Stand: 1/2023 

 

Antrag auf Gewährung der 
Sanatio in radice * 

 

Bistum Limburg 
 

Pfarrei (Genaue Anschrift mit Postleitzahl und Telefonnr.) 

  
 
 
 
 
 

 

A. Personalien 
 Mann Frau 

1. Familienname   

(ggf. auch Geburtsname)   

Vorname(n) (Rufname unterstreichen)   

2. Geboren am   

in (Ort, Staat)   

Staatsangehörigkeit   

3. a) Religion/Konfession/Rituszugehörigkeit   

b) Taufe (Datum und Pfarrei mit Anschrift) 

Nachweis (Taufbuch, Taufzeugnis oder ersatzweise 
Erklärung gem. c. 876) 

  

c) Firmung (Datum und Ort, soweit bekannt)   

d) Früher andere Konfession/Religion   

e) Bei Erklärung des Austritts aus der kath. 
Kirche: 

Wann, wo und auf welche Weise? 
Erfolgte eine Wiederaufnahme (wann und wo)? 

  

4. Derzeitiger Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße, Haus-

nr.) 
 
 

  

 

Falls im Zuständigkeitsbereich der kath. Militärseelsorge: 
Anschrift des zuständigen kath. Militärpfarramtes 
 

Soldat   ja   nein Soldatin   ja   nein 

5. a) Zivileheschließung (Datum, Ort)   

ggf. nichtkatholische religiöse Traufeier 

(Datum, Ort, Kirche) 
  

b) gemeinsame Kinder (Name, Alter, Konfession/ 

Religion) 
  

6. Nachweis des Ledigenstandes 
 

  

 
  

* Grundsätzlich ist eine einfache Eheschließung anzustreben, da dabei der Ehewille ausdrücklich erklärt wird. Wenn diese nicht 
erreichbar ist, bleibt die Möglichkeit der Sanatio in radice. 

Eine Sanatio in radice ohne Wissen der Partner (z. B. wegen Ungültigkeit der Ehe wegen fehlender Traubefugnis auf Seiten 
des Geistlichen, bei Nichteinholung einer Formdispens für eine nichtkatholische Trauung) kann mit dem bereits aufgenom-
menen Ehevorbereitungsprotokoll mit dem Formular „So“ beantragt werden. Es ist jedoch zu prüfen, ob der Ehewille bei 
beiden Partnern fortdauert. 

Die Anmerkungszahlen beziehen sich auf die Nummern der Anmerkungstafel zum Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen 

Bischofskonferenz. 
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 Mann Frau 

7. Jedwede frühere Eheschließung(en) 
mit wem (Name, Geburtsname, Konfession, Religion) 

  

a) Nichteinhaltung der kanonischen Formpflicht eigener Antrag erforderlich (vgl. Anm. 8a) 

b) Auflösung durch Tod: Sterbedatum 
Sterbeurkunde vom 

  

c) kirchliche Nichtigkeitserklärung/ 
Auflösung durch, am, Aktenzeichen 

  

8. a) Bestehen natürliche Verpflichtungen 
gegenüber Partnern und Kindern aus einer 

früheren Verbindung? 

  

b) Wird ihre Erfüllung durch die beabsichtigte 
Sanatio gefährdet? 

  

 

B. Ehehindernisse, Eheverbote, Trauverbote und Ehewille 

I. Prüfung 

9. Ehehindernisse   

10. Konfessionsverschiedenheit  

11. Ritusverschiedenheit  

12. Trauverbote   

II. Fragen an den/die Antragsteller(in) 

13. Der Ehebund, den beide Partner in freier Entscheidung miteinander eingehen, besteht nach Glaube und Lehre 
der Kirche wesentlich in der ausschließlichen und unauflöslichen Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer 
Frau bis zum Tod. Eine Ehe ist ihrer Natur nach auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung und Erziehung 
von Nachkommenschaft hingeordnet. Die Ehe von Getauften ist von Christus zur Würde eines Sakramentes 
erhoben (c. 1055). Alle Partner, die eine vor Gott und der Kirche gültige Ehe schließen möchten, müssen durch 
ihr Jawort erklären, dass sie keinen Kernbereich der Ehe ausschließen, weder die eheliche Treue, noch die 
Unauflöslichkeit, noch die Hinordnung auf das beiderseitige Wohl und auf Nachkommenschaft. Hatten Sie einen 

in diesem Sinne vorbehaltlosen Ehewillen 
a) bereits zum Zeitpunkt  

Ihrer Zivileheschließung 
oder b) erst bei Ihrer nichtkatholi-  

schen religiösen Traufeier 

Dauert dieser Ehewille heute noch an?   
 

14. Bestätigen Sie, dass Sie nicht durch Drohung, starkes Drängen oder 
(äußeren oder inneren) Zwang zur Heirat und/oder zur Sanatio in radice 
beeinflusst worden sind? 

  

15. Versichern Sie, dass Sie Ihren Partner, falls bei Ihnen eine Eigenschaft 
vorliegt, die die Gemeinschaft des ehelichen Lebens schwer stören kann, 
darüber bei der Eheschließung nicht in Unkenntnis gelassen haben? 

  

16. Bestätigen Sie, dass Sie die Ehe ohne irgendwelche Bedingungen 

geschlossen haben? 

  

III. Fragen an den katholischen Partner einer konfessionsverschiedenen Ehe sowie einer Ehe mit einem 
Ungetauften oder mit einem offenkundig vom kath. Glauben Abgefallenen (vgl. cc. 1125; 1086 § 2, 1071 § 2) 

 Katholischer Partner 

17. a) Wollen Sie in Ihrer Ehe als katholischer Christ leben und den Glauben bezeugen?  

b) Als katholischer Christ haben Sie die Pflicht, Ihre Kinder in der katholischen Kirche 
taufen zu lassen und im katholischen Glauben zu erziehen. Versprechen Sie, sich 
nach Kräften darum zu bemühen, dieses sittliche Gebot zu erfüllen, soweit das in 

Ihrer Ehe möglich ist? (Diese Frage entfällt, wenn keine Kinder mehr zu erwarten sind.) 

 

18. Ist Ihr Partner über Ihre Verpflichtung und Ihr Versprechen unterrichtet?  

 

C. Gesuch um Gewährung der Sanatio in radice 

I. Antragsteller(in) 

19. Ich bestätige die Angaben zu den Abschnitten A und B und bitte um die Gewährung der Sanatio in radice. 
 
   

Ort, Datum 

 
   

Unterschrift(en) des/der Antragsteller(s/in) 
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II. Erklärung des Geistlichen 

20. Der Anlass des Sanationsgesuches war:   

   

   

21. Weitere Erläuterungen (z. B. zur Situation der beiden Partner und der Kinder):   

   

   

   

 

III. Gesuch um Sanatio in radice 

(stets einzureichen beim Bischöflichen Ordinariat) 

22. Hiermit bitte ich, die Sanatio in radice für die Ehe des oben genannten Paares zu gewähren. 
 
 
 
 
 
   
 Ort, Datum 
 

Siegel 

 
 
   
 Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten 

 

D. Gewährung der Sanatio in radice 
 
23. Die beantragte Sanatio in radice wird hiermit gewährt. 

Damit ist diese Ehe nach der Ordnung der katholischen Kirche gültig. 
 
Bistum Limburg: 
 
Az.: 

 
 
 
 
   
 Ort, Datum 
 

Siegel 

 
 
   
 Unterschrift Ortsordinarius kraft Spezialmandat  

 

E. Mitteilung der Sanatio in radice 
 
24. Die Gewährung der Sanatio in radice wurde dem/der/den Antragsteller(in/n) mitgeteilt am   
 
 
 
 
    
 Ort, Datum Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten 
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F. Registrierung 
 
25. Die Gewährung der Sanatio in radice wurde: 

– im Ehebuch des Wohnsitzpfarramtes eingetragen am  .........................    

– dem Taufpfarramt des kath. Mannes mitgeteilt am  ...............................    

die Rückmeldung über den Eintrag im Taufbuch liegt vor  ....................   

– dem Taufpfarramt der kath. Frau mitgeteilt am  .....................................    

die Rückmeldung über den Eintrag im Taufbuch liegt vor  ....................   

– der kirchlichen Meldestelle mitgeteilt am  ...............................................    

– zudem folgenden Stellen (z. B. den Taufpfarrämtern katholisch 
getaufter gemeinsamer Kinder) mitgeteilt am 

      

      

      

 
 
 
 
   
 Unterschrift 

 
  
 
Hinweise: 
– Dem Antrag sind beizufügen: ein Taufschein für jeden getauften Partner, die Nachweise über den Ledigenstand, 

die Heiratsurkunde von ziviler und ggf. religiöser Trauung sowie ggf. Sterbeurkunde(n) und Urteile zur 
Nichtigerklärung bzw. kirchenamtliche Auflösung einer Vorehe. 

 
– Die Gewährung der Sanatio in radice ist dem/der/den Partner(in/n) der sanierten Ehe mitzuteilen, sofern es sich 

nicht um eine Sanatio in radice ohne Wissen der Partner handelt. 
 
– Die beigefügte Urkunde über die Sanatio ist auszuhändigen. Sie kann in das Familienbuch eingelegt werden. 
 
– Wird stattdessen/zudem eine Eintragung der Sanatio im Familienbuch der Partner gewünscht, ist zu unter-

scheiden, ob in dem Buch außer der Zivilheirat auch eine nichtkatholische religiöse Traufeier eingetragen ist oder 
nicht; wenn Letzteres der Fall ist, kann diesem Eintrag etwa der Vermerk beigefügt werden: „Diese Ehe ist nach 
der Ordnung der katholischen Kirche gültig.“ In diesem Fall könnte außer dem Ort, dem Datum, der Unterschrift 
des katholischen Pfarrers und dem pfarrlichen Siegel die Nummer angegeben werden, unter der die Sanatio im 
Ehebuch des Pfarramtes eingetragen ist. Wenn nur eine Zivilheirat erfolgt ist, kann dieser Vermerk auf dem Blatt 
„Kirchliche Trauung“ eingetragen werden. 

 
– Die Sanatio ist im Ehebuch des Wohnsitzpfarramtes der Partner einzutragen, deren Ehe saniert wurde. Der Ein-

trag erfolgt mit laufender Nummer im Jahr der Sanierung der Ehe (es kann sich empfehlen, einen Verweis auf 
den Haupteintrag am Ende des Jahrganges vorzunehmen, in dem die Ehe ungültig geschlossen wurde). Außer 
den Daten der Eheschließung sind die Daten (Az., Ort, Datum) des Sanationsdekrets einzutragen. Das Wohn-
sitzpfarramt hat alle Unterlagen über die gewährte Sanatio in radice aufzubewahren. 

 
– Die Sanatio ist mit dem Formularsatz „Mitteilung über eine Eheschließung“ an die dort genannten Stellen zu 

melden. 
 
– Die Sanatio ist vom Taufpfarramt des kath. Mannes/der kath. Frau im Taufbuch zu vermerken. Außer den Daten 

der Eheschließung sind die Daten (Az., Ort, Datum) des Sanationsdekrets einzutragen. Die Taufpfarrämter haben 
dem Pfarramt, das die Sanatio mitteilt, die Eintragung im Taufbuch zu bestätigen. 
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So Antrag auf Gewährung einer Sanatio in radice
ohne Wissen beider Partner (Formular So) 

Bistum Limburg 

 Pfarrei (Genaue Anschrift mit Postleitzahl und Telefonnr.) 

Sanationsgrund

Fehlen 

□ der gültigen Formdispens 

□ der Traubefugnis 

□ der Dispens vom Ehehindernis des/der   

Sonstiger Sanationsgrund: 

Haben Sie Kenntnis zur Fortdauer des Ehewillens der Partner?  □ Ja   □ Nein  

Folgende Indizien sprechen für den Fortbestand des Ehewillens: ___________________________________ 

_____________________________  (etwa aktuelle Nachfrage nach dem Stammbuch nach der Trauung, u.a.) 

Bei Religions- o. Konfessionsverschiedenheit: Wurden die Kautelen geleistet?     □ Ja  □ Nein 
Hiermit bitte ich, die Sanatio in radice für diese Ehe ohne Kenntnis beider Partner zu gewähren. Eine 
beglaubigte Kopie des Ehevorbereitungsprotokolls liegt bei. 

 ___________________ , den  ______________   

____________________________________________ 

                                   Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten 

(LS)

Anlage: Ehevorbereitungsprotokoll 
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